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1.1 Der Projek1vertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile. wobei Reihenfolge gleich 

Rangfolge für die Auslegung und A~wendung ist: 

1.1.1 die Vereinbarungen dfeses Vertragstextes einschließlich der dazugehörigen Anlagen. soweit 

nachfolgend nicht gesondert erwähnt; 

1.1.2 das Auftragsschreiben; 

1.1.3 das Angebot . des erfolgreichen Bieters, saweft es nicht im Widerspruch zu Vorgaben der 

Vertragsbestandteile nach §§ 1.1.4\ bis 1.1.6 steht; 

1.1.4 Protokolle über die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Falle etwaiger 

Widersprüche das zuletzt erstellte Protokoll vorgeht; die Protokolle sind dem Projektvertrag 

als Anlage 6 beigefügt; 

1.1.5 die vertraglich relevanten VGU BAFO, insbesondere die Leistungsbeschreibungen sowie die 

dazugehörenden Anhänge und Ergänzenden Unterlagen einschließlich der Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen und der darin in Bezug genommenen technischen 

Regelwerke in dem in den VGU BAFO näher angegebenen Umfang, soweit sie in diesem 

Paragrafen nicht andeJWeitig genannt sind. Unter den Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen komrnt aufgrund des funktionalen Charakters · der 

Leistungsbeschreibung, wie sie in den VGU BAFO niedergelegt ist, den in § 2.3.67 bis 

§ 2.3. 71 genannten ZTVen Funktion ein Vorrang zu; 

1. 1.6 für Planungsleistungen während der Bauphase die Allgemeinen Vertragsbedingungen für 

Leistungen. der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen~ und Brückenbau (AVß.. 

ING), Ausgabe 2006 Fassung 2009 mit zugehörigen technischen VertragsbedingLmgen (TVB) 

gemäß dem Handbuch rar die Vergabe und Ausführung vori freiberuflichen Leistungen r.ier 

Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB), Ausgabe 

9/2006 Fassung Mai 2010. Für die Folgezeit gelten die in diesem § 1.1.6 genannten 

Bedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

1.2 Alle in den.VGU BAFO angegebenen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und darin 

in Bezug genommenen technischen Regelwerke sind 

1 
1 
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für Baumaßnahmen gemäß§ 2.3.10 in der in den VGU BAFO angegebenen Fassung, s~eit 

keine Fassung angegeben ist, in der Fassung zum Z~itpunkt des Vertragsschlusses; . 

fOr Maßnahmen der ErtraJtung und des Betriebs und jeg~ioher Sicherung von Arbeitsstellen 

während des gesamten Vertragszeitraums in der jeweils. zum Zeitpunkt der Maßnahme 

geltenden Fassung, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer Anwendung nach § 40.2.1 

nicht zu, . 

anzuwend.en. 

1.3 Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B findet auf diesen 

Projektvertrag aufgrund der besonderen Projektcharakteristika keine Anwendung. Die Vergabe­

und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Tell C findet nur insoweit Anwendung, als sie in 

den jeweils geltenden technischen Regelwerken in Bezug genommen wird .. 

1.4 Bei Widerspfüchen zwischen textlicher Beschreibung und zeichnerischer OarsteUung . innerhalb 

ei"er Kategorie nach§§ 1.1.1bis1.1.6 gllt aufgrund allgemeiner Auslegungsmethod6f1 zunächst 

das von den Vertragsparteien gemeinsam Gewollte. Jn verbleibenden Zweifelsfällen gehen 

zeichnerische Darstellungen in den VGU BAFO dort, wo sie einen höheren Detailfierungsgrad als 

die entsprechenden textlichen Beschreibungen aufweisen, den textlichen Ausfüflrungen vor, Im 

Übrigen gelten für den gesamten Vertragsgegenstand (Bau, Erhaltung, Betri~. Finanzierung) 

vorrangig dle textlichen Beschreibungen. 

§ 2 Interpretation und Begriffsdefinitionen 

2.1 Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas ant;feres bestimmt ·ist, handelt es sich bei 

Beträgen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Auftragn~hmers genannt sind, um 

Nettci-Beträge, d.h. ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

2.2 Bei der Auslegung des Vertrags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des 

Vergabeverfahrens von der Vergabestelle gegebenen Antworten zu berücksichtigen. 

2.3 Es gelten für diesen Vertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich 

Abweichendes geregelt ist: 

2.3.1 .Abnahmeinspektion": PrOfung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfähigkeit des 

Vertragsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 43.1. 

i 
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„Abweichungen vom Leistungssoll"; Abweichungen vom Leistungssoll gemäß 

Qualitätskatalog. 

„Altlasten": Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des§ 2 Abs. 5 des Geset:zes zum 

Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes­

Bodenschutzgesetz) oder schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des 

Bundes-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind. 

2.3.4 "Abschlagszahlungen": die Mittel, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer gemäß § 45 zur 

Verfügung stellt 

2.3.5 „Angebot des erfolgreichen Bieters'": das BAFO des Auftragnehmers vom 15.04.2014. 

2.3.6 11Angebotsschreiben": Angebotsschreiben des erfolgreichen Bieters, das diesem Vertrag als 

Anlage 8 beigefügt ist. 

2.3. 7 11Arbeitsstellen": Stellen, bei denen Verkehrsflächen vorübergehend für Arbeiten abgesperrt 

werden. Dabei umfasst eine Arbeitsstelle räumlich den Bereich zwischen Beginn und Ende 

einer Einengung oder Fahrstreifenreduktion oder einer Verschwenkung der Fahrbahn (erste 

bis letzte Bake oder von fahrbarer Absperrtafel bis zur letzten Bake). Arbeitsstellen können 

ortsfest oder beweglich sein. 

2.3.8 „Arbeitsstellen kürzerer Dauer": Arbeitsstellen, bei denen die Arbeiten (ink1. Einrichtung und 

Beseiiigung der Verkehrsführung) innerhalb von 24 Stunden erledigt werden. 

2.3.9 11Arbeitsstellen längerer Dauer": Arbeitsstellen. dfe (inkl. Einrichtung und Beseitigung der 

Verkehrsführung) Ober mehr als 24 Stunden durchgehend und ortsfest aufrechterhalten 

werden. 

2.3.10 „Bau": sämtliche Um- und Ausbaumaßnahmen, die der Herstellung des 

Vertragsgegenstandes gemäß diesem Vertrag, insbesondere gemäß den VGU BAFO dienen, 

einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden erforderlichen Maßnahmen. Hierzu 

zählen auch die landschaftspflegerischen Maßnahmen, die gemäß den VGU BAFO zu 

erbrirtgen sind. 

2.3.11 „Bauabschnitt": jeder Bauabschnitt, den der Auftragnehmer im Terminplan Bau mit einem 

Termin für eine Teilübergabe versehen hat und der aus mindestens vier Kilometern 

herzustellender Richtungsfahrbahn der Vertragsstrecke besteht. 

;, . 
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~Bedarfsumleitungen": die· als Bedarfsumleitungen für' den Autobahnverkehr ausgewiesenen 

Strecken . 

• Betrieb" und .Erhaltung•; alle Maßnahmen, die der Erhaltung der-Substanz und der Funktion 

des Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke für den öffentlichen 

Straßenverkehr dienen. 

(a) „Betrieb": alle in Kapitel 13 der VGU BAFO aufgeführten Maßnahmen, .die zur sicheren 

und ordnungsgemäßen Nutzung des Vertragsgegenstands erforderJich sind. 

(b) „Erhaltung•: alle Maßnahmen, die der Erhattung der Substanz und der Funktion des 

Vertragsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Vertragsstrecke für den öffentlichen 

Straßenverkehr dienen und nicht Bestandteil des Betriebs sin.d, insbesondere . 

(Q alle Maßnahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der 

Schäden (Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Vertragsgegenstands, die 

nicht Bestandteil des Betriebes sind, sowie 

(ii) alle Maßnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den VGU BAFO 

ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzflächen~ soweit die Maßnahmen nicht 

Bestandteil des Betriebs sind. · 

2.3.14 .Betriebstechnische Einrichtungen•: technische Einrichtun9en1 die dem Betrieb ·und der 

Verwaltung der Auto~ai dienen, insb•ondere Streckenfemmeldeeinrichtungen, 

Notrufsäulen; ~yn~mische Anzeigen freier Lkw-Parkplätze an bewirtschafteten Rastanlagen 

sowle tnsbesondere für den LAnnschutitunnel Schneisen Tunnellüftung, Tunnelbeleuchtung 

(Lampen, Kabel, Notbeleuchtung), Betriebsgebäudetechnik (USV-Anlage, EDV-Technik), 

Tunnelsicherheitstechnik (Notrufstationen1 BrandmeJdeanlagen, FeuerlOSchanlagen, 

Hydranten, Löschwasserleitung, VideoOberwac,hung, Lautspreeher, Funk) einschließlich der 

Leftuogen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen. 

2.3.15 nBoden": Boden Im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 

Bodenveränderungen und zur Sanierung von Aldasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der 

jeweils geltenden Fassung. 

2.3.16 .Denkmal": Denkm~I im Sinne des §_ 2 des Denkmalschutzgesetzes der Freien und 

Hansestadt Hamburg und/oder Kulturdenkmal oder·Denkmalbereich im Sinne des § 1 des 

Gesetzes zum Schutz· der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) des L.andes 

Schleswig-Holstein in der jeweils geltenden Fassung. 
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2.3.17 „Drittgewale: durch Dritte verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des 

Vertragsgegen.stands zerstören, schädigen oder in sonstiger Weise beeinträchtigen, 

einschließlich Unfallschäden, Vandalismus (z.B. durch Sprayer), Terrorakte oder Blocl<aden. 

Ausgenommen hiervon sind Beeinträchtigungen, die als Sondernuttungen erlaubt oder 

genehmigt sind . 

2.3.18 

2.3.19 

• durchgehende Strecke": bezeichnet die Hauptfahrstreifen und die jeweiligen zugehörigen 

Überholfahrstreifen des Vertragsgegenstandes . 

• Eigenkapital": die gemäß § 44 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung in Form von 

Kapitalanteilen, gezeichnetem Kapital, Gese!lschafterdartehen oder Darlehen verbundener 

Unternehmen zuzüglich der Kapital- und Gewinnrücklagen, etwaiger Gewinn~· und 

Verlustvorträge sowie der Jahresoberschüsse und Jahresfehlbeträge, sowie von Dritten dem 

Auftragnehmer zur Verfügung gestelltes Kapital, das den gesicherten und ungesicherten 

Ansprüchen sonstiger Gläubiger und den Ansprüchen des Auftraggebers nach diesem 

Vertrag nachrangig ist. Unter Eigenkapital fallen auch Zwischen- und . Brückenfinanzierungen 

der vorgenannten Formen des Eigenkapitals. Ein Instrument zur Verbesserung der 

Kreditwürdigkeit fällt nicht unter die Definition „Eigenkapital". 

2.3.20 .Eigenkapitalrendite": für 

(a) die Berechnung der Einmalzahlung nach § 44.6.4: die durchschnittliche jährliche 

Eigenkapitalrendite gemäß dem Finanzmodell1 das gemäß § 2.3.54 aktualisiert wurde; 

und 

(b} die Barwertberechnung im Rahmen des § 55.1.3{d): die durchschnittliche jährliche 

Eigenkapitalrendite gemäß dem Finanzmodell, das gemär~ § 55.1.3(c) aktualisiert 

wurde. 

2.3.21 fieintretendes Unternehmen": e~n durch den gemeinsamen Vertreter im Sinne des § 2.1 des 

Direktvertrags benanntes Unternehmen, das auf Verlangen des gemeinsamen Vertreters und 

in dem dafür vorgesehenen Verfahren in alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nach 

dem gemäß § 59 dieses Vertrages abzuschließenden Direktvertrag eintreten soll oder eintritt. 

2.3.22 

. 2.3.23 

nendgültige Übergabe": die Teilübergabe des letzten Abschnitts gemäß § 31.1. 

· „erfolgreicher Bieter": derjenige Bieter und diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren 

Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde. 

(}O 
~D 

1. 
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„ErfOllungsfristen/ErfüllungstermineJt: in den VGU BAFO definierte Fristen und Termine, 

innerhalb welc~er der Auftragnehmer seine Leistungsverpflichtungen gemäß dem Vertrag und 

den leistungsbeschreib~ngen ~u erfüllen hat.. 

2.3.25 .Ersatzvornahme": die Vornahme der dem Auftragnehmer nach diesem Vertrag obliegenden 

Handlungen durch den Auftraggeber oder durch von ihm beauftr~gte Dritte auf Kosten des 

Auftragnehmers. 

2.3.26 „Fahtstreifenreduzierunga: Jede Reduzierung der Anzahl von für den öffentlichen Verkehr 

nutzbaren Fahrstreifen. Die Nutzung des Seitenstreifens im Rahmen der 

afbeitSstellenbedingten Verkehrsführung führt nicht zu einer Fahrstreifenreduzierung im Sinne 

dieser Definition, soweit die Anzahl der Fahrstreifen nicht reduziert wurde • 

2.3.27 • Finanzmodell": das Finanzmodell des Angebots des erfolgreichen Bieters (Sponsors' Case} 

unter Berücksichtigung der nach den VGU BAF.0 zulässigen Anpassungen zum Zeitpunkt des 

Abschlusses . der Finanzi~i'ungsverträge nach § 44 (Financial Close). Nach einer jeden 

durohgeführten Refinanzierung, die zu einem Refinanzferungsgewinn führt (einschließlich 

einkalkulierter Refinanzierungsgewinne), wird diese fortan im Finanzmodell berücksichtigt. 

2.3.28 „Forderungskäufer'': jeder Käufer, der dem Auftragnehmer im Rahmen einer Forfaitierung die 

Forderungen oder Teilforderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Zahlung 

der Abschlagszahlungen, des .Entgelts nach § 46 sowie Im Zusammenhang h1ermit stehende 

Nebenansprtiche sowie ErstattungsansprUche im Falle · d.er Beendigung dieses 

Projektvertrags abgekauft hat und dem (ler Auftragnehmer die ent~prechenden Ansprüche 

abgetreten hat. 

2.3.29 „Fremdkapitar: die Ober die Zurverfügungstellung von Eigenkapital sowie die vom 

Auftraggeber nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden Finanzmittel zur 

Finanzierung des Vertragszweckes. Hie~u. zählt auch der Kaufpreis bei einer Forfaitierung. 

Ein Instrument zur Verbesserung der Kredi~rdigkelt fällt nicht unter die Definition 

.Fremdkapital" . 

2.3.30 • Fremdkapitalgeber0

: die finanzierenden Kreditinstitute. Forderungskäufer~ Anleihegläubige.r, 

etwaige weitere Finanzierungsvehikel oder institutionelle Investoren, die das Fremdkapital zur 

Verfügung· stellen. 

2.3.31 „FStrG•: das Bµndesfem$traßengesetz {FStrG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.Juni 2007 (BGBI. 1 S. 1206)," zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes zur Verbesserung 

I 



2~3.32 

2.3.33 

2.3.34 

2.3.35 
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der Öffentlichkeitsbeteillgung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren 

(PIVereinhG) vorn 31. 5. 2013 (BGBl. I S. 1388) in der jeweils geltenden Fassung. 

,;Genehmigungen · und Gestattungen": sämtliche für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb 

des Vertragsgegenstands erforderlichen öffentlich-rechtlic!"ien Genehmigungen, 

Anordnungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmunge11, Anzeigen und Notifizierungen 

(gleichgültig, ob diese in Form einseitiger Bescheide erteilt oder in Form öffentlich-rechtlicher 

Verträge geregelt werden) sowie alle sonstigen, auch ptivatrechtiichen, Bewilligungen und 

Gestattungen. 

„Geschwindigkeitsreduzierunga: jede gegenüber der bei vertragsgerechtem Stred<enzlJstand 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit reduzierte Geschwindigkeit auf mindestens einem 

Fahrstreifen, auf einer Rampe, auf einem Verzögerungs- oder Beschleunigungsstreifen und 

auf einer Rastanlage. 

„Grundwasser": Grundwasser im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (WHG) in der jeweils geltenden F'assung. 

"Höhere Gev1,1alt": Naturkatastrophen, insbesondere durch Erdbeben1 Überschwemmungen 

und Unwetter, sowie Krieg oder atomare Unfälle. 

ftlnstrument zur Verbesserung der KreditwOrdigkeir: das Project Bond Credit Enhancement 

der Europäischen Investitionsbank. 

iiKampfmlttel": gewahrsamslos gewordene, Zllr Kriegsführung bestimmte Gegenstände und 

Teile davon, vor allem aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die Spreng~= Zünd-, 

Brand-, Nebel-, Ref.z-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen 

bestehen, auch wenn sie beschädi.gt oder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmitteln 

gehören insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzer1äuste, Artmerie-, Gewehr- und 

Handgranaten, militärische Patronenmunition sowie mHitärische Spreng- und Zündmittel. 

„Kreuzungen11
: Kreuzungen der Vertragsstrecke mit anderen öffentlichen Verkehrswegen, 

Kreuzungen mit Gewässern µnd Einmündungen von öffentlichen Straßen. 

nKreuzungsmaßnahme·: die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Änderung oder 

Beseitigung einer bestehenden Kreuzung. Hierzu zählen nicht Unterhaltungsmaßnahmen, 

z.B. eine Erneuerung mit den gleichen Abmessungen. 

„Kündigungsstichtag"; der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Kündigung dieses 

Projektvertrags. 

1·; r· 
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„Landschaftspflegerische Maßnahmen": die in den planfestgestellten 

Landschaftspfle~erischen Begleitplänen (LBP) enthaltenen Ausgleichs-, Ersatz-, Gestaltungs~ 

, Schutz-, Minimlerungs- und Vermeldungs- sowie Artenschutz-/CEF-Maßnahmen. Dabei 

bedeuten trassennahe. landschaftspflegerische Maßnahmen in der Landschaftspflegerischen 

Ausführungsplanung (LAP) für den trassennahen Bereich ·die Maßnahmen zu 

Gestaltungsmaßnahmen („G 1" bis „G xx"), Vermeidungsmaßnahmen (,,V 1" bis- „ V xx") sowie 

Artenschutzmaßnahmen (.Ar 1" bis „Ar xx"). Die Maßnahmen sind in den „Lageplänen der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen" (LBP) und den „Maßnahmeplänen trassennah· (LAP) 

sowie den jeweiligen Maßnahmeblättem (LBP. und LAP) dargestellt. 

ltleistungs- und VerfOgbartcettsbericht": monatlicher Bericht des Auftragnehmers über die 

Erfi)llung der ihm nach den VGU BAFO obliegenden Pflichten gemäß §·41. . 

.Leitungen": Rohrleitungen1 Kanäle. Elektrizitätsleitungen, Telekommunikationslinien und 

sonstige Leitungen, unabhängig davon, ob sie Versorgungszwecken; sonstigen öffentlichen 

Z~~n, privatwirtschaftlichen oder sonstigen Zviecken dienen, Innerhalb der Grenzen des 

Vertragsgegenstandes. 

„Leitungen Dritter": sämtliche Leitungen, 

(i) die kein~ betriebs- und verkehrstechnischen Einricf'ltungen sind oder diesen 

dienen und 

(ii) nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FStrG sind oder einem 

solchen Nebenbetrieb dienen und 

(iiQ nicht ~estandteil einer Mauteinrichtung sind oder einer s0lchen Einrichtung 

dienen. 

2.3.46 „bestehende Leitungen°: zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots vorhandene, 

geplante oder ·im Bau befindliche. Leitungen.. Eine Leitung Ist geplant im Sinne dieser 

Dftfinition, wenn sie ·in den VGU BAFO textlich oder zeichnerisch dargesteUt oder erwähnt ist. 
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"Mauteinrichtungu: Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der 

Mautpflicht im Sinne des § · 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG. 

"monatliches Entgelt": das in § 46 nätler bestimmte und dem Auftragnehmer vom 

Auftraggeber geschuldete monatliche Entgelt für die vom Auftragnehmer nach diesem 

Projektvertrag zu erbringenden Leistungen einschließlich der langfristigen Finanzierung. 

„Nachtbauste!le": Arbeitsstelle kürzerer Dauer in der Z.eit von 20:00 bis 6:00 Uhr. 

"Nachuntemetlrner": jeder Dritte, der unmittelbar oder mittelbar in die ErfüULJng der dem 

Auftragnehmer aus dem Projektvertrag entstehenden Pflichten einbezogen wird, unabhängig 

davon, ob der Auftraggeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des Dritten erteilt hat 

oder die Beauftragung dem Auftraggeber angezeigt wurde1 jedoch mit Ausnahme solcher 

Dritter, die vom Auftraggeber im Rahmen einer Ersatzvornahme beauftragt werden. 

"Preisindex": der kombinierte Kostenindex, der unter Berücksichtigung von 

Gewichtungsfaktoren wie folgt zu ermitteln ist: 

KKi :; II 1 Bltumo..!'l. -111 . 1 Zement,I -111 1 Energie,i + II ·ILohn,i 

1 Bituman,O lzemcnt,O IEnergle,D kohn,o 

mit 

KKi kombinie~1er Kostenindex im Kalenderjahr 1, dabei ist i jeweils das 

abgeschlossenen Kalenderjahr, für das der Preisindex ermittelt wird, erstmals das 

Kalendetiahr, das unmittelbar auf das Kalenderjahr, in dem der Beginn der 

Vertragszeitraums liegti folgt 

1 Koslenar1. l Index (Jahresmittelwert) für die Kostenart im Kalenderjahr i nach den 

Angaben des Statistischen Bundesamtes 

1 Kosteoart, o Index (Jahresmittelwert) für die Kostenart im Kalenderjahr, in dem der 

Beginn des Vertragszeitraums liegt, nach den Angaben des Statistischen 

Bundesamtes 

Der Kostenindex wird aus den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes 

ermittelt. Aus der Fachserie 17, Reihe 2, ist aus dem Index der .Er.:z:eugerpreise 

gewerblicher Produkte (Inlandssatz) für 

Bitumen der Index von Bitumen aus Erdöl, 

/1 & 
v· -
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Für den Lohn gilt der Index der tariflichen Stundenverdienste für das Baugewerbe in 

Deutschland. 

Sollte der vorgenannte Index oder einer der vorgenannten Indizes riicht mehr ermittelt 

werden, so soll eine Oberleitung durch Umrechnung auf die Basis des nächsten 

jeweils veröffentlichten1 dem weggefallenen Index vergleichbaren Index erfolgen. 

Steht ein vergleichbarer Index nlcht mehr zur Verfügung, so soll statt des nicht mehr 

ermittelten Index der Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden. Sollte der 

Lebsnshaltungskostenindex nicht mehr ermittelt werden, so soll eine Überteltung 

durch Umrechnung auf die Basis des nächsten jeweils veröffentlichten 

Lebenshaltungsk~tenindex erfolgen. Lebenshaltungskostenindex ist der Index, der 

die Entwicklung der Lebenshattungskost~n - · ·.der gesamten Bundesrepublik 

Deutschland wiedergibt Von · mehreren zur Auswahl stehenden Indizes soll derjenige 

genommen werden, der von seiner . Berechnung dem derzeitigen 

Lebenshattungskostenindex so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt, falls 

ein Index nur für die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr ennittelt werden sollte. 

·eer Preisindex wird nach Vorlage der relevanten Veröffentlichungen für das jeweilige 

Kalenderjahr i berechnet. 

2.3.53 uRefi~anzierung": jede(r) 

(a) Ablösung bestehender Fremdkapitalverträge durch neue Verträge, 

(b) Änderung bestehender Fremdkapitalverträge, die direkte Auswirkungen auf die Höhe 

der Ausschüttungen hat, insbesondere Anderungen der Margen, der Darlehensbeträge 

oder der Zahlungstennine, sowie 

(c) Abschluss zusätzlicher Fremdkapitalverträge. 
i 
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„relevante Personlt: jeder Gesellschafter des Auftragnehmers und . ggf. der 

Zwischengesellschaft(en) und mit diesen verbundene Unternehmen. 

11Straßenabschnltt": Abschnitt der Vertragsstrecke. 

11
Tagesbaustelle11

: Arbeitsstelle kOrzerer Dauer während der Zelt von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

~Terminplan Bau•: ist der vom erfolgreichen Bieter gemäß Ziffer 2.8 des Kapitels 5 der VGU 

BAFO eingereichte Terminplan Bau. 

11Übergabeinspektion":. Prüfung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfähigkeit des 

zu übergebenden Teils des Vertragsgegenstands zum technischen Nachweis im Hinblicic auf 

das Erreichen der vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale. 

„unvorhersehbare Mehrkosten": alle Mehrkosten des Auftragnehmers, die sich aus bis zur 

letzten Aktualisierung des Angebotes für den erfolgreichen Bieter nicht vorhersehbaren 

Umständen ergeben und die · vom Auftraggeber nach den Regelungen dieses Vertrages zu 

tragen sind. Die Mehrkosten umfassen auch Bauverzögerungskosten (einschließlich 

Finanzierungsmehrkosten), es sei denn, sie sind nach § 19.5 ausgenommen oder in den 

Fällen der §§ .18.6.1 1 27 .8, 30.6 1 30. 7 und 45.4.4 liegen die Voraussetzungen für eine 

Erstattung von Bauverzögerungskosten nicht vor. 

i 
I · 
1 
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2.3.61 „Verfügbarkeitseinschränkungen": Einschränkungen des Fahrbahnquerschnitts (Anzahl . 

und/oder Breite einzelner Fahrstrerten) und/oder Geschwindigkeitsreduzierungen. Es wird 

klargestellt, dass Einschränkungen des Verkehrsflusses, die ausschlleßllch auf eine durch 

das Verkehrsaufkommen bedingte Überlastung des Regelquerschnitts zurückzlifOhren sind, 

keine Verfügbarkeitseinschränkungen darstellen. . In zeitlicher Hinsicht umfassen 

Verfügbarkeitseinschränkungen den Zeitraum zwischen Beginn und Ende der jeweiligen den 

Verkehrsfluss einschränkenden Maßnahme. 

2.3.62 .verkehrsbeeinträchtigende Maßnahmen": sämtliche Maßnahmen, die nachteilige 

Auswirkungen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Vertragsstrecke, den 

vor- und nachgelagerten StreQ(enabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben können, 

zum Beispiel Straßenbauarbeiten und sonstige Arbeiten im Straßenraum. 

2.3.63 

2.3.64 

2.3.65 

11Verketvstechnische Einrichtungen~: elektronrsch gesteuerte Anlagen zur Verkehrssteuerung 1 

-beeinflussung, -datenerfassung, -statistik, insbesondere Wechselverkehrszeichen, 

Fahrstm:eifenslgnale, LlchtzeichenanJagen' (Anschlussstellen), Straßeninformationssysteme, 

Dauerzählstellen, · Glättemeldeanlagen. einschließlich der Leitungen und 

Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser Einrichtungen1 sowie insbesondere für den 

Lännschutztunnel Schneisen e[ektronisch gesteuerte Anlagen nach RABT wie 

Wechselverkehrszeichen, Lichtzeichenanlagen (Tunnelportale), Dauerlichtzeichen, 

Sperrschranken einschließlich der Leitungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb 

dieser Einrichtungen. · 

.Vertragsjahr": ein jedes Vertragsjahr gemäß Formblatt KG. 

'llvor- und nachgelagerte Streckenabschnitte": die der Vertragsstrecke auf der . 

Bundesautobahn A7 unmittelbar vor- und nachgelagerten streckenabschnitte bis zur 

nächsten Anschlussstelle (dabei handelt es sich für die Zwecke der Vertragsstrecke für den 

Bau (§ 6.1.1 (a)) um die AS Bordesholm und die AS BJumenthal auf der A215 im Norden und 

die AS HH-Volkspark und die AS HH-Eidelstedt auf der M.3 ·im SDden sowie für die Zwecke 

der Vertragsstrecke fOr Erhaltung und Betrieb(§ 6.1.1(b)) um ·das AD Bordesholm im Norden 

sowie die AS HH-Stellingen und die AS HH Eidefstedt auf der A23 im Süden). 

2.3.66 ~Wer1dagu: jeder Wochentag, der kein bundeseinheitlicher und kein Feiertag in Hamburg oder 

Schleswig-Holstein ist, mit Ausnahme von Samstag und Sonntag. 

2.3.67 ,,ZTV Funktion E-stB A7": die zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien 

fOr Funktionsbauverträge im Straßenbau Teil: Erdbauwerke·- ZTV Funktion E-StB A7 - gemäß 

Ergänzende untertage 7.1. 

; 
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„ZTV Funktion Ew-StB A7": die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Funktionsbauverträge Im Straßenbau Teil: Entwässerungseinrichtungen'." ZTV 

Funktion Ew-StB A 7 - gemäß Ergänzende Unterlage 7 .1. 

11ZTV Mt-Funktion M StB A7": die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Funhiionsbauverträge im Straßenbau Teil: Messtechnischen 

Zus1andserfassung und -bewertung mit schnellfahrenden Messsystemen - ZTV Mt-Funktion -

StB A 7 - gemäß Ergänzende Unterlage 7 .1. 

„ZlV Funktion-ING A711
: die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien 

für Funktionsbauverträge im Straßenbau Teil: Ingenieurbauwerke - ZTV Funktion ING A7 -

gemäß Ergänzende Unterlage 7.1. 

11ZlV Funktion Ob-StB A7": die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien fOr Funktionsbauverträge im Straßenbau Teil: Straßenqberbau - ZlV Funktion Ob­

StB A7 - gemäß Ergänzende Unterlage 7.1. 

„Zustandsbedingte Geschwindigkeitsreduzierungen": mittels Verkehrszeichen angeordnete 

Geschwindigkeitsreduzierungen auf der Verkehrsfläche, die anstelle von 

Erhaltungsmaßnahmen erfolgen. 

§ 3 Allgemeine Verpflichtungen des Auftragnehmers, R1sikoübemahme 

3.1 Der Auftragnehmer übernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen Verpflichtungen 

und verpflichtet sich, diese an seiner SteHe als eigene Verpflichtungen und Zusicherungen nach 

Maßgabe dieses Vertrages zu erfüllen. Davon ausgenommen sind solche etwaigen 

Verpflichtungen, die der erfolgreiche Bieter ausdrücklich als eigene zu erfüllen hat oder die von 

Rechts wegen nur von ihm erfüllt werden können. 

3.2 Der Auftragnehmer übernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des 

Vertragsgegenstands (einschließlich der erforderlichen Planungsleistungen) ergebenden Risiken, 

soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdrücklich eine andere Risikoverteilung 

vorgesehen ist. 

3.3 Zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören sämtliche Leistungen, die für die 

vollständige, funktionsgerechte und betriebsbereite Ausführung aller vertraglichen L.eistungen 

erforderlich sindt auch wenn sie in den VGU BAFO nicht ausdrücklich genannt sind. 
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3.4 Der Auftragnehmer koordiniert und kontrolliert alle sich aus diesem Projektvertrag ergebenden 

Leistungen, einschließlich der Leistungen, · die- ·im ZU&ammenhang mit der Erstellung der 

beauftragten Leistung stehen, deren Planung und/oder ~uausführung jedoch gemäß den VGU 

BAFO von Dritten erbracht wird. 

3.5 Der Auftragnehmer ermöglicht dem Auftraggeber und von diesem beauftragten Dritten jederzeit 

den Zugang zum Vertragsgegenstand1 insbesondere hinsichtlich der vom Auftraggeber zu 

betreibenden und zu erhaltenden Anlagenteile, die nach§ 31.9 nach erfolgter FertigsteJlung der 

Bauleistungen und Abnt:1hme vom Auftraggeber betrieben und erhalten werden. 

3.6 Der Auftragnehmer stellt sicher. dass -alle anwendbaren gesetzlichen und sonstigen 

anwendbaren Rechtsvorschriften befol9t werden, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer 

Anwendung nach § 40.2.1 nicht zu. 

3. 7 Der Auftragnehmer hat alle Ihm entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung 

. dieses Projek1ver:trags selbst zu tragen, soweit ihm nicht nach diesem Projektv~rtrag ein 

Anspruch zusteht. Dellktlsche. AnsprOche bleiben unberOhrt. 

3.8 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber und die von diesem bestimmten Dritten 

bei der Vornahme der dem Auftraggeber obliegenden Aufgaben und der Kontrolle der ErfOIJuog 

der vertraglichen Pflichten durch den Auftragnehmer zu unterstützen. Hierunter fallen auch 

Baukontrollen sowie Kontrollen im Rahmen der Übergabe- oder Abnahmeinspektionen. Dabei ist 

der Zugang zu Baustellen. Betriebsh~fen und sonstigen Anlagen zu gewlh~n 1 sind die 

erforderlichen · Informationen zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen und 

Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Der Auftragnehmer duldet Untersuchungen des 

Vertragsgegenstands durch den Auftraggeber zur Ermittlung des künftigen Erhaltungsaufwands 

nach Ende der Vertragslaufzeit 

3.9 Der Auftraggeber beabsichtigt, die QPP-Beschaffungsvariante anhand der Auswertung unter 

anderem der bislang durchgefOhrten Projekte sowie de$ VerfOgbarkeltsmodells A7 vertieft zu 

untersuchen und hierzu ggf. auch Forschungsprojekte durchzuführen,. :zum Beispiel, um 

Effizienzgewinne präzise erfassen zu können. Zudem soJI das Verfügbarkeitsmodell A7 im 

Hinblick auf besondere Bauverfahren wissenschaftlich begleitet werden. Der Auftragnehmer wird 

dem Auftraggeber im Sinne einer partnerschaftlichen_ Zusammenarbeit unter Wahrung seiner 

berechtigten Interessen im Hinblick auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse die für diese 

Untersuchungen erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Diese umfassen auch 

Kostenangaben, unter anderem zum Tunnel Schneisen. Dabei sind die Kosten . für den T_unnel 

Schneisen nach Fertigstellung in Anlehnung an die Vorgaben gemäß der Anweisung zur 
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Kostenberechnung von Straßenbaumaßnahmen sowie RAB~ING, Anhang 2, gegliedert 

mitzuteilen. Sofern die Zurverfügungstellung der li1formationen nicht im normalen Geschäftsgang 

möglich und hiermit ein erheblicher Mehraufwand des Auftragnehmers verbunden ist, wird der 

Auftraggeber dem P.uftragnehmer die nachgewiesenen angemessenen Auslagen ersetzen. 

Weitertlin ist der Auftragnehmer verpflichtet, den ALrftraggeber während der gesamten 

Vertragsdauer in der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. 

§ 4 Hoheitliche Befugnisse 

4.1 Der Projektvertrag führt nicht dazu, dass hoheitliche Befugnisse oder Aufgaben auf den . 

Auftragnehmer übertragen werden. 

4.2 Die Bestimmungen dieses Projektvertrags lassen die hoheitlichen öffentlichMrechtlichen 

Befugnisse und Aufgaben sowohl des Auftraggebers als auch des Landes Schleswig-Holstein 

sowie der Freien und Hansestadt rlamburg in ihren je'uVeiligen Zuständigkeitsbereichen 

unberührt. Der Auftragnehmer kann sich gegenüber dem Auftragge~er nicht darauf berufen, dass 

die Behörden der vorgenannien Körperschaften nicht zur Wahrnehmung von Befugnissen und 

Aufgaben berechtigt sind oder waren. 

§ 5 AHgemelne Verpflichtungen des Auftraggebers 

5.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer ab Beginn des Vertragszeitraums im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bei der Erfüllung des Vertragsziels zu unterstützen, 

insbesondere die Erteilung eventuell noch erforderlicher Genehmigungen und Gestattungen zu 

fördern und den Auftragnehmer zu informieren, wenn es zu verkehrsbeeinträchtigenden 

Maßnahmen auf der Vertrag~strecke kommen sollte. 

5.2 Bis zum Beginn des Vertragszeitraums verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Verpflichtungen 

im Hinblick auf seine Straßenbaulast der Vertragsstrecke zu erfüllen. Bis zum Beginn des 

Betriebszeltraums verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Verpflichtungen im Hinblick auf den 

Betrieb zu erfüllen. Im Hinb!ick auf den 6- und 8-streifigen Ausbau und den· damit verbundenen 

Rückbau und Oberbau der Fahrbahnen wird der Auftraggeber die Vertragsstrecke nicht mehr 

instand setzen oder erneuern, sondern nur noch in dem Umfang Maßnahmen durchführen (ggf. 

durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen). dass ein verkehrssicherer Zustand gewährleistet 

ist. 
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5.3 Soweit im Bereich der Vertragsstrecke Dauerzählstellen und andere betriebstechnische 

Einrichtungen (ausgenommen Notrufsäulen) vom Auftraggeber zu betreib~n ~nd zu erhalten 

sind, wird dem Auftragnehmer die Nut%ung der von dem Auftraggeber gewonnenen . Daten fOr 
eigene Zwecke nach-Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen erlaubt. 

Die Nutzung der Daten ist nur in dem Rahmen zulässig, wie dies fO~ die ElfOllung der Aufgaben 

und Pflichten des Auftragnehmers nach diesem Vertrag notwendig oder zweckmäßig ist. 

Jnsbeso~dere ist die Weitergabe _der Daten an Dritte unzulässig. Die Pflichten des 

Auftragnehmers gemäß den VGU BAFO bleibt hiervon unberührt. 

5.4 übertragt der Auftraggeber Aufgaben, die nicht Gegenstand der Ve~gspfliehten des 

Auftragnehmers sln.d. aUf Dritte. stellt der Auftraggeber sichert dass den Verpflichtungen des 

Auftraggebers aus diesem Vertrag nachgekommen wird. Hierzu kann der Auftraggeber 

bestimmen, dass der Dritte die Erfüllung der Pflichten des Auftraggebers übemimmt. · 

§ 6 Vertragsgegenstand. Vertragsstrecke 

6.1 Der Auftragnehmer schuldet die· Erbringung von Leistung~n fOr die Leistungsbereiche Planung, 

Bau, Erhaltung, Betrieb und anteilige Finanzierung, die dem Auftragnehmer nach Maßgabe der 

Regelungen dieses Vertrags und der Bestimmungen der VGU BAFO zur Ausübung übertragen 

werden, bezogen auf den Vertragsgegenstand. · Der Vertragsgegenstand umfasst räumlich die 

Vertragsstrecke und die Flächen fOr die landschaftspftegerischen Maßnahmen. 

6.1.1 Die Vertragsstrecke umfasst 

(a) für den Bau die in den VGU BAFO. insbesondere in der Technischen 

Leistungsbeschreibung einschließlich der Ergänzenden Untertagen, textlich (Kap. 9, 10 

und 11 der VGU BAFO) .und zeichnerisch (Ergänzende Unterlagen der VGU BAFO) 

dargestellten Straßenbestandteile nach § 6.2 in dem Streckenabschnitt der 

Bundesautobahn .A7 von Betr.•km 84+235 ·bis Betr.-km 149+330, (Or die der 

Auftragnehmer dfe Aufgabe Bal! zur Ausführung Obernlmmt, einschließlich des Baus 

der kreuzenden Straßen und Wege, einschließlich der Flächen zur vorübergehenden 

Nützung sowie einschließlich des von Betr.-km 149+330 bis Betr....lcm 149+510 

ertOrderlichen Übergangsprovisoriums und der daran südlich anschließenden 

Mittelstreifenüberfahrt1 und 

(b) für die Erhaltung und ·den Betrieb die in den VGU BAFO, insbesondere in der 

Technischen Leistungsbeschreibung · und den Ergänzenden Unterlagen, textlich 
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(Kap. 12 und 13 der VGU BAFO) und zeichnerisch ·(Ergänzende Unterlagen der VGU 

BAFO) dargestellten Straßenbestandteile nach § 6.2 in dem Streckenabschnitt der 

Bundesautobahn A7 von Betr.-km 84+235 bis zu Betr.~km 149+330. Dies gUt mit der 

Maßgabe1 dass der Abschnitt zwische:n Betr.mkm 84+235 und Betr.-km 90+490 auf 

Richtungsfahrbahn Flensburg sowie Betr."km 90+805 auf Richtungsfahrbahn Hamburg 

bis zu dessen Abnahme nach § 31.9.1(b) Teil der Vertragsstrecke ist und der 

Auftragnehmer für diesen Abschnitt neben Emaltungs- auch in den VGU BAFO näher 

bestimmte BEltriebsreistungen zu erbringen hat. -

6.1.2 Die Flächen für die landschaftspflegerischen Maßnahmen umfassen 

(a). für den Bau die trassennahen Bereiche der iandschaftspflegerischen Maßnahmen 

gemäß Ergänzender Unter1age 3.1; 

(b) für die Erhaftung die Flächen ssmtlicher Gestaltungsmaßnahmen i.S.v. § 2.3.41, die in 

dem in § 6.1:i(b) beze!chneten Strecl-c:enabschnitt unmittelbar an die Bundesautobahn 

A7 und deren Bestandteile anschließen. Für die Erhaltung zählen nicht zum 

Vertragsgegenstand diajenigen Flächen für GestaJtur:gsma.ßnahmen1 die )m 

Zusammenhang mit dem Bau von kreuzenden Straßen, Wegen und Gewässern und 

sonstigen Anlagen Dritter zu erstellen sind, für die der Auftragnehmer nach den VGU 

BAFO den B~u, nicht aber die Erhaltung iJnd den Betrieb übernimmt. 

6.2 Die Vertragsstrecke· umfasst die folgenden Straßenbestandteile der unter § 6.1.1 bestimmten 

Streckenabschnitte der Bundesautobahn A7 einschließlich der planfestgestellten 

Straßenbestandteile: 

6.2.1 Straßenkörper und Luftraum über dem Straßenkörper gemäß§ 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FStrG, 

einschließlich der Ingenieurbauwerke, der unbewirtschafteten Rastanlagen mit WC-Anragen 

sowie der unter§ 7.1 genannten bewirtschafteten Rastanlagen, soweit sie nicht gemäß§ 6.4 

vom Vertragsgegenstand ausgeschlossen sind oder gemäß § 6.6 oder§ 6.7 entfallen 1 

6.2.2 Zubehör gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStrG, soweit dieses in den VGU BAFO der Vertragsstrecke 

zugeordnet wird, und 

6.2.3 Nebenanlagen gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 4 FStrG, soweit diese in den VGU BAFO der 

Vertragsstrecke zugeordnet werden. 
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6.3 Die Äbgrenzung der Vertragsstrecke in den Knote.npunkten richtet s1ch nach den Darstellungen 

in den VGU BAFO, doot FStrG und -der Verordnung Ober Kreuzungsanlagen im Zuge von 

Bundesfemstraßen {Bundesfem&traßenkfeuzungsverordnung). 

6.4 Oie Straßenbestandteile, die gemäß § 7.1 Gegenstand der Konzessionsverträge über die 

Nebenbetriebe nach § 15 FStrG sind, sind vom Vertragsgegenstand ausgeschlossen. 

6.·5 Vom Auftragnehmer hergesteltte Teile des VertragSgegenstandes; die nach den VGU BAFO 

nicht vom Auftragnehmer · erhalten und betrieben · werden, sind ~icht · mehr vom 

Vertragsgegenstand umfasst. sobald und soweit sie vom Auftraggeber gemäß. § 31.9 

abgenommen wurden„ Es wird klargestellt, dass der Auftragnehmer unabhängig vom 

Ausscheiden der vorgenannten Teile aus .dem Vertragsgegenstand zur Beseitigung alfer im· 

Abnahmeprotokoll festgehaltenen sowie · aller während der Dauer der Mängelhaftung nach 

§ ·31.9.7 festgestellten Mängel der Teile verpflichtet bleibt. Haben 

Mängelbeseitigungsmaßnahmen Verfügbarkeitseinschränkungen zur Folge, so werden diese 

nach Maßgabe der Regelungen dieses Vertrages mit.Abzugsbeträgen belegt Dabei treten an die 

Stelle der Übergabe und VerkehrsfreiQabe in § 46.2.1 (h) Satz 1 die Abnahme nach § 31.9.1 und, 

soweit einschlägig, die Verkehrsfreigabe des den jeweiligen Teil des Vertragsgegenstandes 

umfassenden Bauabschnitts. Die lfd. Nr. Alf-1. bis All.:.3 .. sowie BA-1. und BA-2. des 

Qualitätskatalogs in Anlage 7 finden auch nach Abnahme für Pflichtverte1zungen betreffend 

Mängelbeseitigungsmaßnahmen des Auft~gnehmers Anwendung und werden bei Kürzungen 

des monatlichen Entgelts gemäß den ·Regelungen dieses Vertrags berücksichtigt. Unberührt von 

der Abnahme bleiben weiterhin die Leistungspflichten. des Auftragnehmers nach § 32. 

6. 

6.7 
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6.8 Soweit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vennessung erfolgt, sind ab Vorlage der 

Ergebnisse die darin festgestellten und dokumentierten Abgrenzungen maßgef5nch. 

§ 7 Nebenbetriebe, bewirtschaftete Rastanlagen 

7, 1 An der Vertragsstrecke befinden sich bei Betr.-km 94+000 die bewirtschaftete Rastanlage 

Aalbeck, bei Betr.--km 102+800 die bewirtschafte Rastanlage Brokenlande und bei Betr.~km 

136+600 die bewirtschafte -Rastanlage Holmmoor West und Ost, je'Ateils mti Nebenbetrieben 

(Tankstelle, Raststätte} gemäß§ 15 FStrG. Der Auftraggeber hat mit der Autobahn Tank & Rast 

GmbH (ehemals Tank & Rast Akliengesetlschaft) Konzessionsverträge .über den Bau und Betrieb 

dieser Nebenbetriebe abgeschlossen„ Eine Ablichtung dieser Verträge ist als Ergänzende 

Unterlage 8 den VGU BAFO beigefügt. 

7.2 Der,Auftragne~1mer übemlmmt im Namen des Auftraggebers für diesen die Erfüllung der dem 

Auftraggeber als Straßenbauverwaltung ·gegenüber der Autobahn Tank & Rast GmbH oder 

deren Rechtsnachfolgern obliegenden Pflichten nach § 7 (Anbindung des Nebenbetriebes), § 8 

(Leitungen) und § 9 (Folgepflicht und Folgekosten) der in § 7.1 genannten Konzessionsverträge, 

soweit sie Gege.„stami der vom Auftragnehmer nach diesem Projektvertrag zu erbringenden 

Leistungen sind. Dies schließt die Leistung von Ausgleichszahlungen nach § 7 Abs. 3 der 

genannten Verträge ein. 

§ 8 Zelt!ich korrespondierende und nachträgliche Vorhaben 

8.1 Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen ihre Planungen beim Bau neuer Rastanlagen, 

Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen möglichst langfristig 

miteinander ab. Sie nehmen bei der eigenen Planung Rücksicht auf die Planung der jeweils 

anderen Vertragspariei. 
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8.2.1 den Bau und/oder Betrlep .neuer Rastanlagen, Kreuzungen, Leitungen; Mauteinrichtungen 

oder vergleichbarer Anlagen oder die Änderung oder Nutzung~änderung bestehender 

Rastanlagen, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen am 

oder im Vertragsgegenstand fQr erforderlich hält, oder 

8.2.2 5ondemutzungen oder sonstige Nutzungen des Vertragsgegenstandes plant, realisiert, 

ertaubt oder auf sonstige Weise zulässt oder gestattet, 

verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Maßnahmen zu unterlassen, die zu einer Verzögerung 

oder Verhinderung der Vorhaben führen können. Der Auftragnehmer wird insbesondere keine 

Rechtsbehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Auftragnehmer obliegt die Abstimmung und 

Koordination mit dem Auftraggeber oder einem entsp~henden Dritten. 

8.3 Die Pflichten des Auftragnehmers· Im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem 

BetrJeb des Vertragsgegenstandes nach diesem Verttag bleiben unberührt. 

8.4 Die Möglichkeit des Auftragnehmers] sich im · Hinblick auf die Errichtung neuer Rastanlagen um 

eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, bleibt unberuhrt 

8.5 Im Zusammenhang mit der Realisierung der BAB KJ.O, die die Vertragsstrecke bei ca. Betr.-km 

117+490 kreuzen wird, Ist der Auftragnehmer. nach Maßgabe der in d~n VGU BAFO enthaltenen 

Vorgaben zur Erbringung .bestimmter Bauleistungen verptllchtet. lm Übrigen ist er zur Duldung 

der· Maßnahmen Dritter im Zuge der Realisierung der A20 verpflichtet. 

§ 9 Vertragszeitraum, Betriebszeltraum 

9.1 Der Vertragszeitraum beginnt am 01.09.2014 und endet mit Ablauf des 31.08.2044~ 

9.2 Der Betriebs.Zeitraum beginnt am· 01.05:2015. Der Betriebszeitraum endet In jedem Fall mit 

Ablauf des Vertragszeitraums. 

9.3 Eine Verlängerung oder Verkürzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den Vertrags~ und 

Bettiebszeitraum. 

J 
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Der Auftraggeber übertässt dem Auftragnehmer den Vertragsgegenstand in dem Zustand, wie er 

bei Beginn des Vertragszeitraums steht und liegt. Dem Auftragnehmer wurde im Rahmen des 

Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des Vertragsgegenstands festzustellen. 

Die Verpflichtung des Auftraggebers nach § 5.2 bleibt hiervon unberührt. 

2. Teil Regelungen für Bau, Betrieb und Erhaltung 

§ 11 Grundstücksnutzung 

11.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Grundstücke des Vertragsgegenstandes gemäß den 

PlanfeststellungsbeschlOssen zur Vertragsstrecke einschließlich der danach zur 

vorübergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstücke und der zum 

Vertragsgegenstand gehörigen Nutzungsrechte unentgeltlich dem Auftragnehmer nach Maßgabe 

der nachfolgenden Regelungen für die Dauer des Vertragszeitraums und bei vorübergehender 

Nutzung, soweit dies in den VGU BAFO vorgesehen und erforderlich jst, für d~esen Zeitraum zur 

Verfügung zu stellen. Die für den Bau eines im Terminplan Bau vorgesehenen Bauabschnitts 

erforderlichen und in den Planfeststellungsbeschlüssen vorgesehenen Grundstocke und 

Nutzungsrechte stellt der Auftraggeber spätestens zu den im Tenninp!an Bau vorgesehenen 

Zeitpunkten zur Verfügung. 

11 .2 Für die rechtzeitige ZurvetfOgungstellung der Grundstücke genügt eine Bauerlaubnis oder eine 

vorzeitige Besttzeinweisung nach § 1 Bf FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. Ba FStrG nicht mehr zulässig ist. 

Etwaige Entschädigungen, Insbesondere nach § 18f Abs. · 5 und Abs. 6 FStrG, hat der 

Auftraggeber ZL! tragen. 

11.3 Der Auftragnehmer übernimmt im Namen des Auftraggebers auf eigene. Kosten die Erfüllung der 

Verpflichtungen und Oblie~enheiten des Auftraggebers aus den den VGU BAFO beigefügten 

Verträgen des Auftraggebers mit Grundstückseigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 

soweit sie in den VGU BAFO nicht bereits als erfüllt aufgeführt sind oder aus Rechtsgründf:'!n 

oder eus der Natur der Sache vom Auftraggeber zu erfüllen sind. Vorübergehend genutzte 

Grundstücke sind nach ihrer Inanspruchnahme in ihrem jeweiligen ursprünglichen Zustand 

wiederherzustellen. 

11 
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11.4 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus § 11.1 nicht rechtzeitig nach, so erfolgt eine 

Anpassung des Terminplans Bau gemäß§ 29.3. Der Auftragnehmer kann die ihm durch die nicht 

rechtzeitige Zur\lerfOgun·gstellung der Grundstücke oder Nutzungsrechte entstandenen 

unvorhersehbaren Mehrkosten gemäß § 48 geltend machen. 

§ 12 Genehmigungen und Gestattungen 

12.1 Soweit . nicht alle Genehmigungen . oder Gestattungen zum Vertragsschluss dieses 

Projektvertrages vorliegen, hat der Auftragnehmer cfre noch fehlenden Genehmigungen und 

Gestattungen für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit 

diese nicht vom Auftraggeber aus Rechtsgründen einzuholen sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

in den Planfeststellungsbeschlüssen oder in sonstigen Genehmigungen und Gestattungen 

festgelegt ist, dass für bestimmte Umstände eine Freigabe, Abnahme.o. ä. einzuholen oder eine 

Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist 

12.2 Der Auftragnehmer verp~ichtet sich, alle von ihm einzuhofenden Genehmigungen und 

Gestattungen rechtzeitig zu beantragen und alle dafürerforderlichen Unterlagen einzureichen. 

12.3 Der Auftraggeber . verpflichtet . sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und 

Gestattungen nach schriftlichem Antrag durch den Auftragnehmer unverzüglich zu beantragen. 

Der Auftregneh~er erstellt auf eigene Kosten die dafür notwendigen Unterlagen und steilt diese 

dem Auftraggeber zusammen mit dem Antrag in ausreichender Anzahl zur Verfügung. 

12.4 Stellt sich bei der Durchführung der vom Auftraggeber durchzuführenden Verfahren heraus, dass 

die von dem Auftragnehmer vorgelegten Unter1agen unzureichend sind oder werden aus 

anderen· Gründen Nachforderungen gestellt, so wird der Auftragnehmer die entsprechenden 

Unterlagen unverzüglich erarbeiten und dem Auftraggeber Obergeben. Soweit der Auftraggeber 

bei der Durchführung eines entsprechenden Verfahrens fächliche und/oder juristische Beratung 

oder Unterstotzung benötigt, wird der Auftragnehmer auf seine Kosten altes Erforderliche tun, um 

dem Auftraggeber die erforderliche Beratungs- und/oder Unterstützungsleistung zur Verlügung 

zu stellen und, soweit die Beratungs- und Unterstützungsleistungen des Auftragnehmers 

unzureichend waren, die dem Auftraggeber im Rahmen der dadurch erforderlich werdenden 

Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten ~u erstatten. Der Auftraggeber und 

der Auftragnehmer werden sich einvernehmlich auf eine angemessene Begrenzung dieser 

Kosten einigen. 
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Der Auftraggeber trägt das Risiko von zeitlichen Verzögerungen und unvermeidbaren 

Mehrkosten betreffend die Vollziehbarkeit der Planfeststellungsbeschlüsse, die in Kapitel 9 

(Leistungsbeschreibung Ausbau), Leistungsteil 9.1, Ziffer 3 der VGU BAFO benannt sind. 

12.6 Der Auftragnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten. 

§ 13 Planungsleistungen 

13.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle für den Baut die Erhaltung und den Betrieb des 

Vertragsgegenstandes nach diesem Vertrag ~rforderlichen Pfanungsleistungen zu erbringen. 

13.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich des Weiteren, alle während des VertragszeitratJms 

erforderlichen Planungsleistungen so rechtzeitig zu erbrtngen. wie dies für einen reibungslosen 

und verkehrssicheren Bau und Betrieb und eine ordnungsgemäße Erhaltung des 

Vertragsgegenstandes nach Maßgabe dieses Vertrages erforderlich ist Der Auftragnehmer 

verpflichtet sich außerdem. i~ Übereinstimmung mit dem ARS 2.6/2010 für alle während des 

Vertragszeitraums erforderlichen verkehrsrelevanten Planungs;eistungen in allen Auditphasen 

sowie in der ersten Betriebsphase nach der Verkehrsfreigabe rechtzeitig ein Sicherheitsaudit 

nach den Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen (ESAS) in der jeweils geltenden 

Fassung durchführen zu lassen und das Ergebnis dem Auftraggeber zuzuleiten und umzusetzen. 

13.3 Für vom Auftraggeber erbrachte oder nach diesem Vertrag zu erbringende Planungsleistungen 

verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Pläne zu prüfen; die vom Auftragnehmer zu 

erbringenden Planungslelstungen erbringt der Auftragnehmer eigenverantwortlich. Der 

Auftragnehmer trägt in jedem Fall in vollem Umfang das Risiko von Planungsfehlern, ohne dass 

ein Anspruch gegenüber dem Auftraggeber auf Vergütung von Mehrkosten besteht. Dies gilt 

auch für die vom Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegte Referenzplanung, 

soweit der erfolgreiche Bieter sich diese zu eigen gemacht hat 

13.4 Die Überlassung sämtlicher bereits erstellter Studien, Planungsunterlagen, Katasterkart.en und 

Vermessungspläne .etc., die dem Auftragnehmer im Rahmen der VGU BAFO zur Vertügung 

gestelit wurden, erfolgt alfein in dem Umfang, wie dies unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts, zulässig und 

notwendig ist, und allein für Zwecke des vorliegenden Projektvertrags. Das gewerbliche und 

geistige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Auftraggeber oder beim derzeitigen 

Rechtsinhaber. 
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Soweit zur Weitergabe von Unterlagen der vorbezeichneten Art die Zustimmung Dritter 

erforderlich ist oder SQWeit sich Unterlagen der vorbezeichneten Art nur im Besitz Dritter 

befinden. wird sich der Auftraggeber bemühen, die Zustimmung zu erlangen und: die l)nterlagen 

zu erhalten: 

Leistungserbringung 

Der Auftragnehmer muss die LeiStungen nach diesem .Vertrag durch die Untemehmen erbringen, 

die der erfolgre~e Bieter im Vergabeverfahren hlerfOr benannt hat. Der Auftragnehmer darf von 

der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung zwischen den benannten Unternehmen 

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abweichen. 

14.2 Die Einbeziehung von Nachunternehmem, die nicht bereits im Vergabeverfahren benannt 

wurden, bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den Auftragnehm~ unter Angabe des 

von solchen Nachuntemehmern zu übernehmenden Leistungsteils. Der Auftraggeber kann vom 

Auftragnehmer weitere Auskünfte oder Nachweise über die nachträglich einbezogenen 

Nachuntemehmer .verlangen. 

14.3 Bis zur endgDltigen Übergabe nach§ 31.1 ist ein WechseJ in der Person des die Bauleistungen 

erbringenden Unternehmens nur bei Vorliegen eines zwingenden Grundes zulässig. Ein 

zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn betreffend das Unternehmen ein Arttrag auf 

Ert\ffnung des Insolvenzverfahren$ gestellt wird oder wenn dem Untemehmen die 

Leistungserbringung objektiv unmöglich ·wird. Der Auftraggeber darf Im Übrigen seine 

Zustimmung zu der Abweichung von der im Vergabeverfahren angegebenen Arbeitsteilung 

vetweigem, wenn er aufgrund der geplanten · Abweichung im ·Hinblick auf die 

Leistungserbringung begründete. Zweifel betreffend Fachkunde, Leistungsfähigkeit oder 

Zuverlässigkeit hat oder wenn· eine Erklärung, die denjeni~en e~tsprlc:ht. die nach dem 

Teilnahmewettbewerb od'er denVGU BAFO vorzulegen waren oder sind, nicht vorgelegt wird. 

Einer Einbeziehung von Nachuntemehmem, die ·nicht bereits im Vergabeverfahren benannt 

wurden, sowie dem weiteren Einsatz eines Nachunternehmers darf der Auftraggeber 

widersprechen, wenn er begründete Zweifel . an dessen Fachkunde, Leistungsfähigkeit oder 

Zuverlässigkeit im Hinblick auf die von .ihm auszuführenden Leistungen hat oder bei Nichtvorlage 

einer Erklärung, die denjen_igen entspricht, die nach dem TeUnahmewettbewerb oder den VGU 

BAFO von . den benan11ten Nachuntemehmem vorzulegen waren oder sind. Das 

Widerspruchsrecht des Auftraggebers betreffend den Nachunternehmer besteht. bis zwei 

Wochen nach Anzeige und vollständiger Erteilung der innerhalb dieser Frist geforderten 
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Auskünfte und Nachweisa durch den Auftragnehmer. Soweit eine unmittelbare Beauftragung 

wegen Gefahr im Verzug erforderlich isti besteht lediglich eine Pfücht des Auftragnehmers zur 

unverzüglichen Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der Beauftragung widersprechen kann. 

Ehenso besteht nur eine Pflicht zur Anzeige, ohne dass der Auftraggeber der BeaUftragung des 

Nachunternehmers widersprechen kann, wenn der jeWflilige zu beauftragende Letstungsantei! 

des betreffenden Nach1.mternehmers einen Wert von weniger als EUR 250.000 aufweist 

(unabhängig davon, ob er in einem oder in mehreren Aufträgen beauftragt wird). Unberührt bleibt 

in diesen Fällen das Recht des Auftraggebers, einem weiteren Einsatz des Nachunternehmers 

nach Satz 4 zu widersprechen. 

14.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Nachuntemehmervergabe sicherzustellen, dass die 

vom Auftraggeber in den VGU BAFO geforderten Qualitätsstandards eingehalten werden. 

14.5 Der Auftragnehmer hat bei der Einholung von Angeboten für Unteraufträge nach 

wettbewerblichen Gesichtspunkten zu verfahren und soll dabei auc;h kleine und mattiere 

Unternehmen angemessen beteiligen. 

14.6 Nachuntemehmer des Auftragnehmers sind dessen Erfüllungsgehilfen. 

14.7 Per Auftragnehmer verwendet ein Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforderungen in 

den VGU BAFO. 

§ 15 Verkehrsbeeinträchtigende Maßnahmen 

15.1 Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen ihre Planung der Durchführung und 

Zulassung ve~ehrebeeinträchtigender Maßnahmen und der Zulassung von Sondernutzungen 

auf der Vertragsstrecke ·und auf vor~ und nachgelagerten Streckenabschnitten möglichst 

langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Rücksicht auf die Pl~,mung 

der jeweils anderen Vertragspartei. 

15.2 Verkehrsbeeinträchtigende Maßnahmen darf der Auftragnehmer nur im Rahmen der nach den 

Kapiteln 9, · 12 und 13 der VGU BAFO zulässigen Verkehrsführungen und nur insoweit 

durchführen. als sie zur Erfüllung seiner vertraglichen Leistungspflichten erforderlich sind, 

unberührt bleiben die Regelungen zur Kürzung des monatlichen Entgelts aufgrund von 

V-erfügbarkeitseinschränkungen und dadurch bedingter verringerter Verfügbarkeit der 

Vertragsstrecke. 
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Bedürfen verkehrsbeeinträchtigende Maßnahmen des Auftragnehmers einer vorherigen 

straßenverkehrsbehördlichen Anordnung oder einer ·Gen~hmrgun~ oder sonetigen · Gestattung1 

wird ~r Auftragnehmer eine solche rechtzeitig vor Durchführung der Maßnahme bei der 

zuständigen Behörde einholen. Straßenver1<ehrsbehördllche Anordnungen · sind unter Wahrung 

der Fristen für den Ablauf zum Erwirken einer verkehrsbehördlichen Anordnung nach Kapitel 9, 

Leistungsteil 9.1 1 Ziffer 5.1.8, und Kapitel 12 (Leistungsbeschreibung Erhaltung), Ziffer 1.5.3A 

der VGU BAFO, vor der geplanten Durchführung der Maßnahmen bei der zuständigen Behörde 

zu beantragen. Der Auftraggeber und die für die Bedarfsumleitungen sowie die vor- und 

nachgeJagerten Streckenabs~hnitte zuständigen straßenverkehrsbef:\örden sind ·schriftlich zu 

informieren und die Maßnahme mit diesen grundsätzlich vorher abzustimmen. Hierzu sind 

insbesondere Angaben Ober Beginn1 Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der 

Verfügbarkeitseinschränkung zu machen. 

Verkehrsbeein!rächtigende Maßnahmen, die keine Maßnahmen im Sinne des§ 15.3Satz1 sind, 

müssen mindestens 24 StUnden vor der beabsichtigten Durchfütuung der Maßnahme dem 

Auftraggeb~r angezeigt und mit diesem abgestimmt werden. Arbeiten, die. verkehrsgefähr:dende 

Mangel beseitigen und der unmittelbaren Wlederherstenung der Sicherheit oder Leichtigkeit des 

Verkehrs dienen~ sind dem Auftraggeber- lediglich vorher anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug ist 

keine vorherige Anzeige erforderlich. Die Maßnahmen sind unverzüglich nachträglich 

anzuzeigen. In Anzefgen nach diesem Absatz sind insbesondere Angaben Ober Beginn, Art, 

Umfang und Dauer der Venügbarkeitseinschränkung zu machen. 

15.5 Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer aße geplanten verkehribeeinträchtigenden 

Maßnahmen durch die Straßenbaubehörde oder sonstige Dritte auf der Vertragsstrecke und auf 

vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten frü~eitig ·anzuzeigen und, soweit dem nicht 

dringende öffentliche Interessen entgegenstehen, mit dem Auftragnehmer abzustimmen. 

Hinsichtlich Art und Umfang der .Angaben und der Fristen gelten die §§ 15.3 und 15.4 

sinngemäß. ·Satz 1 und Satz- 2 gelten sinngemäß im Hinblick auf Maßnahmen an 

Bedarfsumleitungen, die nicht in der Straßenbauf8$t des Auftraggebers stehen. soweit der 

Auftraggeber Kenntnis von diesen Maßnah.men erhält. Der Auftraggeber wirkt im Rahmen seiner 

Befugnisse darauf hin, dass die Belange .des Auftragnehmers vom Träger der Straßenbau!ast für 

die Bedarfsumleitungen und/oder der zuständigen Behörde berücksichtigt werden. 

15.6 Der Auftraggeber kann der Durchführung verkehrsbeeinträchtigender Maßnahmen durch den 

Auftragnehmer Im Rahmen der Abstimmung gemäß §15.3 und §15.4 nur aus wichtigem Grund 

widersprechen, insbesondere wenn glelchzeltlg an einer Bedarfsumleitung oder an einem 

anderen Streckenabschnitt der ~undesautobahn A7 eine Vorher vom Auftraggeber an~ekOndigte 

Maßnahme durchgeführt wird ·und die parallele Du~hrung der Maßnahmen zu einer 
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unverhältnismäßigen Verkehrsbeeinträchtigung führen würde oder die Vorgaben und 

ergänzenden Hinweise des Leitfadens zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen 

nicht eingehalten sind, Der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben im Fafl des Widerspruchs 

des Auftraggebers einen neuen Termin iur Durchführung der Maßnahmen abzustimmen. 

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidba.ren Terminverschiebungen einen 

Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des § 29.3. 

§ 16 Wahl von \!erkehrsfühnmgen und Ausfütm.mgszeiträumen 

16.1 Wahl der Verkehrsführung 

16.2 

16.2.1 

Die Wahl der Verkehrsführung ist unter dem Gesichtspunkt der Vermejdung 

• von Unfällen, 

• von Gefahren für Arbeitskräfte durch den vorbeifließenden Verkehr, 

• von Stau, 

in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke gemäß den Vorgaben in den VGU BAFO, den Richtlinien 

für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) und dem Leitfaden für 

Arbe;tsstellenmanagement an Bundesautobahnen vorzunehmen. 

Zulässige und unz,ulässige Zeiten für Arbeitsstellen 

Die Durchführung von Arbeltsstellen richtet sich nach den Vorgaben in den VGU BAFO, der 

Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen und dem Leitfaden für 

Arbeitsstellenmanagement an Bundesautobahnen. 
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§ 17 Verantwortliche Ansprechpartner, Kontroll- und Notdienst, Verkehrskoordinator 

17.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens 21 Kalendertage vor Beginn des 

Vertragszeitraums verantwortliche Ansprechpartner unter Hinzufügung der Dienstpläne und der 

Vertretungsregelung schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer stel!t sicher1 dass während des 

gesamten Vertragszeitraums 24 Stunden täg~lch an allen Kalendertagen mindestens einer der 

mitgeteilten Ansprechpartner erreichbar ist und dass die Liste der Ansprechpartner regelmäßig 

unter Hinzufügung der Dienstpläne und der Vertretungsregeil.mgen aktualisiert wird. Jeder 

Wechsel verantwortlicher Ansprechpartner ist unverzüglich, möglichst im Vorhinein, schriftlich 

anzuzeigen. 

17.2 Der Auftragnehmer hat aHe auf der Vertragsstrecke während des Vertragszeitraums 

eingerichteten . Bausaellen auch an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder · m~hrtägigen 

Arbeitsunterbrechunge.n nach Maßgabe der zrv SA zu kontrollieren. 

17.3 Die Kontrollen insbesondere nach § 17.2, § 37, § 38 und § 39 müssen so organisiert und 

eingerichtet sein, dass gefahrgeneigte Zustände erkannt werden. Sie sind durch Fachkräfte 

auszuführen, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustände zu erkennen und zu beseitigen. Der 

Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrollen erkannte gefahrgeneigte Zusiände 

unverzüglich beseitigt werden. 

1 i .4 Der Auftragnehmer richtet einen Bereiischaftsdienst ein, der 24 Stunden täglich an allen 

Kalendertagen veJfügbar ist. Dem Bereitschaftsdienst müssen sachkundige Fachkräfte 

angehören, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustände zc erkennen und zu beseitigen. 

17.5 Der Auftragnehmer hat nach Vertragsabschluss einen im Straßen- und Ingenieurbau erfahrenen 

Ingenieur als Verkehrskoordinator zu benennen. Nähere Bestimmungen hierzu sind in Kapitel 9 

(Leistungsbeschreibung Ausbau}1 Leistungsteil 9.1, Ziffer 7.2 der VGU BAFO enthalten. 

17.6 Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer spätestens 21 Kalendertage vor Beginn des 

Vertragszeitraums einen Ansprechpartner auf Seiten des Auftraggebers für die 
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Vertragsabwicklung mit. Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, dem Auftragnehmer mit einer 

Frist von 14 Werktagen einen neuen Ansprechpartner zu benennen. 

§ 18 Leitungen Dritter 

18.1 Duldungspflicht für bestehende und neu hinzukommende Leitungen 

Der Auftragnehmer hat bestehende und neu hinzukommende Leitungen Dritter zu dulden · und 

auf deren Betrieb und Erhaltung ROCksleht zu nehmen. Darüber hinaus sind dem Auftragnehmer 

nach ·Kapitel 9 (Leistungsbeschreibung Ausbau) der VGU BAFO Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Sicherungi Verlegung und dem Rückbau von Ver- und Entsorgungsleitungen während 

des Ausbaus und der Erweiterung der Vertragsstrecke Obertragen, die er nach Maßgabe des 

Kapitels 9 (Leistungsbeschreibung Ausbau) de.r VGU BAFO :zu erbringen hat. 

18.2 Handlungspflichten.des Auftragnehmers im ZusafDmsrihang mit Leitungen 

18.2.1 Der Auftragnehmer übernimmt gegenüber den Leitungsträgern die Wahrnehmung aller 

Rechte und Pflichten, die der Auftraggeber diesen gegenüber hat, mit Ausnahme von 

Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen sowie der Abrechnung der zwischen dem 

Auftraggeber und den · Leitungsträgem bestehenden Verträge sowie mit Ausnahme der 

Anordnung von Ersatzvornahmen zwecks Durchführung von Arbeiten an den Leitungen 

Dritter. , 

18.2.2 

18.2.3 

FOr die bestehenden Leitungen Dritter, die dem Auftraggeber bekannt sind, gelten die in der 

als Ergänzende Unterlage 10 .Leitungen· der VGU BAFO beigefügten oder aufgezählten 

Gestattungsverträgel Sondernutzungserlaubnisse, Zustlmmungsbescheid~. Genehmigungen 

und sonstigen Verträge und Verwaltungsakte und s0nstige Untertagen und· Anlagen. Diese 

sind dem Auftragnehmer bekannt Soweit fOr Leitungen Dritter keine Verträge oder 

Verwaltungsakte vorliegen, gelten die jeweils anwendbaren Vorschriften In oder aufgrund von 

Gesetzen. · 

Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 18.2.1 dürfen Maßnahmen zu Lasten des 

Auftraggebers oder der zuständigen Straßenbaubehörde nur nach vorheriger Zustimmung 

des Auftraggebers ergriffen· werden. dies schließt Insbesondere die Abgabe von 

verpfli~nden Willenserfdlrungen ein. ·Der Auftragnehmer hat bei der AusfDhrung der ihm 

übertragenen Aufgaben nach§ 18.2.1 alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, dass 

eine Verzögerung seiner Leistungen auch dann ausgeschlossen ist, wenn die 
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Verantwortlk:hen für Leitungen Dritter erforderliche Mitwirkungen verzögern, unterlassen oder 

verweigern. Soweit nicht nach Kapitel 9 (Leistungsbeschreibung Ausbau) 1 Leistungsteil 9.1, 

Ziffer 6 der VGU BAFO der Auftragnehmer im Zuge des Ausbaus und der Erweiterung der 

Vertragsstrecke Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen ohne Terminanpassung und 

Ersatt von Mehrkosten vorzunehmen hat, hat der Auftragnehmer bei unvermeädbaren 

Terminverschiebungen aufgrund unberechtigter Verzögerung, Unterlassung oder 

Vetweigerung der Mitwirkung der Verantwortlichen für Leitungen Dritter einen Anspruch auf 

Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des§ 29.3. 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die bereits bestehenden Leitungen, soweit sie verändert 

wurden Oder werden, und neu ·hinzutretende Leitungen ordnungsgemäß dokumentiert 

werden, und übergibt die Dokumentation an den Auftraggeber. Soweit die Dokumentation 

ngcht den vertraglichen oder gesetzlichen Anforderungen genügt, muss der Auftragnehmer auf 

Verlangen des Auftraggebers sicherstellen, dass die Dokumentation nachgebessert wird. 

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er von einer geplanten 

Veriegung oder Errichtung einer Leitung Dritter nachträglich Kenntnis erlangt. Satz 1 gilt 

entsprechend bei der geplanten Änderung einer bestehenden Leitung Dritter oder einer 

geplanten UnterhaJtungsmaßnahme an einer Leitung Dritter, wenn diese sich · auf den 

Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieb auswirken können. 

Betreffend die Leitungssicherung und Leitungsverlegung Im Rahmen des Ausbaus und der 

El"Neiterung der Vertragsstrecke übernimmt dsr Auftragnehmer ab dem Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses die Koordination mit den Leitungsträgern. 

Änderung, Verlegung oder Entfernung von bestehenden Leitungen 

Bestehende Leitungen Dritter werden von den jeweiligen Leitungsträgern geändert, verlegt 

oder entfernt. 

Soweit die vorgenannten Arbeiten nicht von den Leitungsträgern vorgenommen werden, 

sondern vom Auftraggeber durchzuführen sind, führt der Auftragnehmer diese auf seine 

Kasten aus. Die Regelungen des Kapitels 9 (Leistungsbeschreibung Ausbau) der VGU BAFO 

bleiben unberührt. 

Der Auftragnehmer nimmt die Profung der Angebote der Leitungsträger für die erforderiichen 

Maßnahmen sowie der Abrechnung nach Durchführung der Maßnahme vor. AHe im 

Zusammenhang mit den . Kosten stehenden Unteriagen werden vom Auftragnehmer dem 
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Auftraggeber so rechtzeitig übergeben, dass dieser seinen Zahlungspflichten nachkommen 

kann, ohne ·in Verzug zu geraten. 

Die vorstehenden Regelungen in § 18.3.1 bis § 18.3.3 gelten auch für· FAiie, in denen · im 

Zusammenhang mit der DurchfOhrung der Neu- und Ausbaumaßnahmen durch den 

Auftragnehmer ei.ne Leitung im Zuge der Änderung, Verlegung oder Entfemung aus dem 

Bereich innerhalb des Vertragsgegenstandes in einen Bereich außerhalb des 

Vertragsgegenstandes positioniert wird und umgekehrt. 

Rechtsdurchsetzung durch den Auftragnehmer 

18.4.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, alle ihm durch eine Vertragsverletzung oder 

im Vorfeld einer Vertragsverletzung oder einer unerlaubten Handlung seitens des 

Leitungsträgers entstandenen Schäden direkt gegenüber dem Leitungsträger geltend zu 

machen. 

18.4.2 Der Auftraggeber tritt dem AlJ11ragnehmer auf ·dessen Anforderung seine Ansprüche auf 

Schadensersatz gegen den jeweiligen Leitungsträger in Bezug auf den Vertragsgegenstand 

ab, wenn der Auftragnehmer . nachweist, dass ihm durch . eine Pflichtverletzung des 

Leitungsträgers ein Schaden entstanden ist; ebenso tritt der Auftraggeber Ansprüche auf 

Beseitigung und Unterlassun.g ab, wenn der Auftragnehmer nachweist, dass ihm andernfalls 

ein Schaden einzutreten drohl Vertragliche Primaransprüche verbleiben beim Auftraggeber. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle außergerichtlichen und gerichtlichen 

Auseinandersetzungen mit dem Leitungsträger auf sefne Kosten zu führen, soweit ihm die 

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten, die der Auftraggeber gegenüber den 

Leitungsträgern hat, Obertragen ist, oder soweit es sich um die Durchsetzung von dem 

Auftragnehmer originär zustehenden Ansprüchen handelt 

18.5 Mitwirtcungshandlungen des ~uftraggebers, Widerspruchsrechte des Auftragnehmers 

18.5.1 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die vorbandenen Unterlagen und Informationen 

zeitnah zur Verfügung, soweit .sie für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 

Auftragnehmers aus diesem· Projektvertrag erforderlich ~ind. 

18.5.2 Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er von einer geplanten 

Verlegung, Enttemung1 Änderung oder Errichtung einer Leitung Dritter ~aohträglich Kenntnis 

erlangt, und beteiligt. den Auftragnehmer an der Abstimmung mit dem Inhaber, Betreiber oder 

sonstigen Verantwortlichen fOr die Leitung, soweit es sich um das öffentlich~rechtHche 

Verhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem Leitungsträger handelt. 
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§ 18.5.1 gilt entsprechend bei der geplanten Änderung einer bestehenden Leitung Dritter oder 

einer geplanten Unterhaltungsmaßnahme an-einer Leitung Dritter, wenn diese sich auf den 

Vertragsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung oder Betrieb au~wirken können. 

Sind für die Verlegung, Änderung oder Unterhaltungsmaßnahme verkehrsbeeinträchtigende 

Maßnahmen erforderlich, kann der Auftragnehmer der Durchführung der 

verkehrsbeeinträchtigenden Maßnahme während eines zu bestimmenden Zeitraums aus 

wichtigem Grund widersprechen. Gleiches giit bei der Notwendigkeit der Änderung des 

Bauablaufs im Rahmen des Baus. 

Anspruch auf Ersatz unvorhergesehener Mehrkosten; Verfahrensfragen · im Zusammenhang mit 

Mehrkosten. Anpassung Terminplan Bau 

Entstehen dem Auftragnehmer im Zusammenhang 

(a) mit bestehenden Leitungen Dritter, die ihm weder aus den VGU BAFO nocn aus 

sonstigen Quellen bis zur letzten AJ<tuali$ierung des Angebots bekannt waren oder sein 

mussten, oder 

(b) mit der nachträglichen Verlegung neuer Leitungen Dritter, mit der er weder aufgrund der 

VGU BAFO noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur letzten Aktualisierung des 

Angebots rechnen musste, oder 

(c) mit der nachträglichen Veränderung oder Entfernung bestehender Leitungen Dritter, die 

der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat und mit der er weder aufgrund der VGU BAFO 

noch aufgrund .sonstiger Querren bis zur letzten Aktualisierung des Angebots rechnen 

musste, 

Mehrkosten, so sind diese vom Auftraggeber als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten. 

Ein Anspruch im Hinblick auf Bauverzögerungskosten, die durch ein Ereignis gemäß 

§§18.6.1(a), 18.6.1(b) oder 18.6.1(c) entstehen, besteht bezogen auf Verzögerungen von 

Abschlagszahlungen nur nach Maßgabe des § 45.4 und im Übrigen nur, wenn die dadurch 

verursachte Verzögerung nach den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des 

Terminplans Bau und diese zu einer Anpassung des darin enthaltenen Fertigstellungstermins 

für den Bau nach § 29.2.1 um mind.estens 25 . Werktage führt. Die Erstattung von 

Beschleunigungskosten ist ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber ordnet eine 

Beschleunigung an. 
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18.6.2 Der Auftragnehmer prüft in den Fällen des 18.6.1(a) bis (c) unveizOglich, welche 

·18.6.3 

§19 

19.1 

Auswirkungen der Fund, die Verlegung, die Veränderung oder die Entfernung der Leltungen 

auf die Erfüllung der Pflichten aus dies~ Vertrag haben, ·. insbesondere indem er, SOW'eit 

möglleh1 den Inhaber, Betreiber oder sonstigen VerantW~rtlichen und dessen Planungen in 

Bezug auf die gefundenen Leitung~n ennittelt. Der Auftraggeber leistet die erforderliche 

Unterstützung. Der Auftragnehmer fasst die Ergebni$Se der vorgenannten Prüfungen und 

Feststellungen zusammen. Zugleich dokumentiert der Auftragnehmer die Fe$tellungen und 

Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, z. · B. durch Protokollierung, F~grafien, Angab~ 

von Zeugen und sonstige Ma~nahmen. Der Auftraggeber kann die Fundstellen oder den Ort, 

an dem die Leitungsmaßnahmen stattfinden oder stattfinden sollen, besichtigen. und sonstige 

Untersuchungen vornehmen Oder Feststellungen treffen. Hierbei leistet der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber die erforderliche Untef'Stützung. Innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem 

der Auftragnehmer von der Existenz bestehender unbekannter Leitungen (§ 18.6.1 (a)) oder 

von . der Planung der nachträglichen Verlegung neuer Leitungen (§ 18.6.1(b)) oder der 

Planung der nachträglichen ·· Veränderung oder Entfernung von Leitungen (§ 18.6.1(c)) 

Kenntnis erlangt hat, e.rstelit und übersendet der Auftragnehmer an den Auftraggeber einen 

schriftlichen Bericht Ober alle zu diesem Zeitpunkt · bei Anwendung der Sorgfalt eines 

gewissenhaften und erfahrenen Fachplaners und . Werkunternehmers erkennbaren 

Auswirkungen, die dieser Umstand auf den weiteren Bauablauf hat Der Bericht hat 

insbesondere eine detaillierte Kalkulation der dadurch entstehenden und vorn Auftragnehmer . 

. unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der 

Bericht muss die erstattungsfah!gen Baumehrkosten nachvollziehbar ausweisen, für den 

Umfang der Erstattung gilt§ 18.SJ. Soweit ~ie Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten 

und unvenneidbaren Terminverschiebungen bei. Anwendung de$ Sorgfaltsmaßstabs dieses 

§ 18.6.2 erst nach Ablauf der 30 Tage generell oder abschließend ausgewiesen werden 

können, hat. der Auftragnehmer in monatlichem Abstand den Bericht mit nachvollziehbarer 

Begründung fortzuschreiben ~nd schließlich einen abschließenden Bericht vorzulegen. 

Die Abwicklung der ·unvome~hbaren Mehrkosten erfoig~ gemäß § 48. Dle Anpassung des 

Terminplans Bau erfolgt nach Maßgabe des § 29.3. 

Betriebs- und verkehrstechnische Einrichtungen des Auftraggebers 

Der Auftragnehmer hat betrieb'S- und verkehrstechnische Einrichtungen des AUftraggeber5 zu 

dulden und auf deren Betrie~ und Erhaltung Rücksichtzu·nehmen . . 
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Der Auftragnehmer ändert, entfernt, verlegt oder errichtet betriebs- Lind verkehrstechnische 

Einrichtungen des Auftraggebers nach Maßgabe der VGU BAFO. Der Auftragnehmer trägt alle 

dafür anfallenden Kosten. 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Kosten für die Besemgung der Schäden, die der 

Auftragnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter an den betriebs- und verkehrstechnischen 

Einrichtungen des Auftraggebers verursacht1 und alle mit der Schadensbeseitigung 

zusammenhängenden Kosten zu erstatten. 

Der Auftraggeber Ist berechtigt. jederzeit neue betriebs- und verkehrstechnische Einrichtungen 

zu errichten. 

19.5 Entstehen dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Errichtung neuer betriebs- und 

verkehrstechnischer Einrichtungen des Auftraggebers Mehrkosten, so sind diese vom 
Auftraggeber als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatten, soweit es sich nicht um 

Bauver.z:ögerungs- oder Beschleunigungskosten handelt Die Abwic.'<lung der unvorhersehbaren 

Mehrkosten erfolgt gemäß § 48. Unvermeidbare Terminverschiebungen aufgrund der Errichtung 

neuer betriebs- und verkehrstechnischer Einrichtungen des Auftraggebers berechtigen zudem 

den Auftragnehmer zu einer Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des § 29.3. 

§ 20 Sondemutzungen und sonstige Nutzungen 

20 .. 1 Nachfolgende Regelungen gelten fUr Sondemutzungen, die keine Leitungen Dritter sind, sowie 

sonstige Nutzungen sowohl auf der Vertragsstrecke als auch im Hinblick auf vor- und 

nachgelagerte Streckenabschnitte, wenn die Sondernutzungen oder sonstigen Nutzungen 

Auswirkungen auf die Vertragsstrecke haben können. 

20.2 Großraum- und Schwertransporte hat der Auftragnehmer ·zu dulden und auf sie Rücksicht zu 

nehmen. Der Auftraggeber tritt atle Forderungen auf Erstattung von Kosten, die im 

Zusammenhang mit einer Beschädigung des Vertragsgegenstandes durch Großraum- und 

Sci1wertransporie sowje deren Durchführung stehen, an den ·Auftragnehmer ab. Ist eine 

Abtretung nicht möglich, ist der Auftragnehmer befugt, die Ansprüche im Namen des 

Auftraggebers geltend zu machen und . die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt der 

Auftraggeber dem Auftragnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus. Sofern die Abtretung 

oder die Geltendmachung im Namen des Auftraggebers in einem konkreten Fall aufgrund des 

öffentlich-rechtlichen Charakters der Forderungen nur nach Erlass eines Bescheides der 

zuständigen Behörde möglich Ist, wird der Auftraggeber im Rahmen seiner Zuständigkeit und im 
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Rahmen des gesetzlich Zulässigen einen entsprechenden Kostenbescheid erlassen. Der 

Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafür notwendigen Unterlagen, stellt diese dem 

Auftraggeber in ·ausreichender Anzahl zur VerfOgung und stellt den Auftraggeber von allen 

hierdurch entstehenden Kosten frei. Weitergehende Ansp·rOche gegen den Auftraggeber 

bestehen vorbehaltlich nachstehendem § 20.3 nicht, insbesondere besteht kein weitergehender 

Anspruch auf Ersatz unvorhersehbarer Mehrkosten als in § 20.3 bestimmt. 

20.3 Ist in einem Genehmigungsverfahren darüber zu ·befinden, ob nach den Vorschriften des 

Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis fOr Obermaßige Straßenbenutzungen oder. ·ein~ 

Ausnahmegenehmigung erforderlich Ist, ist der Auftragnehmer .zur Mitwirkung im Rahmen. des 

Genehmigungsverfahrens verpflichtet Hierzu ist durch den .Auftragnehmer eine Stellungnahme 

;zu erstellen, in der er jede Veränderung und Einschränkung, die sich aus dem Bauablauf, der 

Erhaltung und/oder dem Betrieb in Bezug auf die Nutzbarkeit des Vertragsgegenstandes für 

Großraum- und Schwertransporte ergibt, dokumentiert. Die Stellungnahme ist an die 

Straßenbaubehörde zu Obergeben. In der Folge ist die Stellungnahme ·fortlaufend zu 

aktualisieren und unverzüglich an die Straßenbaubehörde sowie auf Anforderung an weitere 

Behörden zu Obermitteln. Diese Stell~ngnahme gfbt die Straßenbaubehörde im Rahmen. der 

Anhörung eines Genehmigungsverfahrens an die Straßenverkehrsbehörde, die das 

Anhörungsverfahren durchfOhrt, ab. Der Auftragnehr:ner ist verpflichtet, die in der Genehmigung 

.getroffenen Festlegungen zur Durchführung von Sondertransporten I Schwertastverkehr 

umzusetzen. Die Kosten/Aufwendungen für das Erstellen der stellungnahme sind durch den 

Auftragnehmer zu tragen. Die Kosten· für die OurchfU~rung ggf. ei'forderticher Maßnahmen zur 

Anpassung der A7. sowie der Straßenausstattung an den Sondertransport I Schwerlastverkehr 

sind durch den Auftragnehmer zu tragen und können dem Antragsteller Ober die 

Straßenbaubehörde in Rechnung gestellt werden. Die .Richtlinie zum Antrags- und 

Genehmigungsverfahren für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten (RGST)" 

ist durch den Auftragnehmer _zu beachten. Sofern die Achslasten oder Gesamtgewichte der 

Fahrzeuge die zulässigen Werte gemäß StVZO überschreiten, ist die Tr•gfähigkeU der 

lng~nieurbauwerke durch den Antragsteller gemäß ARS14/1981 In Verbindung mit ARS 1312004 

„Erlaubnisverfahren fOr SchWerlasttransporte; Nachrechnen von BrDck~n" nachzuweisen. Diesen 

Nachweis hat der Auftragnehmer zu prüfen und das Ergebnis der . Prüfung im Rahmen seiner 

Mitwirkungspflichten im Genehmigungsverfahren zu dokumentieren. 

20.4 Der § 20.1 gilt sinngemäß für die Benutzung der Vertragsstrecke durch Organisationen mit 

Sonderrechten (§ 35 StVO). Der Auftraggeber hat auf die· ErfUUung der ihm danach obliegenden 

Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den jeweiligen Erlaubnlsverfahren oder 
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Vertragsverhandlungen hinzuwirken 1 soweit der Auftraggeber oder die Straßenbaubehörde 

beteiligt wird. 

Kommt es durch die Nutzung des Deckels des Lännschutzturme!s Schneisen zu Einwirkungen 

eiuf den Vertragsgegenstand, die nicht vom Auftragnehmer gemäß den VGU BAFO zu 

berücksichtigen waren, und entstehen dem Auftragnehmer hierdurch unvorhersehbare 

Mehrkosten, so sind diese vom Auftraggeber zu erstatten. Die Abwicklung der unvorhersehbaren 

Mehrkosten erfolgt nach § 48. Der _Auftragnehmer ist nach Maßgabe eines noch 

abzuschließenden Nutzungsvertrags zwischen dem Auftraggeber und der Freien und.Hansestadt 

Hamburg als Berechtigte zur Duldung der Nutzung des Deckels des Lärmschutztunnels 

Schneisen durch die Berechtigte verpflichtet. 

§ 21 Verkehrszeichen und Verkehrse!nrlchwnge~1 

21. 'i Die Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Verkehrszeichen und V®rkehrseinrichtungen 

nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) einschließlich etwaiger Lichtsignalanlagen sowie 

Aufstellvorrichtungen und Fundamente sowie die Kosten der fOr die Kontrollen durch das BAG 

errorderliehen Beschilderung nach Maßgabe dieses Vertrags trägt der Auftragnehmer, soweit 

diese Kosten nicht von Dritten getragen werden. Satz 1 gllt auch für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit verkehrsbehördlichen Anordnungen und deren Änderung. Unberührt bleiben 

die Vorgaben der VGU BAFO betreffend die Ausstattung des Vertragsgegenstandes im Hinblicl< 

auf die Beschilderung. 

21.2 Soweit Kosten nach § 21.1 von Dritten getragen werden (z. B. gemäß § 51 StVO). ist der 

Auftragnehmer befugt, die Kosten im Namen des Auftraggebers gegenüber dem Dritten geltend 

zu machen und e~nzubehalten. Hierzu stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die 

erforderlichen Bescheinigungen.aus. 

21.3 Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach § 21.2 dürfen Maßnahmen zu Lasten des Auftraggebers 

oder der zuständigen Siraßenbaubehörde nur nach vorheriger Zustimmung des AUftraggebers 

ergriffen warden, dies schließt insbesondere die Abgabe von verpflichtenden Willenserklärungen 

ein. 
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§ 22 Kreuzungen, Verlegung/Änderung von Straßen, Wegen und Gewässern in der Baulast 

Dritter 

22.1 Der. Auftragnehmer hat als Teil seiner vertraglfchen Leistungspflichten im Rahmen des 

Leistungsteils Bau alle Kreuzungsmaßnahmen und Verlegungen/Änderungen von Straßen, 

Wegen und Gewässern in der Baulast Dritter auszuführen, soweit diese nach· diesem Vertrag 

nicht von Dritten durchzuführen sind. Der Auftragnehmer hat diese Maßnahmen mit dem 

. jeweiligen Baulastträger zeitlich abzustimmen und dabei auf dessen Belange, insbesondere im 

Hinblick auf Verkehr· und Betrieb, Rücksicht zu nehmen. Hierzu zählt auch der 'Abschluss von 

Baudurchführungsvereinbarungen, die der Auftragnehmer mit dem Bautasttrager abschließt. Die 

Koordinierungspflicht obliegt dem Auftragnehmer auch· dann, wenn Leistungen von Dritten 

erbracht werden. Maßnahmen Dritter hat derAuftragnehmer zu dulden. 

22.2 . Der Auftragnehmer führt Maßnahmen der Erhaltung und des Betriebs an Kreuzungen insoweit 

aus, als dem Auftraggeber nach den JeweUs anwendbaren Vorschriften, Insbesondere des§ 13 

und § 138 FStrG, des §. 14 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) und der Ersten 

Elsenbahnkreuzungsverordnung (1 . . EKN) sowie der Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung, 

die Unterhaltung als Träg~r der Straßenbaulast für die Vertragsstrecke obliegt. Dabei finden bei 

Kreuzungen der .Vertragsstrecke mit Bundesfernstraßen , § · 13 FStrG und .·die 

Bundesfemstraßenkreuzungsverordnung mit der Maßgabe. Anwendung,· dass letztere als 

kreuzende Straßen gelten. Die §§ 18.1, 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 und 1a.5 finden 

entsprechende Anwendung. Der Auftragnehmer hat die Kosten zu tragen, die dem Auftraggeber 

als Träger der Straßenbaulast In diesem Zusammenhang entstünden, wenn er die Maßnahmen 

selbst-oder wenn der andere Kreuzungsbeteiligte die Maßnahmen· auf Kosten des Trägers der 

Straßenbaulast durchführen WOrde. 

22.3 Der Auftragnehmer steUt dem Auftraggeber auf dessen Anforderung alle Informationen und 

Unt~rlagen zur Verfügung, die · fOr die Abrechnung mit anderen Baulastträgem oder sonstigen 

Dritten oder fQr die Zuwendungsrnaßnahmen elforderltch sind, um ln$besondere dfe 

Kostenma$se einer Kreuzungsmaßnahme sowie die Kosten für Ablösungen und 

Mehrunterhaltung der ·Verlegung/Änderung ·zu ermitteln. Die gesetzlichen und vertraglichen 

Reg_elungen Ober die Tragung d~r Kosten für Bau und Unterhaltung zwischen dem Auftraggeber 

und dem- anderen Kreuzungsbeteiligten finden im Verhältnis zum Auftragnehmer keine 

Anwendung. 

22.4 Wird während des Vertragszeitraums eine Kreuzungsmaßnahme des Auftraggebers oder britter 

oder eine Verlegung oder Änderung von Straßen, Wegen und Gewässern in der Baulast Drjtter 

durchgeführt, die für den Auftragnehmer bis zur letzten Aktualisierung seines Angebots weder 
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bei<am1t war noch hätte bekannt sein müssen, sind Ihm die durch die Kreuzungsmaßnahme oder 

die Verlegung oder Anderung von Straßen, Wegen und Gewässern in der Baulast Drllter 

verursachten Kosten für Bau, Erhaltung und Betrieb als unvorhersehbare Mehrkosten zu 

ersetzen. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer ber unvermeidbaren Terminverschieb1mgen 

einen Anspruch auf Anpassung des Terminplans Sau nach Maßgabe des § 29.3. Wird eine 

ordnungsgemäß beantragte und erteilte Sperrzeit betreffend die Bauv~erke 201, 409, 414 oder 

417 widerrufen, ohne dass dies auf ein Verhalten des Auftragnehmers zurückzuführen ist, und 

führt dies zu unvermeidbaren Terminverschiebungen, so hat der Auftragnehmer einen Anspruch 

auf Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des § 29.3, ein Anspruch auf Erstattung 

unvorhersehbarer Mehrkosten besteht nicht. Im Falle des Widerrufs einer zugesagten Sperrzeit 

betreffend die Bauwerke 201. 409, 414 oder 417 Ist vom Auftragnehrner ein Bericht nach § 22.5 

mit der Maßgabe zu erstelJen, dass keine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden und 

unvorhersehbaren Mehrkosten zu erfolgen hat. 

22.5 Innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem der Auftragnehmer von der Kreuzungsmaßnahme 

oder von der Verlegung oder Änderung von Straßen1 Wegen und Gewässern in der Baulast 

Dritter Kenntnis erlangt hat, erstellt und Ubersendet der Auftragnehmer an den Auftraggeber 

einen schriftlichen Bericht über alle Auswirkungen, die die Kreu:zungsmaßnahme oder. die 

Verlegung oder Änderung von Straßen, Wegen und ·Gewässern In der Baulast Dritter auf die 

Umsetzung ·des Vertragszwecks hat, soweit dies bei Anwendung der Sorgfalt eines 

gewissenhaften und erfahrenen Fachplaners und Werkuntemehmers zu diesem Zeitpunkt 

möglich ist. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden 

und unvorhersehbaren Mehrkosten ·und unvermeidbarer Terrriinverschiebungen zu enthalten. 

Der Bericht muss getrennt Mehrkosten für den Bau, die Erhaltung und den .Betrieb ausweisen. 

Soweit die Auswirkungen1 unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbaren 

T erminveJ'Schiebungen bei Anwendung des Sorgfaltsmaßstabs dieses § 22.5 erst nach Ablauf 

der 30 Kalendertage generell oder abschließend ausgewiesen werden können, hat der 

Auftragnehmer in monatlichem Abstand . den Bericht mit nachvollzlehbarer Begründung 

fortzuschreiben und schließlich einen abschließenden Bericht vorzu,egen, 

22.6 Vorteile, die dem Auftragnehmer durch die Kreuzungsmaßnahme oder die Verlegung oder 

Änderung von Straßen, Wegen und Gewässern in der Baulast Dritter. erwachsen, insbesondere 

die Ersparnisse des Auftragnehmers bei Erhaltung und Betrieb, sind anzurechnen und, soweit 

sie die Mehrkosten übersteigen, von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren 

Mehrkosten erfolgt nach § 48. 
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Der Auftraggeber und die Freie und Hansestadt Hamburg haben mit dem Betreiber Toll Collect 

GmbH einen 11Vertrag über die ·zusammenarbeit bei Errichtung und Betrieb eines Mautsystems 

im Sinne des § 4 Bundesfemstraßengesetz" vom 10.03.2003 geschlossen, der den VGU BAFO 

beigefügt ist Der Auftraggeber und das Land Schleswig-Holstern haben mit dem Betreiber Toll 

Collect GmbH einen ·„Vertrag Ober die Zusammenarbeit bei Errichtung und Betrieb eines 

Mautsystems im Sinne des § 4 Bundesfernstraßengesetz" vom 13.02 . .2003 I 06.03.2003 

geschlossen, der den VGU BAFO beigefügt ist 

23.2 Im Hinblick auf die Umsetzung der Verträge nach § 23.1 in der jeweil$ geltenden Fassung und 

einer etwaigen Nachfolgeregelung gelten die§§ 18.1, 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 und 18.5 

entsprechend. Der Auftragnehmer hat während der Vertragslaufzelt diejenigen Kosten zu tragen. 

die dem Auftraggeber unter den Verträgen nach § 23.1 entstehen würden. wenn er die 

Vertragsabwicklung selbst Obemähme. Der Auftragnehmer bereitet aUe Unterlagen zur 

Abrechnung mit dem. Betreiber vor, dle Abrechnung selbst erfolgt durch den Auftraggeber; Der 

Auftraggeber wird erhaltene . Erstattungen und sonstige Zahlungen des Betreibers nach Abzug 

aller Kosten an den Auftragnehmer weiterJeiten. 

· 23.3 Ist eine Mauteinrichtung nicht . mehr erforderlich und kommt der B~treiber des Mautsystems 

seiner Verpflichtung zur Beseitigung der Mauteinrichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber 

den Auftragnehmer· zur Durchführung dieser Arbeiten einschließlich der Beseitigung etwaiger 

Schaden an dem Vertragsgegenstand auffordern; der Auftraggeber erstattet _in diesem Fall dem 

Auftragnehmer die Kosten. Für die Abwicklung dieser Kosten gilt§ 48. 

23.4 Im Hinblick. auf die Bauwerksprüfung und Bauwerksüberwachung der Mautkontrollbrücken hat 

der Auftragnehmer lediglich die laufende Besichtigung Im Rahmen der StreCkenkontrolle 

vorzunehmen und. dem Auftraggeber hiervon zu berichten, während die sonstigen Maßnahmen 

der Bauwerksprüfung und BauwerksOberwachung nach DIN 1076 sowie die Unterhaltung, 

Schadensbeseitigung .und Erneuerung der Schutzsysteine an den MautkontrollbrOcken· durch 

Dritte erfolgt. 

§ 24 Verkehrssicherungspflicht 

24.1 Die ErfQllung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Vertragsgegenstand wird dem 

Auftragnehmer zur Ausübung während des Vertragszeitraums Obertragen. 
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·Für den Zeitraum, in dem dem Auftragnehmer nicht die Erfüllung der Betriebspflichten nach § 37 

obliegt, trägt der Auftragnehmer die Vert<:ehrssicherungspflicht nur für die Baustellen und 

sonstigen Arbeitsstellen des Auftragnehmers oder seiner Nachuntemehmer oder 

Erfüllungsgehitfen. 

24.3 Der Auftragnehmer nimmt selbstständig sämtliche Aufgaben wahr und führt selbstständig 

sämtliche Maßnahmen durch, die zur Erfüllung der Pflichten nach § 24.1 und § 24.2 erforderlich 

sind. 

24.4 Die dem Auftragnehmer unmittelbar obliegenden Verkehrssicherungspflichten bleiben unberührt. 

§ 25 Haftung und Freistellung. 

25."1 Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber zum Ersatz der dem Auftraggeber entstehenden 

Schäden verpflichtet, die darauf beruhen. dass der Auftragnehmer die von ihm übernommenen 

Vertra~spflichten nicht, nicht vollständig oder nichi ordnungsgemäß erfüllt hat, es sei denn, der 

Auftragnehmer hat die Nicht-, nicht vollständige oder nicht ordnungsgemäße ErfüHung nicht zu 

vertreten. Das Verhalten seiner Mltar'oeiter und das Verhalten etwaiger Nachuntemehmer sowie 

deren Mitarbeiter muss sich der Auftragnehmer wie eigenes Verhalten zurechnen lassen. 

25.2 Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von sämtlichen zivil- und/oder öffentlich-rechtlichen 

Ansprüchen und den Folgen . einer Inanspruchnahme Dritter frei, die auf Grund der 

Nichtbefolgung der vom Auftragnehmer übernommenen Pflichten geltend gemacht werden. Dies 

gilt auch für Ansprüche infolge einer Verietzung der Verkehrssicherungspflicht. 

25.3 Trifft den Auftraggeber ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduzieren sich 

die Verpflichtung des Auftragnehmers aus § 25.1 und die Freistellungspflicht aus § 25.2 

entsprechend dem anteiligen Verschulden des Auftraggebers. 

25.4 Der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer zum Ersatz der dem Auftragnehmer entstehenden 

Schäden verpflichtet, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, soweit sie auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruhen. Soweit ein Verantwortlicher für (i) Einrichtungen zur Erhebung von Maut 

und zur Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht gemäß. § 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG oder {ii) 

Nebenbetriebe gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 5 FStrG einen Schaden des Auftragnehmers verursacht, 

tritt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die ihm aufgrund der dem Auftragnehmer 

entstandenen Schäden zustehenden Ansprüche gegen den Verantwortlichen ab; ein 

Zahlungsanspruch gegen den Auftraggeber besteht in diesen Fällen nicht. 
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Trifft den Auftragnehmer ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens. so reduziert sich 

die Verpflichtung des Auftraggebers aus.§ 25.4 entsprechend dem anteiligen Verschulden des 

Auftragnehmers. 

Überwachungs- und Kontrollrechte des Auftraggebers 

Der Auftraggeber kann jederzeit die Erfüllung. der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach 

diesem Vertrag OberprOfen und. ist berechtigt, den Auftragnehmer zur Wahmehniung der ihm 

nach diesem Projektvertrag ~liegenden Aufgaben und zur Durchführung hierfllr erforderlicher 

Maßnahmen anzuweisen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber sowie den von ihm 

beauftragten Dritten insbesondere jederzeit uneingeschränkten Zugang zum Vertragsgegenstand 

und allen betriebstechnischen Einrichtungen sowie Einsicht in alle relevanten Untertagen zu 

gewähren und ihn hierbei zu unterstützen. 

26.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Auftraggebers SOWie der von ihm 

beauftragten Dritten unverzOglich Folge zu leisten. 

§ 27 Höhere Gewalt, Drittgewalt 

27.1 Wird der Vertragsgegenstand Während des Vertragszeitraumes ganz oder .teilweise infolge 

höherer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt beschädigt,· zerstört oder in sonstiger Weise in seiner 

uneingeschränkten Nutzbarkeit beeinträchtigt ist ·der Auftragnehmer auf eigene Kosten zur 

Wiederherstellung des vertragli~h geschuldeten Zustands verpflichtet (einschließlich der durch 

das Ereignis verursachten Kosten fOr den Einsatz von Sicherheitsbehörden, Rettungskräften und 

für verkehrsbehördliche Maßnahmen), sofern die Kosten fOr die Wiederherstellung von einer 

Versicherung, zu deren Abschlus.s der Auftragnehmer gemlß § 58 verpfllchtet Ist. gedeckt sind 

oder gedeckt waren, hätte der Auftragnehmer die Versicheruhg abgeschlossen und alle Pflichten 

unter dem Versicherungsvertrag erfullt. Ein im Versicherungsvertrag vereinbarter Selbstbehalt 

des Auftrag.nehmers ist von diesem zu tragen. 

27.2 Im Fall von Drittgewalt hat der Auftragnehmer ebenfalls den vertraglich geschu.ldeten Zustand auf 

eigene Kosten wiederherzustellen {einschließlich .der durch Drittgewalt verursachten Kosten fUr 

den Einsatz von Slchemeltsbehörden. Rettungskräften und . für verkehrsbehördliche 

Maßnahmen), wenn ünd soweit er den entstandenen Schaden von dem Verursacher oder 

dessen Versicherung erstattet bekommt. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Auftraggeber, 
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etwaige Ansprüche gegen Dritte aufgrund du.rch Drittgewalt verursachter Schäden an d~n 

Auftragnehmer abzutreten. Sofern die Abtretung in einem konkreten Fall aufgrund des öffentlich­

rechtlichen Charakters der Forderungen nur nach Erlass eines Kostenbescheides der 

zuständigen Behörde möglich ist, wird der Auftraggeber im Rahmen seiner Zuständigkeit und im 

Rahmen des gesetzlich Zulässigen einen entsprechenden Bescheid erlassen. Der 

Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafür notwendigen Unterlagen, stellt diese dem 

Auftraggeber in ausreichender Anzahl zur Verfügung und stellt den Auftraggeber von al!en 

hierdurch entstehenden Kosten frei. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung 

stehenden Rechtsmittel und Zwangsvollstreckungsmittel zur Durchsetzung etwaiger Ansprüche 

gegen Dritte auf eigene Kosten auszuschöpfen und d!es dem Auftraggeber auf Verlangen in 

nachprüfbarer Form nachzuweisen, es sei denn, 

27.2.1 der Auftraggeber verzichtet auf die Geltendmachung dieses Rechts: der Auftraggeber wird auf 

die Geltendmachung verzichten, wenn der Auftragnehmer ihm zufriedenstellend. nachweist, 

dass einzelne Rechtsmitte! oder Zwangsvollstreckungsmitte! aus wirtschaftlichen Gründen 

nicht sinnvoll sind, oder 

27.2.2 

27.2.3 

der Schaden beträgt weniger als EUR 150.000,- (in Worten: einhundertfünfzigtausend Euro), 

oder 

der Schaden beträgt mindestens EUR 150.000,- (in Worten: einhundertfünfzigtausend Euro), 

aber nicht mehr als EUR 2.000.000,- (in Worten; zwei Millionen Euro) und der Höchstbetrag 

nach§ 27.3 {EUR 6.000.000,-(in Worten: sechs MilJionen Euro}) ist noch nicht erreicht. 

27.3 In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den§§ 27.1 oder 27.2 nicht besteht, 

ist der Auftragnehmer nur bis zu einem Betrag von EUR 2.000.000,- (in Worten: zwei Millionen 

Euro) je Schadensereignis zur Wiederherstellung verpflichtet. Im Fall der nachträglichen 

Unversicherbari<eit gemäß § 56.5 besteht die WiederhersteHungspfllcht des Auftragnehmers 

abweichend von Satz 1 nur bis zu demjenigen Betrag, der vor dem Eintritt der Unversicherbarkett 

nach dem Versichemngsvertrag zuletzt als Selbstbehalt vereinbart war. Die 

Wiederherstellungspflicht des Auftragnehmers für Schadensereignisse. die im Einzelfall nach 

einvernehmlicher Meinung der Parteien angemessene VViedeme~tellungskosten von mindestens 

EUR 150.000 (in Worten: einhundertfOnfZigtausend Euro) verursachen, ist beschränkt auf einen 

Höchstbetrag von .insgesamt EUR 6.000.000.- (in Worten: sechs Millionen Euro). Der 

Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich nach dem Eintritt des jeweiligen 

Ereignisses die Angemessenheit der Wiederherstellungskosten nachzuweisen. Die in den 

Sätzen 1 und 3 genannten Beträge sind jährlich mit Wirkung zum 01. Januar des 

entsprechenden Jahres gemäß den Änderungen des Preisindex gegenüber dem Preisindex zum 
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Beginn des Vertragszeitraums anzupassen. In gleichem Maße anzupassen sind die vom 

Auftragnehmer zu diesem Zeitpunkt bereits übernommenen und fm Rahmen des 

Gesamthöchstbetrags anzurechnenden, den Schwellenwert Obersteigenden 

Wiederherstellungskosten · mit der Maßgabe. dass als Basis der Preisindex zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung anzuwenden ist. 

27.4 In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den §§ 27.1, 21.2, 27.3 nicht 

bestehtJ kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Wiederherstellung des vertraglich 

geschuldeten Zustands gegen ÜJ:>ernahme der Kosten, die die Höchstbeträge nach § 2:7.3 

Obersohrelten, durch den Auftraggeber verlangen. Die Kostenabrechnung erfolgt gemäß § 48. 

Wenn der Auftraggeber in den Fällen des vorstehenden Satzes 1 nicht vom Auftragnehmer dle 

Wiederherstellung verlangt und diese auch nicht selbst oder durch Dritte vomimmt, so hat er 

entweder nach § 47.1 deri Umfang de~ vertraglichen Leisb.mgspflichten anzupassen, wobei durch 

die Vertragsanpassung ersparte Aufwendungen des Auftragnehmers nach zum Zeitpunkt der 

Vertragsanpassung prognostiziertem Anfall zu berOcksichtigen sin~. oder, falls die weitere 

Vertragsfortsetzung, auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Vertragsanpassung, 

unzumutbar ist, den Vertrag nach § 52.1 O mit den RechtStolgen nach § 55.1.1 zu kOndigen. · 

27.5 Falls der Auftragnehmer nach . diesem § 27 zur Wiederherstellung verpflichtet ist, ist weder der 

Auftragnehmer noch der Auftraggeber zur Kündigung djeses Vertrages berechtigt. 

27.6 In dem Umfang, in dem keine Einigung zwischen den Parteien eri;ielt werden kann, sind die 

voraussichtlichen WiederhersteUungskosten durch einen von den Vertragsparteien 

einvemehmlich zu benennenden, öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen zu 

ermitteln. 

27.6.1 Der Bausachverständige ist auf Verlangen · einer der beiden Parteien unverzüglich zu 

benennen. Ist eine einvernehmliche Benennung des Bausachverständlg~n nicht möglich, 

erfolgt die Benennung auf Wunsch von· auch nur einer Vertragspartei dur~ def"I Präses der 

Handelskammer Hamburg. Die Kosten der Ermittlung durch den Bausachverstlndigeri trageo 

die Vertragsparteien je zur Hälfte. 

27.6.2 

27.6.3 

Die Ermittlung des Bausachverständigen ist die Grundlage für die Entschei~ung, ob im Sinn~ 

der vorgenannten Regelung eine Wiederherstellungspflicht des Auftragnehmers besteht. 

Soweit eine der Parteien mit der Festsetzung des Bausachverständ!gen t'!icht einverstanden 

ist, kann sie ein ordentliches Verfahren einleiten, ein Schlichtungsverfahren findet nicht statt. 
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In Fällen höherer Gewalt oder Drittgewalt hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren 

Terminverschiebungen einen Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des 

§ 29.3. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber innerhalb von 30 Kalendertagen, nachdem 

ihm ein Fall der höheren Gewalt oder der Drittgewalt erkennbar war, sowie im Abstand von 

jeweils vier Wochen bis zum Ende des Ereignisses einen detaillierten schriftlichen Bericht über 

eile von dem Auftragnehmer erwarteten Auswirkungen des Vorfalls auf seine 

Leistungserbringung übersenden, soweit dies bei Anwendung der Sorgfalt eines gewissenhaften 

und erfahrenen Fachplaners und Werkunternehmers zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Soweit die 

Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbaren Terminverschiebungen bei 

Anwendung des Sorgfaltsmaßstabes dieses § 27.7 erst nach Ablauf der 30 Kalendertage 

generell oder abschließend ausgewiesen werden können, hat der Auftragnehmer in monatlichem 

Abstand den Bericht mit nachvollziehbarer Begründung fortzuschreiben und schließlich ~nen 

abschließenden Bericht vorzuleg~n. 

27.8 Für den Fall der Wiederherstellung durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm 

beauftragten Dritten gelten die folge~den Regelungen. Wird die Wiederherstellung mangelhaft 

durchgeführt und entstehen dem Auftragnehmer hierdurch Mehrkosten, werden diese durch den 

Auftraggeber erstattet. ·Ein Anspruch im Hinblick auf Bauverzögerungskosten, die durch die 

mangelhafte Wiederherstellung entstehen, besteht, bezogen auf Verzögerungen von 

Abschlagszahlungen, nur nach Maßgabe des § 45.4 und im Übrigen nur, wenn die dadurch 

verursachte Verzögerung nach den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des 

Terminplans Bau und diese zu einer Anpassung des darin enthaltenen Fertigstellungstennins für 

den Bau nach § 29.2.1 um mindestens 25 Werkiage führt. Die Erstattung von 

Beschleunigungskosten ist ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber ordnet eine 

Beschleunigung an. Im Hinblfck auf diesen Mehrkostenerstattungsanspruch und die sonstigen 

Pflichten in diesem Zusammenhang gilt§ 39.6 entsprechend. Vorteile, die dem Auftragnehmer 

durch den Wlederaufbau eiWachsen, insbesondere die Ersparnisse des Auftragnehmers bei 

Erhaltung und · Betrieb; sind anzurechnen und, soweit sie die Mehrkosten übersteigen, auf Basis 

des zum Zeitpunkt der Vertragsanpassung geltenden, gemäß Ziffer 1.5.1 des Kapitels 12 

(Leistungsbeschreibung Erhaltung) der VGU BAFO aktualisierten Erhaltungsprogramms nach 

prognostiziertem Anfall von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der unvorhersehbaren 

Mehrkosten erfoJgt nach § 48. Der Mehrkostenerst~ttungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die 

Wiederherstellung durch den Auftraggeber oder durch den von ihm beauftragten Dritten im 

Rahmen einer Ersatzvornahme nach § 49 erfolgt. 
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28.1 Der Auftragnehmer verpfli~htet sich zum Bau des Vertragsgegenstands nach Maßgabe dieses 

Vertrage&, insbesondere der .Kapitel 9 bis 11 der VGU BAFO, der zum Bestandteil dieses 

Projektvertrags gemachten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und der 

vollziehbaren Planfeststetrungsbeschlüsse sowie aller sonstigen, auch zukünftigen 

Genehmigungen u~d Gestattungen. Der Auftragnehmer erbringt alle Leistungen, · die zur 

betriebsfertigen Herstellung des Vertragsgegenstandes gehören, und zwar auch dann, wenn sie 

in diesem Vertrag nicht ausdrücklich erwähnt sein sollten. Zu erbringen sind deshalb auch alle 

diejenigen Leistungen, die Zwar nicht aus~rücklich in. der:i VGU BAFO erfasst sind .• aber 

erforderlich sind, um eine betriebsfertige Gesamtleistung zu erbringen. Soweit Leistungen nicht 

ausdrücklich im Vertrag aufgeführt sind, sind sie so zu erbringen, dass sie sich für die 

gewöhnlfch~ Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Werken der 

gleichen Art üblich sind und die der Auftraggeber nach der Art und Umfang der Lefstung eiwarten 

kann. 

28.2 Der Auftragnehmer hält im Zuge der Bauausführung beim Bau der Vertragsstrecke di.e Vorgaben 

zum Bauablauf gemäß Kapitel 9 (Leistungsbeschreibung Ausbau), Leistungsteil 9.1, Ziffer 5.2 

derVGU BAFOeln. 

28.3 Der Auftragnehmer stellt die örtliche Bauleitung. Der verantwortliche Bauleiter und sein Vertreter 

sowie deren Erreichbarkeit · ~ind dem Auftraggeber vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen. 

Eventuelle Änderungen sind unve120glich schriftlich mitzuteilen. 

28.4 zu·r Sicherstellung einer fachgerechten Umsetzung der Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Lands~haftspflege stellt der Auftragnehmer eine in Umwelt- und Naturschutzsachen qualifizierte 

Umweltbaubegleitung. § 28.3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

28.5 Zur Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der Belange der Bodendenkmalpflege stellt der 

Auftragnehmer eine Fachk~ft. § 28.3 Sätze 2 und 3 g~lten entsprechend. 

28.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtllche Maßnahmen, die dem Auftraggeber gemäß der 

Verordnung Ober Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) sowie gemäß den 

Richtlinien für Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) obliegen, in eigener Verantwortung zu treffen. 

28.7 Es wird klargestellt, dass wenn der Auftragnehmer die Bauleistungen nicht in der geschuldeten 

Qualität oder nicht in der geschuldeten Ausführungsweise erbringt, der Auftraggeber bereits vor 

der Übergabe nach § 31.1 oder der Abnahme nach § 31.9 sein· Recht geltend machen kann, eine 

ordnungsgemäße Leistungsausführung zu verlangen, er im Falle der Zuwiderhandlung unter den 
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Voraussetzungen des § 49 Ersatzvornahmen vornehmen und sonstige ihm nach den 

gesetzlichen Vorschriften zustehende Rechte geltend machen kann. 

Termine 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand innerhalb der festgelegten Fristen 

und Termine gemäß dem Terminplan Bau herzustellen. Hierbei sind die Ablauffristen der 

Plan.feststellungsbeschfüsse zu beachten. 

29.2 Folgende Fristen aus dem Terminplan Bau sind Vertr~gsfristen: 

29.2.1 Fertigstellungstermin für den Bau, mit Ausnahme der Fertigstellung der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen, ist der 28.12.201-8. 

29.2.2 Termin für die f ertigstellung der Jandschaftspflegerischen Maßnahmen (Abschluss 

Fertigstellungspflege) ist der 30.09.2019. 

Der Fertigsteiiungstermin nach § 29.2.1 ist gewahrt, wenn die endgültige Übergabe gemäß 

§ 31.1 fristgerecht erfolgt ist. Der Fertigstellungstermin nach § 29.2.2 ist gewahrt, wenn die 

Pflanzleistungen abnahmereif gemäß ZTV La-StB erbracht sind, Kapitel 9 

(Leistungsbeschreibung Ausbau), Lei$tungeteil 9.1, Ziffer-1 'i der VGU BAFO ist zu beachten. Hat 

der Auftraggeber schuldhaft die Unterzeichnung des gemeinsamen Protokolls, die Abnahme 

oder eine Obergabe oder Teilübergabe verzögert, obwohl die Voraussetzungen für eine 

rechtzeitige Abnahme, Übergabe oder Teilübergabe vorlagen, gilt der Termin als eingehalten, 

wenn der Termin ohne die Verzögerung eingehalten worden wäre. Ist zwischen den Parteien 

streiti9 1 ob eine Vertragsfrist eingehalten wurde, ist das Schlichtungsverfahren gemäß § 57 

durchzuführen. 

29.3 Eine Anpassung des Terminplans Bau und der darin enthaltenen Fertigstellungstermine nach 

§ 29.2 findet nur in den in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Fällen und in nachfolgendem 

Umfang statt. Oie Anpassung ist erfolgt nur, wenn T~rminverschiebungen 

29.3.1 auch bei flexibler Anpassung des Ba~ablaufs, mithin unter Einsatz vorhandener Kapazitäten, 

und 

29.3.2 bei Einsatz solcher zusätzlichen Kapazitäten oder Maßnahmen, die der Auftraggeber vom 

Auftragnehmer nach den Bestimmungen dieses Projektvertrags gegen Erstattung 
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unvorhersehbarer Mehrkosten verlangt (einschließlich Beschleunigungsanordnungen des 

. Auftraggebers) 

unvermeidbar sind. liegen diese Voraussetzungen vor,· hat die Anpassung des Terminplans Bau 

mit der Maßgabe :zu erfolgen, dass die Fertigstellungstermine nach§ 29.2 nur angepasst werden, 

wenn die. Verzögerungen nicht durch anderweitige Anpassungen des Terminplans Bau 

ausgeglichen Werden können. Besteht demnach ein Anspruch auf Verschiebung von Fristen und 

Terminen, so ist er maximal auf die Zeiträume beschränkt, die in dem in den jeweiligen 

Regelungen dieses Vertrages geforderten Bericht ausgewiesen sind. Eine Anpa$SUng des 

Tenninplans Bau . wird erst wirksam, wenn der Auftraggeber und der Auftragnehmer einen 

geänderten Teiminplan .Bau, gegebenenfalls unter Abänderung von Vertragsfristen nach § 29.2 

gemäß vorstehenden Regelungen, als verbindlich vereinbaren. 

Können die Parteien keine Einigung erzielen, 

29.4.1 ob tatsächlich der Sachverhalt vorliegt, der in dem nach den jeweiligen Regelungen dieses 

Vertrages geforderten Bericht des Auftragnehmers als Grund für das Verlangen auf 

Anpassung de~ Terminplans Bau dargestellt ist1 oder 

29.4.2 in welchem Umfang eine Anpassung des Terminplans Bau nach § 29.3 erforderlich ist, 

werden diese . FeststeUungen durch einen gemeinsam festzulegenden Bausachverständigen 

getroffen. Kö_nnen sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer nicht auf einen 

Sachverständigen einigen, Wird dieser vom Präses der HandelskammerHamburg bestimmt. Die 

Feststellungen des Bausachver:ständigen sind für die Parteien bindend,. bis sie in einem 

ordentlichen Verfahren aufgehoben werden, ein Schlichtungsverfahren findet betreffend die 

Feststellungen des Bausachverständigen nicht statt. Die Kosten . des Sachverständigen tragen 

die Parteien je zur Hälfte. 

29.5 , Kommt es aus ·anderen Gründen nicht zu erner Einigung über eine Anpassung des Terminplans 

Bau1 Insbesondere bei Streiögkeiten Ober die Frage, ob die.vertraglichen Voraussetzungen für 

eine Anpassung des Terminplans Bau vorliegen, ·ist das Schlichtungsverfahren gemäß . § 57 

durchzuführen. 
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30.1 Der Auftragnehmer trägt das Baugrundrisiko im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner. 

Leistungspflichten unter diesem Projektvertrag, ·es sei denn. das Risiko ist gemäß den 

nachfolg~nden Abf:!ätzen dem Auftraggeber .zugewiesen. 

Das Baugrundrisiko erstreckt sich auf sämtliche für die Vertragserfüllung relevanten Umstände im 

Zusammenhang mit Boden und Grundwasser, insbesondere die Risiken im Zusammenhang m1t 

Gründung, Altlasten, Denkmalfunden und K.ampfmitt~lfunden. Das Baugrundrisiko umfasst auch 

die sich eventuell ergebenden Verzögerungen und damit verbundene weitere Risiken. Der 

Auftraggeber hat den ausgewählten Bewerbern vor Vertragsschluss mit den VGU BAFO 

Untersuchungen und sonstige Unterlagen zum Baugrund zur VerfOgung gestellt. Im Rahmen des 

Verg~beverfahrens hatten die Bieter die Möglichkeft; den Baugrund eigenständig zu prüfen und 

zu begutachten. 

30.2 Der Auftraggeber steht für die ·mit den VGU BAFO zur Verfügung gestellten 

Baugrunduniersuchungen nur insoweit ein, aJs darin die Bohrprofile und die Bodenkennwerte am 

Ort der ·Probenentnahme zum Zeitpunkt der Probenentnahme festgestellt wurden. Insbesondere 

steht der Auftraggeber nicht für die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Gutachter1 z. 8. 

zur Gründung, ein. Der Auftraggeber steht für Risif(en aus Funden von Altlasten, Denl<malfunden 

·und Kampfmitteln nach Maßgabe de1 nachfolgenden Absätze nur insoweit ein, als Anzeichen, 

dass solche vorliegen oder vorliegen könnten, für den Auftragnehmer auf Grund der VGU BAFO 

oder sonstiger Umstände nicht bekannt waren oder nach dem Maßstab eines gewissenhaften 

und erfahrenen Fachplaners und Werkunternehmers bekannt sein mussten und die sich 

insbesondere außerhalb der in den VGU BAFO angegebenen Verdachtsflächen befinden. Dem 

Auftragnshmer müssen auch die Verunreinigungen des Vertragsgegenstandes, insbesondere 

des Bodens, des Bewuchses und des Grundwassers, bekannt sein, die durch den bisherigen 

Verkehr und den bisherigen Betrieb von Verkehrswegen im Bereich des Vertragsgegenstands 

und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden und die für solche Verkehrswege üblich sind, 

insbesondere bei Vert_mhrswegen solchen Alters und solcher Verkehrsbelastung unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Boden- und Grundwasserverhältnisse. Zu den üblichen 

Verunreinigungen gehören nicht Verunreinigungen aufgrund von Tanklastunfällen oder ähnlicher 

Schadensereignisse. 
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Bodenverhältnisse angetroffen, ·die von den jn den Berichten zu Baugr:unduntersuchungen 

dokumentierten Bohrprofilen . oder Bodenkennwerten, für die der Auftraggeber gemäß § 30.2 

einsteht, abweichen, oder 

Altlasten, Denkmäler oder Kampfmittel gefunden, die dem Auftragnehmer aufgrund der ihm 

zur Verfügung gestellten Unterlagen oder sonstiger Umstände bis zur letzten Aktualisierung 

des Angebots nicht bekannt war~n oder bekannt sein mussten, oder ·zeigen sich Anzeichen, 

dass solche Altlasten. Denkmäler oder Kampfmittel vortlegen oder vorliegen können1 

informiert der Auftragnehmer unverzüglich den Auftraggeber unter Angabe der relevanten 

Punkte, insbesondere Ober Art · und Ort der Feststeilungen. Zugleich dokumentiert der 

Auftragnehmer die Feststellungen und Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, :z. 8. durch 

Protokollierung, Probenahrrie. Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige Maßnahmen. Der 

A~geber kann ·selbst oder durch Dritte die Fundstellen besichtigen Lind sonstige 

Untersuchungen vornehmen oder Feststellungen treff~. Hierbei leistet der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber die erforderliche Unterstützung. Die Untersuchungen und sonstigen Maßnahmen 

des Auftraggebers auf der Baustelle dürfen die . Arbeiten . des Auftragnehmers nicht mehr als. 

sachlich geboten behindern. 

30.4 Innerhalb von 30 Kalendertagen, .nachdem der Auftragnehmer von Abweichungen der 

Bodenbeschaffenheit oder Funden im Sinne des § 30.3 Kenntnis erlangt, erstelH und übersendet 

der Auftragnehmer an den Auftraggeber einen schriftlirihen Bericht Ober alle ~u· diesem Zeitpunkt 

bei Anwendung der Sorgfalt eines gewissenhaften und erfahrenen Fachplaners und 

Werkuntemehmers erkennbaren Auswil'kungen, die die Abweichung oder der Fund auf den 

weiteren Bauablauf haben. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation der dadurch 

entstehenden und vom Auftragneh~er unvorhersehbaren Mehrkosten und unvenneidbarer 

Terminver6chie9ungen zu enthalten. Der Bericht muss die ·eretattungsfähigen Baumehrkosten 

und die erstattungsfählgen Bauverzögerungskosten nachvollziehb~r ausweisen~ Soweit die 

Auswirkungen, unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbaren Terminverschiebungen bei 

Anwendung des Sorgfaltsmaßstabs dieses § 30.4 erst nach Ablauf der 30 Kalendertage. generell 

oder abschließend ausgewiesen werden können, hat der Auftragnehmer in monatlichem· Abstand 

den Bericht mit nachvollziehbarer Begründung fortzuschreiben und schließlich einen 

abschließenden Bericht vor.Zulegen. 
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Die Informations· und Berichtspflichten in § 30.3 und § 30.4 gelten auch, soweit die zugrunde 

liegenden Tatsachen ttnd deren, Wirkung dem Auftraggeber offenkundig bekannt werden oder 

we~den mussten. 

Sind die Feststellungen zu den Bohrprofiien und Bodenkennwerten1 für die der Auftraggeber 

gemäß § 30.2 einsteht, nicht zutreffend ermitteJt und war dies für den Auftragnehmer nicht 

vorhersehbar, werden die durch diese Abweichungen der Baugrundverhältnisse verursachten 

notwendigen und angemessenen Mehrkosten der Durchfühmng der Baumaßnahme als 

unvorhersehbare Mehrkosten vom Auftraggeber dem Auftragnehmer nach Maßgabe des § 48 

gesondert vergütet. Ein Anspruch im Hinblick auf Bauverzögerungskosten, die durch die 

Abweichungen der Baugrundverhältnisse entstehen. besteht bezog~n auf Verzögerungen von 

Abschlagszahlungen nur nach Maßgabe des § 45.4 und im Übrigen nur, wenn die dadurch 

verursachte Verzögerung nach den Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des 

Terminplans Bau und diese zu einer Anpassung des darin enthaltenen Fertigstellungstermins für 

den Bau nach § 29.2.1 um mindestens 25 Werktage führt. Die Erstattung von 

Beschleunigungskosten ist ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber ordnet eine 

Beschleunigung an. 

Werden bei der Umsetzung des Vertragszwecks Altlasten, Denkmäler oder Kampfmjltel 

gefunden, für die der Auftraggeber gemäß § 30.2 einzustehen hat, erhält der Auftragnehmer die 

dadurch verursachten notwendigen und angemessenen Kosten der Beseitigung als 

unvorhersehbare Mehrkosten nach Maßgabe des § 48 gesondert vergO'let. Ein Anspruch im 

Hinblick auf Bauverzögerungskosten, die durch die Entdeckung von Altiasten1 Denkmälern oder 

Kampfmitteln entstehen, besteht bezogen auf Verzögerungen von Abschlagszahlungen nur nach 

Maßgabe des § 45.4 und im Übrigen, nur. wenn die dadurch verursachte Verzögerung nach den 

Voraussetzungen des § 29.3 zu einer Anpassung des Terminplans Bau und diese zu einer 

Anpassung des darin enthaltenen Fertigstellungstermins für den Bau nach § 29.2.1 um 

mindestens 25 Werktage führt. Die Erstattung von Beschleunfgungskosten ist ausgeschlossen, 

es sei denn, der Auftraggeber ordnet eine Beschleunigung an. 

30.8 Bei unvermeidbaren Terminverschiebungen infolge der Verwirklichung des Baugrundrisikos im 

Sinne dieses§ 30 hat der Auftnagnehmer ~~uch Anspruch auf eine Anpassung des Terminplans 

Bau. Der Anspruch ist zunächst auf die im Bericht nach · § 30.4 genannten terminrichen 

Auswirkungen beschränkt. Weist der Auftragnehmer eine weiter gehende unvermeidbare 

Terminverschiebung nach, so besteht ein Anspruch auf eine entsprechende Anpassung des 

Terminplans. Die Anpassung des Terminplans Bau erfolgt nach Maßgabe des§ 29.3. 
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Fertlgstellung, Übergabeinspektion, Teilübergabe, Obergabe 

Nach vertragsgerechter Fertigstellung der Bauleistungen gemäß .. § 28; 1 finden 

Oberga~Jnspektionen und förmliChe . übergaben nach Maßgabe der . nachfolgenden 

Bestimmungen statt. Nach Fertigstellung von Bauabschnitten und . überführten Verkehrswegen 

finden gesonderte Übergabeinspektionen und Obergaben (Teilübergaben) statt. Die 

Teilübergabe des letzten Abschnitts erfolgt nach Fertigstellung der gesamten Bauleistungen 

nach § 28.1 (ausgenommen die · landschaftspflegeri.schen Maßnahmen, die gemäß § 29.2.2 

nachgängig fertig zu stellen sind), sie stellt die endgOmge Obergabe dar. Soweit ciie Kapltel 9 bis 

13 der VGU BAFO fOr den Beginn von Fristen aUf eine Übergabe abstellen, ist die endgültige 

Übergabe maßgeblich. Weitere Teilübergaben sind ausgeschlossen. 

31.2 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber frühestmöglich Ober die Zeitpunkte, an denen 

gemäß seiner Bauablaufplanung die Fertigstellung der Bauabschnitte stattfinden soll. Im 

Rallmen einer Konkretisierung zeigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber tagesg.enau di~ 

geplante Fertigstellung der Bauabschnitte und der OberfOhrten Verkehrswege mit einer Frist von 

15 Werktagen vorab an, wobei die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts und die Fertigstellung 

des Lärmschutztunnels Schneisen mit einer Frist von 30 Werktagen anzuzeigen sind. · Nach 

tatsächlicher Fertigstellung der Bauabschnitte und der ·überführten Verkehrswege teilt der 

Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unverzüglich mit. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 

unbeschadet der vorgenannten Regelungen, den Auftraggeber zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

über den erwarteten leitpunld der Fertigstellung der gesamten Bauleistung in Kenntnis zu setzen 

und dem Auftraggeber . die fDr die Terminkoordinierung und die Planung der feierlichen 

Verkehrsfreigabe erforderlichen Informationen zu übermitteln. Der Auftragnehmer wird den 

A~ftraggeber bei der Terminkoordinierung und der Planung d~r feierlichen Verkehrsfreigabe 

nach besten Kräften unterstützen. 

31.3 Die übergaben sollen jeweils innerhalb von 20 Werktagen nach der jeweiligen schriftlichen 

Mitteilung des Auftragnehmers Ober die tatsächliche FerägsteUung abgeschlossen sein. Der 

Auftraggeber. beginnt unverzDglich nach der Mitteilung des Auftragnehmers Ober ·die geplante 

Fertigstellung nach § 31.2 Satz 2 mit' dep ihm obliegenden vorbereitenden Handlungen für die 

Übergabeinspektionen. Er führt die erforderlichen Übergabeinspektionen so rechtzeitig durch, 

dass die Ergebnisse zur förmlichen Übergabe vorliegen. Die Ergebnisse der 

Griffigkeitsmessungen, deren Durchführung in den Übergabeprotokollen vorbehalten bleibt. 

werde"! nach Vorliegen .nachgereicht. An den Übergabeinspektionen nehmen neben dem 

Auftragge~er,. der ggf. durch einen Baubevollmächtlgten vertreten wird, und dem Auftragnehmer 

auch die am Bau beteiligten Firmen sowie gegebenenfalls beteiligte weitere Baulastträger teil. 

Die Übergabeinspektionen dienen dem technischen Nachweis des Erreichens der gemäß den 
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VGU BAFO vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale. Die Übergabeinspektionen erfolgen nach 

Maßgabe der VGU BAFO und der_ZTV Funktion Ob-StB A7, ZTV Funktion E-StB A7, der ZTV 

Funktion Ew-StB A7 sowie der zrv Funktion ING A7. Die Kosten der Übergabeinspektionen trägt 

der Auftraggeber, ausgenommen die eigenen Kosten des Auftragnehmers oder seiner 

Erfüllungsgehilfen, die dieser selbst trägt. 

31 .4 Ergibt eine Übergabeinspektion, dass die vereinbarten Beschaffenhettsmerkmale nicht erreicht 

wurden, kann der Auftraggeber die Übergabe verweigern, es sef denn, die Abweichung von den 

gemäß den VGU BAFO vereinbarten Beschaffenheitsmerkmalen ist unwesentlich. 

Sicherheitsrelevante Abweichungen sind in jedem Fall wesentlich. Der Auftragnehmer hat die 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; um die vereinbarte Beschaffenheit zu erreichen. 

Sodann hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber emeut schriftlich Mitteilung Ober die 

Fertigstellung zu machen. Die Übergabeinspektion ist zu wiederholen. Sie ist auf die 

bemängelten Teile zu beschränken, soweit dies möglfch und sachlich gerechtfertigt ist. Der 

Auftragnehmer trägt alle Kosten dieser erneuten Übergabeinspektion, einschließlich der Kosten 

des Auftraggebers. 

31.5 Ergibt eine Üpergabeinspektion, dass die vereinbarte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes 

oder der jeweiligen Teilleistung erreicht ist, erkrären die Vertragsparteien durch Unterzeichnung 

eines Übergabeprotokolls die förmliche Übergabe (Tellübergabe). Soweit erforderlich, wird eine 

Liste der noch von dem Auftragnehmer zu erbringenden Bauleistungen erstellt. 

31.6 Oie Rechtsfolgen der Übergabe bestimmen sich ausschließlich nach diesem Vertrag. Es wird 

klargestellt~ dass sie aufgrund der umfassenden Streckenverantwortlichkeit des Auftragnehmers 

Ober die gesamte Vertragslaufzeit weder eine Abnahme der Leistung noch von Teilen derselben 

darstellt. Entsprechend kann es während der Vertragslaufzeit nicht zu einer Verjährung von 

Mängelansprüchen des Auftraggebers kommen und der Auftragnehmer ist während der 

gesamten Vertragslaufzeit zur Einhaltung der geschuldeten Zustände und zur Beseitigung 

vertragswidriger Zustände nach Maßgabe dieses Vertrags einschließlich seiner Anlagen 

verpflichtet. Die Übergabe wird weder durch . eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme, 

Verkehrsfreigabe oder behördliche Abnahme noch durch die Mfttellung des Auftragnehmers über 

die Fertigstellung ersetzt. 

31. 7 Weigert sich eine der Vertragsparteien, an einer Übergabeinspektion mitzuwirken und kann die 

Übergabe daher nicht durchgeführt werden oder verweigert eine der Vertragsparteien die 

Unterzeichnung des Übergabeprotokolls, so ist innerhalb einer Frist von drei Monaten das 

Schlichtungsverfahren gemäß § 57 durchzuführen. Die sich weigernde Vertragspartei hat ihre 

Weigerung gegenüber dem Sc~lichtungsausschusf! schriftlich zu begründen. Dessen ungeachtet 

l 



Verfügbarkeitsmodell A7 
Vergabeunterlagen BAFO, Tell I 
Kapitel 8 - ProJektvertrag 

Freie und Hansestadt Hamburg 
und Land Schles\Vlg-Holsteln 

vertreten durch DEGES 

Seite 59 von 126 

bleibt der Auftragnehmer bis zur Unterzeichnung des Übergabeprotokolls für die Fertigstellung 

und die . Erreichung der vereinbarten. Leistungsmerkmale nachweispflichtig. Der 

Schlichtungsausschuss Jst berechtigt, die erforderliche Mitwirkungshandlung einer Vertragspartei 

im Rahmen der Obergabein8pektion zu · ersetzen, sofern dies naCh Erörterung der 

Weigerungsgründe mehrheitlich beschlossen wird. Dies gilt nicht, soweit es sich bei der 

erforderlichen Handlung um eine hoheitliche Maßnahme handelt, die vom Auftraggeber zu 
erbringen ist. 

31.8 Der Auftragnehmer ist ve1pflichtet, inne~lb von vier Monaten nach Zulieferung der vom 
AUftraggeber beizustellenden Ergebnisse der Katasterschlussvermessung eine Ausfertigung aller 

Bestandspläne für den übergebenen Teil des Vertragsgegenstandes an den AUftraggeber zu 

übergeben. 

31.9 Ergänzende aestimmungen für nach Fertigstellung abzunehmende Bauleistungen 

31.9.1 Soweit dem Auftragnehmer im Hinblick auf einzelne Teile des übergebenen Teils des 

Vertragsgegenstandes nicht die Erhaltung obliegt, unter anderem im Hinblick auf 

{a) die betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen im Sinne des§ 6.5, 

(b) den Abschnitt AD ßordesholm bis AS Neumünster-Nord oder 

(c) Leitungen oder kreuzende Straßen, Wege und Gewässer, soweit sie nicht In der 

Baulast des Auftraggel;>ers stehen, 

gelten die bezüglich die~er Teile erbrachten Bauleistungen mit der Übergabe oder Teilübergabe 

als abgenommen {Abnahme im Sinne des § 640 BGB). Die vorstehenden Vorschriften gelten 

auch fOr diese Abnahmen, soweitnachstehend keine gesonderten Regelungen getroffen werden. 

VorbehaH&m die der Auftraggeber bei der Übergabe erklärt,. gelten auch für eine solche Abnahme. 

Betreffend den Abschnitt AD Bordesholm bis AS Neumünster-Nord erfolgt die Abnahme mit 

Übergabe des letzten Bauabschnitts in diesem Absehnltt .. Betreffend den Uirinschutztunnel 

Schneisen erfolgt nach Fertigstellung der ersten Röhre lediglich eine ZustandsfestStellung der bis 

zu diesem Zeitpunkt installierten Anlagen der betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen, 

während die Abnahme für sämtliche nicht der Erhaltung durch den Auftragnehmer obliegenden 

Bauteile und Einrichtungen erst .nach Fertigstellung der zweiten Röhre erfolgt. überführte 

Verkehrswege werden nach Fertigstellung des überführten .Verkehrsweges gesond~rt 

abgenommen, wenn der Nachweis der Stand~ und Verkehrssicherheit. des 

OberfOhrungsbauwerks erbracht worden ist. Das Oberfilhrungsbauwerk selbst wird· hierdurch 

nicht übergeben. 
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Grundlage .der Abnahme sind die in den VGU BAFO benannten Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen. 

Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen i.S.v. § 2.3.41 gilt abweichend die ZTV La..StB. 

Ebenso gilt die ZTV La-StB für Gestaltungsmaßnahmen i.S.v. § 2."3.41, die im 

Zusammenhang mit kreuzenden Straßen. Wegen und Gewässern oder sonstigen Anlagen 

Dritter, die der Auftragnehmer nach den VGU BAFO zu erstellen, nicht aber :zu erhalten und 

zu betreiben hat, hergestellt werden. Die Vorgaben des Kapitels 9 Leistungsteil 9.1 Ziffer 

1.1.5 der VGU BAFO sind zu beachten. 

Ergibt eine Abnahme. dass die vereinbarten Beschaffenheitsmerl<male nicht erreicht wurdent 

kann der Auftraggeber die Abnahme verweigern, es sei denn, die Abweichung von den 

gemäß den VGU BAFO vereinbarten Beschaffenheitsmerkmalen ist unwesentlich. 

Sicherheitsrelevante Abweichungen sind ir:i jedem Fall wesentlich. Der Auftragnehmer hat die 

ertorderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die vereinbarte Beschaffenheit zu erreichen. 

Sodann hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber erneut schriftlich Mitteilung über die 

Fertigstellung zu machen. Die Abnahme Ist zu wiederholen; Sie ist auf die bemängelten Teile 

zu beschränken, soweit dies möglich und sachlich gerechtfertigt ist. Der Auftragnehmer trägt 

alle Kost~n dieser erneuten Abnahme, einschließlich der Kosten des Auftraggebers. 

Ergibt die Abnahme, dass die vereinbarte Beschaffenheit bezogen auf den Bauabschnitt oder 

des Oberfahrten Verkehrsweges erreicht ist, erklären die Vertragsparteien durch 

Unterzeichnung eines Abnahmeprotokoils ciie förmliche Abnahme. Soweit erforderlich, li\'ird 

eine Liste der noch von dem Auftragnehmer zu erbringenden Bauleistungen erstellt. 

Die Abnahme nach § 31.9 wird weder durch eine frühere Benutzung, Inbetriebnahme oder 

bauaufsichtliche oder sonstige behördliche Abnahme noch durch die Mitteilung des 

Auftragnehmers über die Fertigstellung ersetzt. Eine fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. Der 

Auftragnehmer übernimmt im Hinblick auf diese einzelnen Leistungen die volle Haftung für 

Mängel. 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bezogen auf Leistungen nach§ 31.9.1(b) 

acht Jahre und bezogen auf Leistungen nach § 31.9.1(a) und § 31.9.1(c} fünf Jahre ab 

Abnahme, ausgenommen Markierungsarbeiten, für diese gilt die ZTV-M. Für ländliche Wege 

gilt die ZlV-LW. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen 

Verjährungsfrist der abgenommenen Teile an einer gemeinsamen Zustandsfeststellung 

mitzuwirken. Über das Ergebnls der Zustandsfeststellung fertigen die Parteien ein Protokoll. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist heivortretenden Mängel, 
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die auf vertragswidrige Leistungen zurückzuführen sind1 auf seine Kosten iu beseitigen, wenn 

es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich vertangt. Der Anspruch auf Beseitigung der 

gerügten Mangel verjährt In zwei Jahren gerechnet vom Zugang des. schriftlichen 

Mängelbeseitigungsverlangens an, nicht jedoch vor Ende der Regelfrist näeh SatZ 1 oder 

einer an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme einer Mängelb~tigungsleistung 

beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist von zwei Jahren neu, die jedoch nicht vor 

Ablauf der Regelfrist naeh Satz 1 oder einer an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet. 

§·32 Wartungslelstungen Verkehrs- und Betriebstechnik 

Im Hinblick auf die betriebs- und verkehrstechnischen Einrichtungen, die der Auftragnehmer 

herzustellen hat und die nach § 31.9 abgenommen werden, schuldet der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber Wartungsleistungen gemäß Kapitel 1 O {Leistungsbeschreibung 

Belriebstechnische Ausstattung) und Kapitel 11 ·. (Leistungsbeschreibung Verkehrstechnische 

Ausstattung) der VGU BAFO fOr die Dauer von fOnf Jahren ab Abnahme. 

§ 33 Vertragsstrafe Bau -

33.1 Gerat der Auftragnehmer mit der endgültigen Übergabe bezogen auf den als Vertragsfrist 

vereinbarten Fertigstellungstennln nach § 29.2.1 in Verzug, schuldet der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber je Kalendertag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 55.000,-- (in 

Worten: fDnfundfü,nfzigtausend. Euro). 

Die Gesamtvertragsstrafe_ betragt jedoch· maximal EUR20.000.000,- (in Worten: zwanzig 

Mitnonen Euro). 

33.2 Die Verb'agsstrafe wird auf einen Verzugsschaden· angerechnet Der Anspruch des 

Auftraggebers auf Ersatz eines die Vertragsstrafe Obersteigenden Schadens bleibt unberührt. 

33.3 Vora~tzung für die Geltendmachung des Anspruchs auf-Zahlung der Vertragsstrafe ist .nicht, 

dass der Auftraggeber sich diese bei der Teilübergabe oder ·Übergabe oder der Abnahme 

vorbehält. 

33.4 Die.Vertragsstrafe gilt. soweit sich Vertragsfristen verschieben oder erst noch zu vereinbaren 

sind, fOr die vereinbarten oder neuen Fristen. 
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§ 35 Bauaufsicht, Widmung, Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe 

35.1 Der Auftraggeber verpflichtet ·sich, die bauaufsichtliche Abnahme und die Übergabe oder 

TetlObergabe zu verbinden oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang durchzuführen. 
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Diese Regelung gilt entspreehend, wenn während des Vertragszeitraums weitere 

bauaufsichtliche Abnahmen erforderlich .werden. 

35.2 Der . Auftraggeber verpflichtet sich, die notwendige . femstraßenrechtliche Widmung. der fertig 

·gestellten Abschnitte der Vertragsstrecke rechtzeitig herbeizuführen. soweit dies erforderlich ist. 

35.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe eines Abschnitts der 

Vertragsstrecke spätestens· am Tage nach der "bauaUfsichtlichen Abnahme vorzunehmen. Dies 

gilt nicht für die feierliche Verkehrsfreigabel deren terminf1Che Koordinierung und zeitlicher Ablauf 

von dem Auftraggeber in Abstimmung mit dem Auftragnehmer gemäß den Vorgaben des § 31.2 

festgelegt wird.· 

35.4 Über den Tag der Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe des ausgebauten Teils der 

Vertragsstrecke wird ein vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer zu unterzeichnendes 

Protokoll erstellt. Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, an der Erstellung des Protokolls 

mitzuwirken. Veiweigert eine Vertragspartei grundlos die Mitwirkung, giJt das Verfahren gemäß 

§ 31.7 entsprechend. 

§ 36 Vertragserfüllungsbürgschaft Bau 

36.1 Spätestens zwei Wochen vor Beginn des Vertragueltraums hat der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber zur Slcher"'ng der Bauleistungen des Auftragnehmers ge~enüber dem 

Auftraggeber während der Bauphase eine VertragserfQllungsbOrgschaft gemäß Anlage 1 von 

einem 

36.1.1 

36.1.2 

36.1.3 

in den Europäischen Gemeinschaften, 

in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Ober den Europäischen WirtschaftS"raum 

oder 

in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche 

Beschaffungswesen 

zugelaS$enen Kreditinstitut oder Kredit· oder Kautionsversicherer mit einem Mindestrating von 

Bßß ... (Standard & · Poor's) oder einem entsprechenden Rating einer anderen anerkannten 

R.ating-Agentur über.einen Betrag In Höhe von 

- auszuhändigen. Die Bargschaft kann in bis zu fDnf Teilbürgschaften gestellt werden . 
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leistet der Auftragnehmer die Vertragserfüllungsbürgschaft nicht innerhalb der vertraglich 

vereinbarten Frist, so ist der Auftraggeber berechtigt, Zahlungen gemäß § 45 . und § 46 

einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Entsprechendes gilt1 wenn sich das Rating 

des Bürgen verschlechtert . und keine ErsatzbOrgschafl eines Bürgen mit dem erforderlichen 

Rating gestellt wird. Dessen ungeachtet kann der Auftragnehmer vom Auftraggeber die 

Herausgabe der Bürgschaft gegen Stellung einer gleichwertigen Bürgschaft eines anderen 

Bürgen verJangen. 

. . 
36.2 Der Auftraggeber wird die Bürgschaft auf 50 % des ursprünglichen Bürgschaftsbetrags 

§37 

37.1 

37.1.1 

37.1.2 

37.1.3 

reduzieren, wenn zwei erfolgreiche Teilübergaben von 'Bauabschnitten erfolgt sind. Der 

Auftraggeber wircl die Bürgschaft auf 1C % des ursprünglichen Bürgschaftsbetrags reduzieren, 

wenn die für die Einhaltung des Tennins nach § 29.2.1 erforderlichen Leistungen vertragsgemäß 

erbracht worden sind und lediglich die Fertigstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

i.S.v. § 2.~.41 aLJssteht. Die VertragserfülfungsbUrgschaft ist binnen eines Monats nach 

Fertigsteliung der AusgleichsQ und Ersatzmaßnahmen zurückzugeben, wenn nicht der 

Auftraggeber zu diesem Zeitpunkt Ansprüche geltend gemacht hat und diese noch nicht erfüllt 

sind. 

BetriebspfHcht 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während des Betriebszeitraums 

den Vertragsgegenstand nach Maßgabe dieses Vertr:ages, insbesondere den VGU BAFO 

(Leistungsbeschreibung Betrieb) und den jeweils gültigen Fassungen aller einschlägigen 

sonstigen technischen Regelwerke und Rechtsvorschriften und gemäß den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu betreiben. es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer 

Anwendung gemäß § 40.2.1 nicht zu; 

alles Etforderliche zu tun, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der 

Vertragsstrecke.jederzeit z.u gewährleisten, und 

alle Maßnahmen des Betriebs so zu planen und durchzuführen, dass sie 

Verfügbarkeitseinschränkungen des Vertragsgegenstandes nur in erforderlichem Umfang 

verursachen. 
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37.2 Den Tag des Übergangs der Betriebspflicht bestätigt der Auftragnehmer schrifUich gegenüber 

dem Auftraggeber. Der Betrieb der Vertragsstrecke ist während des ·Betriebszeitraums 

24 Stunden täglich an jedem Kalendertag zu gewährleisten. 

37.3 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, eigenmächtig dre Vertragsstrecke ganz oder teilweise für · 

den öffentlichen Verkehr zu sperren. 

37.4 Ist d~r · Betrieb oder die Nutzung der Vertragsstrecke aus tatsächlichen Gründen erheblich 

erschwert oder unmöglich, so hat der Auftragnehmer unverzüglich den Auftraggeber zu 

untenichten und die Gründe fOr die Störung anzugeben. Das Gleiche gilt fOr den Fall, dass die 

Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht gewährleistet werden kann. 

37.5 In den Fällen des§ 37.4 prOft der Auftraggeber oder die von diesem bestimmte Stelle die Gründe 

und ergreift bei nicht unverzüg6ch zu beseitigenden und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 

beeinträchtigenden Störungen .. des Betriebs oder des Ver1<ehrsßusses geeignete Maßnahmen, 

z.B. Geschwindigkeits- oder Gewichtsbeschränkungen, erforderlichenfall~ die ~eilweise oder 

vollständige Sperrung des. betroffenen Abschnitts der Vertragsstrecke. Die Pflichten des 

Auftragnehmers zur Folgenbeseitigung und zur Kostentragung bleiben unberOhrt. 

37 .6 Bei Gefahr im Verzug, z. B. bei Verkehrsunfällen, ist die zuständ.ige Polizeidienststelle 

unverzüglich zu unterrichten. Der Polizei sind die notwendigen Informationen zur Beurteilung der 

Gefahrenlage für die Sicherheit des Straßenverkehrs mitzuteilen. Die Nothilferechte des 

Auftragnehmers bleiben unberflhrt. 

·37_7 Der Auftragnehmer ist zur Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden und den zur 

Gefahrenabwehr oder im Rettungsdienst tätigen Organisationen (z. B. Polizei, 

KatastrophenschutzJ Technisches Hilfswerk, Felierviehr, Rettungsdienstorganisationen) 

verpflichtet. Diese umfasst insbesondere die Mitwirkung an der Erstellung und Fortschreibung 

von· Alarm- und Einsatzplänen sowie an Übungen und die Zusammenarbeit beJ Einsätzen zur 

Gefahrenabwehr auf der Vertrags$trecke. Den Weisungen der.SicherheltsbehtSrden ist Folge zu 

leisten. 

37.8 Werden die erforderlichen Maßnahmen nach§ 37.5 nicht oder nicht rechtzeitig vom Auftraggeber 

veranlasst, obwohl der Auftragnehmer seine Pflichten. aus § 37.4 und § 37.6 erfüllt hat, und 

entsteht daraus ein Schaden, der auf die gemeldeten Sicherheitsmängel zurückzuführen ist, so 

findet die Regelung des § 25, Insbesondere § .25.3 Anwendung. Entstehen solche Schäden beim 

Auftragnehmer, so sind sie vom Auftraggeber zu ersetzen. wenn dieser schuldhaft gehandelt hat. 
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die erforderlichen Streckenkontrol1en durchzuführen, um den 

Zustand der Vertragsstrecke im Hinblick auf die Anforderungen nach diesem Vertrag zu 

überprüfen. Bei besonder(:?n Ereignissen1 die Einfluss auf die Verkehrssicherheit im Bereich der 

Vertragsstrecke haben können, z.B. ein Unfall oder außergewöhnliche Witterungsbedingungen, 

sind unverzüglich zusätzliche Streckenkontrollen durchzuführen. 

Betriebsbestimmungen 

38. 1 Der Auftragnehmer iegt dem Auftraggeber spätestens zwei Monate vor dem Beginn des 

Betriebszeitraums ein betailkonzept für den Betrieb der Vertragsstrecke einschließlich einer 

Darstellung der Abwicklung der Übernahme des Betriebsdienstes sowie der erforderlichen 

Wartungs- und Kontrollpläne vor. Das Detailkonzept (st aus dem mit dem Angebot des 

erfolgreichen Bieters vorgelegten Betriebsdienstkonzepi zu entwickeln. Abweichungen · von 

diesem Betriebsdienstkonzept sind nur ·mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bestandteil 

des DetaUkonzepts müssen insbesondere eine Betriebsabiaufpfanung, die geplante Betriebs· 

und Mltarbeiterorganisation1 die VerkehrsOberwachung, die Einsatzpläne für die 

Streckenkontrolle und den Winterdienst, eine Darstelrung der Vereinbarungen und 

Abstimmungen mit der Pollzef und Feuerwehr hinsichtlich Einsatzplänen bei Unfällen sowie die 

Abwicklung der Übergabe des Betriebsdienstes sein. 

38.2 Die für die Durchführung des Betriebes verantwortlichen Personen müssen die für 1hren 

· Tätigkeitsbereich elforderlichs Fachkunde besitzen. Diese ist auf Anforderung des Auftraggebers 

nachzuweisen. 

38.3 Lehnt der Auftraggeber das Detailkonzept ab, ist dem Auftragnehmer unter Angabe der für die 

Ablehnung maßgeblichen Gründe eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu setzen. Nach 

erfolgloser Nachbesserung ist der Auftraggeber berechtigt, einseitig ein vorläufiges Detailkonzept 

für den Betrieb auf Kosten des Auftragnehmers aufzustellen. Der Auftragnehmer ist verpfiichtet, 

das vorläufige Detailkonzept umzusetzen. Bei Meinungsverschiedenheiten kann jede Partei das 

Schlichtungsverfahren nach§ 57 einleiten. 

38.4 Das Detailkonzept ist regelmäßig unter Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen und des 

technischen Fortschritts oder auf . Verlangen des Auftraggebers fortzuschreiben und 

erforderlichenfalls anzupassen. Änderungen sind rechtzeitig, mindestens einen Monat vor deren 

Anwendung dem Auftraggeber anzuzeigen.§ 38.3 gilt entsprechend. 
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38.5 Befugnisse der ·straßenverkehrsbehörden und der Polizei bleib~n hiervon unberührt. Der 

Auftragnehmer ist verpflicht$t1 deren Anordnungen Folge zu leisten. Dies gilt auch für künftige 

Anordnungen der Straßenbaubehörde gemäß § 45 StVO, es gilt§ 21.1. 

§ 39 Erhaltungspflicht 

39.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand für die Dauer des 

Vertragszeitraums nach Maßgabe dieses · Vertrages, Insbesondere den . VGU · BAFO . 

(Leistungsbeschreibung Erhaltung) sowie den einschlägigen Rechtsvorechriften in den jeweils 

gültigen Fassungen und gemäß den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der 

Technik zu erhalten, es sei denn, der Auftraggeber stimmt einer Anwendung gemäß § 40.2.1 

nicht zu. 

39.2 Ergänzend zu den Vorgaben der VGU BAFO, insbesondere der ZTV Funktion gemäß § 2.3.67 

bis § 2.3. 71 gelten, soweit fQr die Erfüllung . der Erhaltungspflicht seitens des Auftragnehmers 

nach diesem Abschnitt des Vertrages Bauleistungen zu . erbringen sind, die Regelungen zur 

Bauphase entsprechend. Alle Erhaltungsmaßnahmen hat der Auftragnehmer so zu planen und 

durchzuführen, dass sie Verfügbarkeitseinschränkungen des Vertragsgegenstandes nur ln 

erfordertichem Umfang verursachen. 

39.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während des Vertragszertraums nach Maßgabe der Kapitel 

12 (Leistungsbeschreibung Erhaltung) und 13 (leJstungsbesohreibung Betriebsdienst) der VGU 

BAFO die Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit sowie 

die Funktionsanforderungen und die Betriebssicherheit · der · Vertragsstrecke regelmäßig zu 

überprüfen. Der Auftraggeber erhält unaufgefordert die Prüfberichte. Baiuwerksdaten und 

Bauwerksbuch sind vom Auftragnehmer fortzuschreiben. 

39.4 Der Auftragnehmer Ist verpflichtet, unverzOgftch nach Feststellung der 'n den VGU BAFO 

vorgegebenen Zustandsgrößen von Zustandsmerkmalen, Zustandswerten und Zustandsnoten 

sowie Schadensmerkmalen die· nach den- VGU BAFO erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Die einzuhaltenden Abstimmungen mit dem Auftraggeber, . die für die Leistungsausführung 

maßgeblichen Fristen und -die nach Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen geschuldeten 

Qualitäten ergeben sich insbesondere aus den Z1V Funktion gemäß § 2.3.67 bis § 2:3.71. 

Kommt der Auftragnehmer seinen Pflichten nicht, nicht. rechtzemg oder nur mangelhaft nach, 

kann der Auftraggeber die ihm nach diesem Vertrag, insbesondere gemäß § 46.3 und § 49 sowie 

die ihm nach gesetzlichen. Vorschriften, insbesondere des Werkvertragsrechts, zustehenden 

Rechte geltend machen. Sind durch den Auftragnehmer Sicherungsmaßnahmen bei 
_/} 
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verkehrssicherheitsgefährdenden oder umweltgefährdenden Zuständen oder Schäden 

erforderlich, so hat der Auftragnehmer diese unverzüglich einzurichten und bis zur Durchführung 

der Erhaltungsmaßnahmen aufrecht zu erhalten. Dabei beantragt dE~r Auftragnehmer zur 

unmittelbaren Sicherung des Verkehrs unverzüglich die erforderlichen vorübergehenden 

verkehrsregelnden Maßnahmen bei der zuständigen Behörde. 

39.5 Die Erhaltungspflicht des Au.ftragnehmers gilt während des gesamten Vertragsz~itraums. Jedoch 

ist die Erhaltungspflicht für die Teile der Vertragsstrecke, die gemäß§ 28.1 auszubauen sind! bis 

zum Ablauf des auf · den jeweiligen Bauabschnitt bezogenen Fertigstellungstermins gemäß 

Terminplan Bau dahingehend eingeschränkt, als er auf diesem Bauabschnitt nur noch in dem 

Umfang Erhaltung durchzuführen hat, dass ein verkehrssicherer Zustand und die Standfestigkeit, 

erforderlichenfalls unter Berücksichtigung von der zuständigen Behörde angeordneter 

verkehrsregelnder Maßnahmen! gewährleistet sind. Dabei gilt im Hinblick auf die 

Berücksichtigung der verkehrsregelnden Maßnahmen einschränkend, dass 

Verfügbarlceitseinschränkungen für einzelne Bauabschnitte nur über einen Zeitraum von maximal 

6 Monaten erfolgen dürfen und der Auftragnehmer die zur Herstellung eines verkehrssicheren 

Zustands und der Standfestigkeit erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen so durchzuführen hat, 

dass die maximale Dauer nicht überschritten wird. 

39.6 Für Teile des Vertragsgegenstandes, für die die Verjährungsfrist für Mängelbeseitigungen durch 

andere Auftragnehmer des Auftraggebers noch nicht abgelaufen ist. gilt: 

39.6. 1 Unabhängig von der Erhaltungs· und Betriebspflicht für die~ Teile des 

Vertragsgegenstandes hat der Auftragnehmer die Mängelbeseitigungsmaßnahmen und die 

Brückenhauptprüfungen durch den Auftraggeber zu dulden. 

39.6.2 Der Auftraggeber informiert den ~uftragnehmer Ober die Ergebnisse der Schlussbegehungen 

und der Brückenhauptprüfungen zum Zeitpunkt des Ablaufs der jeweiligen Verjährungsfrist 

sowiP. Ober alle Feststellungen und Vereinbarungen, die er gegenüber dem jeweiligen dritten 

Auftragnehmer vornimmt 

39.6.3 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn ·er Mängel feststellt1 die 

unter Umständen vom oben genannten Auftragnehmer im Rahmen der 

Mängelbeseitigungspflicht zu beseitigen sind. 
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Mehrkosten des Auftragnehmers, die ihm infofge der Beseitigung von Mängeln an den oben 

genannten Teilen des Vertragsgegenstands entstehen, sind ihm als unvorhersehbare 

Mehrkosten zu ·erstatten. Die diesbezüglichen Kosten und eventuell notwendigen zeitlichen 

Verschiebungen sind dem Auftraggeber In einem -schriftllchen Bericht bis spätestens 30 

Kalendertage nach Abschluss der Mängelbeseitigungsarbeiten an dem betroffenen Bauwerk 

mitzuteilen1 soweit die Bezifferung bei Anwendung größtmöglicher Sorgfalt möglich ist. Soweit 

die Bezifferung erst nach Ablauf der 30 Kalendertage generell oder abschließend möglich ist, 

hat der Auftragnehmer dies nachvollziehbar zu begründen und die abschließende Bezifferung 

unverzOgUch nachzuholen. Die Abwi~klung ·der unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt nach 

_§48. 

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Tenninverschlebungen einen 

Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des§ 29.3. 

Nachtrlgllche Änderung von technlsche.n oder rechtlichen Nonnen 

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber. wrab über etwaige unvorhersehbare 

Mehrkosten, die ausschließlich darauf beruhen, dass 

nach der letzten Aktualisierung des Angebots des erfolgreichen Bieters die- auf den Betrieb 

oder die Erhaltung nach § 37.1.1 oder § 39.1 anzuwendenden Rechtsvorschriften oder 

Regeln und Regelwerke· neu geschaffen oder geändert werden und 

diese· Änderung dem Auftragnehmer bis zur ·letzten· Aktualisierung des Angebots des 

~olgrelchen Bieters nicht bekannt war und auch nicht bekannt sein musste und mit dieser 

Anderung auch nicht gerechnet werden musste. Mit der Änderung oder Schaffung einer 

anerkannten Regel der Technik muss spätestens dann gerechnet werden, wenn ein Entwurf 

oder eine Vornorm der betreffenden Norm für Fachkr• veröffentlicht wurde. 

Der A~ftragnehmer hat dem Auftraggeb~r unverzüglich detailliert die dadurch entstehenden und 

vom Auftragnehmer erwarteten unvorhersehbaren1 notwendigen und· angem~Sf;tnen .Mehrkosten 

darzulegen. Die damit verbundenen Ernsparungen oder sonstigen Vorteile sind zu 

berücksichtigen, in einem schriftlichen B~richt darzulegen und zu begründen, soweit dies unter 

Anwendung größtmöglicher Sorgfalt zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Soweit eine Anderung des 

Bauablaufes notwendig wird, hat der Auftragnehmer in dem Bericht insbesondere eine detaillierte 

Kalkulation der dadurch entstehenden und unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbarer 

Tennlnverschiebungen auftuführen. Der Bericht muss jeweils gesondert Mehrkosten für die 
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Erhaltung, den Betrieb, Baumehrkosten sowie Bauverzögerungskosten ausweisen. Soweit eine 

generene oder abschließende Bezifferung zum Zeitpunkt des Berichts bei Anwendung des 

Sorgfaltsmaßstabs dieses § 40.1 nicht möglich ist, hat der Auftragnehmer dies nachvollziehbar zu 

begründen und die Bezm=erung unverzüglich nachzuholen. 

Unvorhersehbare Mehrkosten werden nur erstattet, 

soweit der Auftraggeber der Anwendung der in § 40.1.1 genannten Bestimmungen oder 

anerkannten Regeln der Technik zugestimmt hat, wobei der Auftraggeber seine Zustimmung 

nicht verweigern w1rd, wenn der Auftragnehmer gesetzlich verpflichtet ist, die geänderten 

Rechtsvorschriften, Regeln oder Regelwerke anzuwenden, und 

wenn der Auftragnehmer seinen Informationspflichten nach § 40.1 ordnungsgemäß und 

rechtzeitig nachgekommen ist. 

Der Kostenerstattungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht des Auftragnehmers nach 

§ 40.1 ausgewiesenen unvorhersehbaren Mehrkosten beschränkt. Die unvorhersehbaren 

Mehrkosten werden nach § 48 abgewickelt. 

40.4 Darüber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen 

Anspruch auf Anpassung cfes Tenninplans Bau nach Maßgabe des§ 29. 

40.5 Wird durch elne Gesetzesänderung oder Änderung von Vorschriften aufgrund eines Gesetzes 

die maximal zufässige Achslast für Lastkraftwagen erhöhf1 werden die Vertragsparteien über eine 

mögliche Anpassung des Vertrags unter Berücksichtigung des damit einhergehenden 

möglichen~eise gesteigerten Erhaltungsaufwands verhandeln. 

§ 41 Man&gement-informationssystem, Protokoll„ und Berichtspflich-tenJ Inspektionen 

41.1 Der Auftragnehmer isi verpflichtet, seine Betriebs- und Erhaltungsleistungen und die 

Verfügbarkeit der Vertragsstrecke gemäß den Vorgaben der VGU BAFO laufend und vollständig 

zu erfassen und zu kontrollieren und dies zu dokumentieren. Diese Dokumentation hat die 

gesamte Vertragsdauer zu umfassen und ist um alle in dieser Zeit vorgenommenen 

Ergänzungen und Änderungen der Vertragsstrecke zu aktualisieren. Dabei sind auch alle für die 

Berechnung des monatlichen Entg~lts ~rheblichen Daten lückenlos zu erfassen. Das Ergebnis 

der Datenerfassung und Kontrolle der Leistungsverpflichtungen ist in einem Berichtssystem 

(Managemeninlnformationssysteni) laufend zu dokumentieren. 

/l 
/ { 

j a' 

i 
1 

1 
I.; 
!:·. 
' \ ' , 

1 :~~ 
„~' 



Verfügbarkeitsmodell A7 
Vergabeunterlagen BAFO, Teil 1 
Kapltel 8 ~ Projektvertrag 

Freie und Hansestadt H~mburg 
und Land Schleswig-Holstein 

vertreten durch DEGES 

Seite 71von126 

41.2 Das Management-lnfonnationssystem ist auf Grundlage eines Datenverarbeitungsprogramms zu 

führen, in das die erfassten Daten digital einzustellen sind. Die in § 41.3 genannten Daten sind 

dem Auftraggeber zu jeder Zelt zugänglich zu halten (Online..Zugriff). Es ist sicherzustellen. dass 

sämtliche fOr den Betriebsdienst und die Ermittlung de&" monatlichen Entgelts notWendigen Daten 

(einschließlich der Führung von Fahrtenbüchern und sonstigen Protokollen) nicht nachträglich 

verändert, sondern nur ergänzt werden können und zudem der Zeitpunkt ihrer Erfassung und 

gegebenenfalls der erforderlichen Ergänzung jeweils ausgewiesen wird. Andere Onsbesondere 

manuelle) Aufzeichnungen genügen .:zur Dokumentatio·n der Leistungen des Betriebsdienstes 

nur, wenn die eingesetzte Software fOr die Aufzeichnung und Verarbeitung der Leistungen 

nachweislich in Folge eines SOftwarefehlers nicht funktioniert hat. Im Fall eines Softwarefehlers 

hat der Auftragnehmer dfe Verpflichtung, diesen unmittelbar nach Auftreten dem Auftraggeber 

mitzuteilen und binnen 24 Stunden zu beheben und die Nachträge in das Management­

informationssystem vorzunehmen. 

41.3 

41.3.1 

41.3.2 

41.3.3 

41.3.4 

41.3.5 

41.4 

Das Management-lnfonnationssystem hat folgende Daten ~u enthalten1 die dem Auftraggeber 

nach Maßgabe des § 41.2 zugänglich sein müssen'. 

Daten aus der Dokumentation des Betriebsdienstes gemäß § 41.1; 

Dokumentation Qualitätsmanagementsystem gemäß Kapitel 9 (Leistungsbeschreibung 

Ausbau). Leistungsteil 9.1, Ziff~ 8 der VGU BAFO; · 

Untertagen und ·eenchte gemäß § 39.3; 

· Leistungs-und VerfOgbarkeitsbericht'gemäß nachstehendem§ 41.4 und 

Verfügbarkeitsverzelchnis nach § 46.2.3. 

Der Auftragnehmer hat fUr jeden Kalendermonat bis zum 5. Kalendertag des Folgemonats einen 

Leistungs- und VerfOgbarkeitsbericht über die Erfüllung der nach den VGU BAFO übertragenen 

LeJstungsve.rpflichtungen zu erstellen, ihn in das Management-Informationssystem einzustellen 

und den · Auftraggeber über die Einstellung zu infonnieren. Der Leistungs- und 

VerfOgbarkeitsbericht muss auf der LeistungseJfassung und -dokumentation im Management~ 

lnfonnationssystem basieren. Er hat die Erfüllung seiner allgemeinen· Kontroll- und 

Überprlifungspflichten nach § 37 .9 und § 39.3 zu belegen und ist im Übrigen nach 

Verfügbarkeitseinschränkungen und Pflichtverletzungen gemäß Detaillierung Qualitätskatalog in 

Anlage 7 und in Kapitel 12 und 13 der VGU BAFO Sowie naoh sonstigen Pflichtverfetzungen zu 

gliedern.' Der Leistungs- und \lerfügbarkeitsbericht muss die folgenden Daten enthalten: 
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TeH 1: Grundlagen zur Ermittlung der Verfügbarkeitseinschränkungen 

(a) Ort und Gegenstand der Leistungserbringung; 

(b) Art und Umfang der erbrachten Leistungen einschließUch Beschreibung von evtl. 

erforderlichen Verkehrsführungen im Rahmen von Arbeitsstellen; 

{c) Zeitpunkte von . Beginn (hh:mm) und Ende (hh:mm) der Leistungserbringung 

(einschließlich Beginn und Ende von evtl. erforderlichen Verkehrsführungen im Rahmen 

von Arbeitsstetfen) und 

(d) Anlass für die Leist~ngserbringung (falls relevant). 

Teil II: Grundlagen zur Ermittlung der Abzugsbeträge wegen Pflichtverletzungen 

(a) Dokumentation der täglichen Kontrollen und ·periodischen Kontrollen, 

Funktionsinspektionen und Prüfungen und Überwachungen mit Angabe 

Streckenabschnitt, Datum, genauer Zeitpunkt, durchführende Personen sowie Ergebnis 

der Überprüfung; 

{b) Nichteinhaltung von Kriterien nach dem Qualitätskatalog . unter Angabe von Art der 

Nichteinhaltung und ggf. des betroffenen Anlagenteils oder Bauteils, Zeitpunkte von 

Beginn (hh:mm) (ErfOllungsfristen und -termine bzw. Zeitpunkt der Feststellung einer 

Pflichtverletzung oder Abweichung vom Leistungssoli gemäß den Anforderungen 

gemäß VGU BAFO) und Ende (hh:mm) (Behebung) der Nichteinhaltung (falls die 

Nichteinhaltung zum Berichtszeitpunkt noch anhält, den geplanten Zeitpunkt für die 

Erfüllung der Leistungsverpflichtung) und die daraus resultierenden Abzugsbeträge; 

Teil III: Abrechnung des monatlichen Entgelts 

(a) Basierend auf den Grundlagen zur Ermittlung der Verfügbarkeitseinschränkungern (Teil 

1), Ermittlung des Abzugsbetrags infolge von . VerfOgbarkeitseinschränkungen unter 

gesondertem Ausweis der lnanspruchnatune von Verfügbarkeitsguthaben in dem 

Verzeichnis des Verfügbarkeitsguthabens gemäß§ 46.2. 

(b) Basierend auf den Grundlagen zur Ermittlung von Abzugsbeträgen gemäß 

Qualitätskatalog (Teil II), Berechnung der monetären Auswirkungen der 

Pflichtverletzungen gemäß Qualitätskatalog und der qualifizierten Pflichtverletzungen 

nach § 46.3.5 auf das monatliche Entgelt gemäß § 46.1. 

/ 
/J Cß 

; 

' 

!:_: 



41.5 

Vetfügbarkeitsmodell A7 
Vergabeunterlagen BAF01 Teil 1 
Kapitel 8 „ Projektvertrag 

iA „ freie und Hansestadt Hamburg 
und Land Schleswig-Holstein 

vert.reten durch DEGES 

Seite 73 von 126 

Der Auftraggeber prüft den Leistungs- und . Verfügbarkeitsbericht des Auftragnehmers. Der 

Auftraggeber hat das Recht, begründete Einwendungen gegen den vom Auftragnehmer 

erstellten Leistungs- und VerfOgbarkeitsbericht zu erheben, wenn dem Auftraggeber aus eigenen 

Kontrollen oder aus anderen Quellen Informationen und Beweismittel vortlegen, welche den 

Inhalten des vorgelegten Leistungs- und Verfügbarkeitsberichts entgegenstehen. In einem 

solchen Fall hat der Auftraggeber das Recht, den Leistungs- und Verfügbarkeitsberlcht für den 

betreffenden Berichtsmonat zu ergänzen oder zu korrigieren. Die Einwendungen hat der 

Auftraggeber innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung des jeweiligen Berichts schriftlich 

zu Obermitteln. Geschieht dies nicht, so gilt der.Bericht des Auftragnehmers aJs anerkannt, es sei 

denn,· der Auftraggeber hat vor Ablauf der Frist gegenüber dem Auftragnehmer angezeigt, dass 

die PrOfung andauert. Der Auftragnehmer hat innerhalb von zwei Wochen zu den Eir..wendungen 

Stellung zu nehmen. Hierbei ist darzustellen, welchen Einwendungen des Auftraggebers 

Rechnung getragen wird und welche aus seiner Sicht unzutreffend sind. Oie Berichte und 

Einwendungen, denen Rechnung getragen wird. stellen dann die endgültig~ Grundlage für die 

Ermittlung der VerfOgbarkeit und der Abweichungen vam Leistungssoli dar.. Die nicht 

anerkannten Ein'!'endungen slnd1 falls eine einvernehmliche Lösung nicht mägli~h ist, in einem 

Schlichtungsverfahren gemäß § 57 zu behandeln. Die Regelungen in § 46.4 betreffend die 

Entgeltabrechnungen bleiben unberührt. 

41.6 Er1angt der Auftragnehmer Kenntnisse Ober Vorgänge und Tatsachen, auf die der Auftraggeber 

zur Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben angewiesen ist, so hat er diese. Umstände 

ebenfalls In den Leistungs- und VerfOgbarkeltsbericht aUfzunehmen. Bei Getahr im Verzug ist der 

AUftraggeber unverzüglich zu unterrichten. 

41.7 Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit auf eigene Rechnung Inspektionen durchzuführen oder 

durchfOhren zu lassen, um festzustellen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten aus § 37 und 

§ 39 sowie aus Kapitel 12 und 13 der VGU BAFO nachkommt Ergibt eine Inspektion des 

Auftraggebers, dass der Auftragnehmer seinen Pflichten gemäß § 37 und§ 3~ und Kapitel ·12 

und 13· der VGU BAFO nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, sind vom Auftragnehmer 

unveTZOglich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn der A~raggeber den 

Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung schriftlich auffordert. In diesem Fall trägt, abweichend von 

Satz 1, der Auftragnehmer die K0sten der Inspektion des Auftraggebers. 
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42.1 Der Auftraggeber wird, beginnend mit dem 48. Monat vor Ende des Vertragszeitraums, zur 

Sicherung der Erfüllung der noch ausstehenden Erhaltungsverpflichtungen das Entgelt nach 

§ 46.1.2 einbehaften 1 bis ein Betrag in Höhe von EUR 30.000.0001-~ (in Worten dreißtg Millionen 

Euro), angepasst unter Zugrundelegung des. Preisindex, erreicht ist. Der Auftragnehmer kann 

diesen Einbehalt abwenden, indem er dem Auftraggeber zur Sicherung seiner 

Erhaltungsverpflichtungen spätestens 48 Monate vor Ende des Vertragszeitraums eine 

Bürgschaft gemäß Anlage 1 über einen Betrag in Höhe von EUR 30.000.0001•• (in Worten dreißig 

Millionen Euro), angepasst unter Zugrundelegung des Preisindex, aushändigt. Im Hinblick auf die 

Voraussetzungen der Bürgschaft und des Bürgen gilt § 36 entsprechend. Die Einbehalte werden 

nicht vorgenommen und die Pflicht zur Stellung der Bürgschaft entfällt, wenn und sobald der 

Auftragnehmer nachweist, dass die gesamte Vertragsstrecke folgende Zustandsgrößen aufweist: 

(a) Zustandsgröße betreffend Zustandsmerkmale Ebenheit im Längsprofil, !=benheit !m 

Querprofil sowie Substanzmerkmale (Oberfläche) s Abnahmewert nach ZTV Funktion 

Ob-StB A7 und 

(b) Zustandsgröße betreffend Zustandsmerkmal Griffigkeit c:: Abnahmewert nach ZTV 

Funktion Ob-StB A7, und 

(c) für Bauwerke, die nach Beginn des Vertragszeitraums neu errichtet wurden, ein gemäß 

ZlV Funktion-ING A7 mindestens "befriedigender Bauwerkszustand" mit einer 

ZUstandsnote s 2,41 ohne dass verkehrsbeschränkende Maßnahmen veranlasst v1erden 

müssen, und 

(d) für Bm.JWerke, die vor Beginn des Vertragszeitraumes errichtet wurden, ein gemäß ZTV 

Funktion-ING A7 mindestens „ausreichender Bauwerkszustand" mit einer Zustandsnote 

s 2,91 ohne dass verkehrsbeschränkende Maßnahmen veranlaS$t werden müssen. 

Der Auftraggeber wird nach pflichtgemäßem Ennessen die Einbehalte und die Bürgschaft 

reduzieren. wenn er ein geringeres SicherungsbedOrf11is feststellt. 

42-.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber spätestens 24 Monate vor Ende des 

Vertragszeitraums zur Sicherung der Erfüllung der noch aus$tehenden 

Erhaltungsverpflichtungen und der Einhaltung der Abnahmewerte eine Bürgschaft über einen 

Betrag· von EUR 30.000.000,- (in Worten dreißig Millionen Euro), angepasst unter 

Zugrundelegung des Preisindex, auszuhändigen, eine bereits nach § 42.1 gestellte Bürgschaft 

wird angerechnet. Im Hinblick auf die Voraussetzungen der Bürgschaft und des Bürgen gilt § 36 
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entsprechend. Der Betrag der Bürgschaft reduziert sich auf.EUR 10.000.000,- (in Worten: zehn 

Millionen . Euro), angepasst unter Zugrundelegung des Preisindex.. wenn und sobald der 

Auftragnehmer nachweist, dass die Vertragsstrecke folgende Zustandsgröße aufweist: 

(a) Zustandsgröße betreffend Zustandsmerkmale Ebenheit im Längsprofif. Ebenheit im 

Querprofil sowie Substanzmerkmale (Oberfläche) :s Abnahmewert nach ZTV Funktion 

·Ob-StB A7 und 

(b) Zustandsgröße betreffend Zustandsmerkmal Griffigkeit ~ Abnahmewert nach ZTV 

Funktion Ob-StB A7 und 

{c) für Bauwerke, die nach Beginn des Vertragszeitraumes neu errichtet wurden, ein 

gemäß ZTV Funktion-ING A7 mindestens „befriedigender Bauwerkszustand" mit einer 

Zustandsnote~ 2,4, ohne dass verkehrsbeschränkende Maßnahmen veranlasst werden 

müssen. 

(d) fOr Bauwerke, die vor Beginn des Vertragszeitraumes errichtet wurden. ein gemäß ZTV 

Funktion ... ING A7 mindestens „ausreichender Bauwerlcszustand" mit einer Zustandsnote 

::a 2,9, ohne dass verkehrsbeschränkende Maßnahmen veranlasst werden rnossen. 

Der Auftraggeber wird nach pfliChtgemäßem Ermessen die BUrgschaft reduzieren, wenn er ein 

geringeres Sicherungsbed.ürfnis feststellt. 

42.3 Die. in den vorstehenden Regelungen zugrunde gelegten Zustandsgr:ößen müssen auf 

ZUstandserfassungen beruhen, die im Fall von § 42.1{a)· und § 42.1 (b) zu einem Zeitpunkt von 

nicht früher als 54 Monate vor En4e des Vertragszeitraumes, im Fall von§ 42.1(c) und§ 42.1(d) 

auf Basis der letzten turnusmäßigen Hauptprüfung und im FaJI von § 42.2 zu einem ZEiitpunkt von 

nicht früher als.30 Monate vor Ende des Vertragszeitraumes durchgeführt wurden. 

42.4 Leistet der Auftragnehmer die_ Bürgschaft nicht 'bis zum vereinbarten Zeitpunkt, so ist der 

Auftraggeber berechtigt, Zahlungen gemäß § 46 einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag 

erreicht ist. 

42.5 Soweit nach § 42.1 eine Bürgschaft zu stellen ist, wird sie entweder stufenweise in dem Umfang. 

wie der Auftraggeber Einbehalte vorgenommen hal oder nach Erhalt der Bürg~aft gemäß 

§ 42.2 oder bei Vorliegen der in § 42.2 genannten Voraussetzungen zu dem relevanten Zeitpunkt 

reduziert. Die Bürgschaft nach § 42.2 wird nach erfolgreicher Abnahme gemäß § 43 und der 

Übergabe der Unterlagen nach§ 43.11 zurückgegeben, erfolgte Einbehalte werden ausgekehrt. 

Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, wird die Bürgschaft nach § 42.2 stattdessen nur 
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insoweit reduziert, als sie zur Absicherung der mit der Beseitigung der Mängel verbundenen 

Vermögensnachteile urid der Abzugsbeträge · infolge der damit verbundenen 

Verfügbari<eitselnschränkungen nicht erforderlich ist. 

§ 43 Abns.hmeinspektion, Abnahme, Rückgabe 

43.1 Mit Ablauf des Tages, an dem der Vertragszeitraum endet1 erlöschen die Verpflichtungen aus 

diesem Vertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist; bereits entstandene 

Ansprüche bleiben unberührt. Zu diesem Zeitpunkt muss der Vertragsgegenstand mindesten~ 

die in den VGU BAFO festgelegten Anforderungen und im Fall von nachträglichen 

Leistungsänderungen den insoweit vereinbarten und in den Bestandsplänen abgebildeten 

Zustand einhalten. 

43.2 Zur Oberprüfung der Funktionsfähigkeit und des Zustands des Vertragsgegenstandes finden auf 

der Basis der vorzulegenden Dokumentation die Abnahmeinspektionen statt. 

43.3 Die Abnahmeinspektionen und die Bauwerksprüfungen am Ende des Vertragszeitraums erfolgen 

entsprechend den ZTVen Funktion. Dabei führt der Auftraggeber die ~erforderlichen 

Abnahmeinspektionen und die Bauwedcsprüfung des Auftraggebers für lngenieurbsuwerke so 

rechtzeitig durch, dass die Ergebnisse spätestens sechs Monate. &m Fall von 

Ingenieurbauwerken spätestens drei Monate vor Ende des Vertragszeitraums . vorliegen. Die 

Kosten der Abnahmeinspektionen und dar Bauwerksprüfung des Auftraggebers für 

Ingenieurbauwerke trägt der Auftraggeber, ausgenommen die eigenen Kosten des 

Auftragnehmers, die dieser selbst zu tragen hat. Die . Kosten der Bauwerksprüfung des 

Auftragnehmers für (ngenieurbauwerke trägt der Auftragnehmer. 

43.4 Wird aufgrund der Abnahmeinspektionen oder der Bauwerksprüfungen am Ende des 

Vertragszeitraums festgestellt, dass der Vertragsgegenstand den Anforderungen nach § 43.1 

nicht genügt oder er diesen Anforderungen zum Ende des Vertragszeltraums nlcht Qenogen wird, 

sind von dem Auftragnehmer die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen unverzüg1ich 

durchzuführen. Sofern nicht die VGU BAFO eine ausdrückliche Frist für die Durchführung der 

Maßnahmen enthalten, sind die Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist 

durchzuführen, so dass rechtzeitig die Abnahmeinspektion(en) wiederholt werden können. Die 

Frist wird vom Auftraggeber gesetzt und kann sich gegebenenfalls über den Vertragszeitraum 

hinaus erstrecken. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Angemessenheit ·der Frist 

entscheidet der Schlichtungsausschuss nach§ 57. 
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Nach Abschluss dieser Erhaltungsmaßnahmen wiederholt der Auftraggeber die 

Abnahmeinspektion{~n) oder die Bauwerksprüfung des Auftraggebers für lngenieumaüwerfce~ 

Sie ist auf die bemängelten. Teile zu beschränken, soweit dies möglich und sachlich gerechtfertigt 

ist. Oie Kosten erneuter Abnahmelnspektion(en) oder .einer erneuten Bauwerksprtlfung des 

Auftraggebers für Ingenieurbauwerke trägt der Auftragnehmer allein, einschließlich der Kosten 

des Auftraggebe·rs. 

43.6 Abgesehen von den Fällen des § 31.9 erfolgt die Abnahme des Vertragsgegenstands förmlich 

als Abnahme im Sinne des§ 840 BGB am Ende des Vertragszeitraums. · 

43.7 An der Abnahme des Vertragsgegenstandes nehmen neben dem Auftraggeber, der ggf. durch 

einen Baubevollmächtigten vertreten wird, auch sonstige für die Abnahmeinspektionen, 

Bauwerksprüfungen am Ende des Vertrag~eitraums und Abnahme erforderliche bautechnische 

und andere Sachverständige -beider Vertragsparteien teil. 

43.8 Mit der Abnahme· ist ein · Abnahmeprotokoll zu ·erstellen, in dem der BefUnd sehrlftllch 

niederzulegen ist. Sind die Anforderungen nach § 43.1 Satz 2 eingehalten. ist der Auftraggeber 

verpflichtet, das Abnahm.eprotokofl zu unterzeichnen. Mit Unterzeichnung des 

Abnahmeprotokolls i$t die Abnahme erlolgreich abgeschlossen. 

43.9 § 31.7 gilt entsprechend. 

43.10 Die .Mängelhaftung des Auftragnehmers nach Ablauf des. Vertragszeitraums beschränkt sich auf 

die Beseitigung der im Rahmen der Abnahmeinspektionen, der im ~hmen der BauwerksprOfung 

des Auftraggebers für Ingenieurbauwerke oder der bei der Abnahme festgestellten Mängel, die 

zum Zeitpunkt des Vertragsendes noch nicht beseitigt wurden. f Or die durch die Maßnahmen zur 

Mängelbeseitigung verursachten Verfügbarkeitseinschränkungen sind Abzugsbeträge nach 

§ 46.2.2 anzusetzen, hierüber erfolgt eine Abrechnung jeweils binnen drei Wochen nach Ende 

eines Kalendermonats, die der Auftragnehmer vorzubereiten hat. Die entsprechenden Zahlungen 

des Auftragnehmers werden 30 Kalendertage nach Zusendung der Abrech'1ung fällig. Statt 

Mängeibesettigung kann der Auftraggeber nach fruchtlosem Ablauf der gesetZten Frist zur 

Mängelbeseitigung nach § 43.4 Schadensersatz verlangen, dieser umfasst auch die 

anzusetzenden Abzugsbeträge. Für diese . Mängelansprüche des Auftraggebers gilt eine 

Verjährungsfrist von drei Jahren, gerechnet ~b Abnahme. 

43.11 Der Auftragnehmer verpflichtet sichi zum Zeitpunkt ·der Abnahme alle . noch nicht an den 

Auftraggeber übergebenen und fOr die weitere Nutzung erfordertlchen planerischen, technischen 

und sonstigen Unterlagen, in_sbesondere Bestandsunterlagen, kostenfrei zu Obe~ben. 
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Sofern innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Rückgabe der Grundstücke des 

Vertragsgegenstandes Altlasten festgestellt werden. ist der Auftragnehmer für die Durchführung 

der gesetzlich erforderlichen .Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen oder sonstiger 

erforderlicher Maßnahmen in Bezug auf diese Altlasten verantwortlich, es sei denn 1 die Altlasten 

waren bereits zum Zeitpunkt der Übergabe der Grundstücke an den Auftragnehmer vorhanden 

oder sind nach Rückgabe der Grundstücke verursacht worden. Diese Verantwortlichkeit besteht 

nicht für Verunreinigungen des· Vertragsgegenstandes, insbesondere des 8odens1 des 

Bewuchses und des Grundwassers, die durch den Verkehr und den Betrieb won Verkehrswegen 

im Bereich des Vertragsgegenstandes und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden und 

üblich sind für solche Verkehrswege, . insbesondere bei Verkehrswegen solchen Alters und 

solcher Verkehrsbelastung unter Berücksichtigung der vorhandenen Boden- und 

Grundwasserverhältnisse. Zu den üblichen Verunreinigungen gehören nicht Verunreinigungen 

aufgrund von Tanklastunfällen oder ähnlic.'1er Schadensereignisse. 

Aufschiebend bedingt auf das frühere Ereignis von 

dem Zeltpunkt der Beendigung dieses Vertrags durch Ablau-f der Vertragslaufzelt und 

dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Kündigung dieses Projektveri:rags 

tritt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Gewährleistungsansprüche gegen seine 

Nachuntemehmer ab. Es Wird klargestellt, dass § 43.13.2 voraussetzt, dass die 

Fremdkapitalgeber nichi wirksam gemäß den Bestimmungen des Direktvertrags in diesen 

Projektvertrag eingetreten sind. 

3. TeU Regelungen :zur Finanzierung, Abschlagszahlung und zur Vergütung 

§ 44 Finanzierungsverpflichtung 

44.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Finanzierung seiner Leistungen gemäß dem verbindlichen 

Angebot des erfolgreichen Bieters sicherzustellen. Soweit die Einbindung von Fremdkapital 

vorgesehen ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, bis zum Zeitpunkt zehn Wochen nach 

Empfang des· Zusehlagsschreibens die entsprechenden Finanzierungsverträge abzuschließen 

(Financial Close) und durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Vertrage nachzuweisen, 

dass das für die Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung aus diesem Vertrag erforderliche 

Fremdkapitat vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher Auszahlungsvoraussetzungen zur 

Verfügung steht. Im Fall einer Forfaitierung ist sicherzustellen, dass dem Auftraggeber die 
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Aufrechnungs- und ZurOckbehaltungsrechte verbleiben. Im Falle einer Anleihefinanzierung ist 

innerhalb von zehn Weri<tagen nach Financial CJose ein Nachweis · des endgOftigen Ratings 

vorzulegen. · 

44.2 Der Termin, zu dem nach § 44.1 Flnancial Close und Nachweis der Erfüllung der 

· Flnanz'.ierungsverpflichtung spätestens zµ erfolgen haben, kann vom Auftraggeber verschoben 

werden, wenn 

44.2.1 die Entwicklung der Kapitalmärkte dies. erfordert,. oder 

44.2.2 der Auftragnehmer dies unter Angabe wichtiger Gründe beantragt 

Der Auftraggeber wird seine · Entscheidung über eine Verschiebung nach pflichtgemäßem 

Ermessen treffen. Für eine Verschiebung von mehr als sechs Monaten ist in jedem Fall die 

Zustimmung des Auftragnehmers erforderlich. 

44.3 Zur · Sicherstellung der Eigenkapitalausstattung des Auftragnehmers dient dle 

Verpfflchtungserklärung der Mitglieder der · Bietergemelnschaft und der Gesellschafter der 

Projektgesellschaft (Formblatt GEK in Anlage 11) gemäß Angebot des erfolgreichen Bieters. 

44.4 FOr das Fremdkapital gelten ergänzend folgende Vorschriften: 

44.4.1 Weist der Auftragnehmer die fristgemäße Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung nach 

Maßgabe des § 44.1 ordnungsgemäß nach und erhöht sich der gemäß den VGU BAFO 

(Kaprtel 5 - Bewerbungsbedingungen) festgelegte Referenzzinssatz fOr das Frenidkaplta! für 

(i) die Bauzwischenfinanzierung und/oder (ii) die langfristige Finanzierung nach dem Zeitpunkt 

der letzten Aktualisierung des Angebots, kann der Auftragnehmer eine Anpassung des 

Bestandteils des monatlichen Entgelts gemäß § 46.1.1 auf den Betrag verlangen, · der sich bei 

Anpa~ung der Fremdkapitalkosten an die Entwicklung des jeweiligen Referenzzinss~tzes 

nach Maßgabe der VGU BAFO (Kapitel 6 - Bewerbungsbedingungen) ergibt. Weist der 

44.4.2 

·Auftragnehmer die friatgemäße Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung nicht gemäß ·§ 44.1 

ordnungsgemäß nach, trägt der Auftragnehmer - vorbehaltlich der Regelung in § 44.4.2 - das 

Risiko einer Zinssteigerung und hat kein Recht auf Anpassung des monatlichen Entgelts. 

WeiSt der Auftragnehmer die fristgemäße Erfüllung der Finanzierungsverpflichtung nicht 

innerhalb der Frist nach § 44.1 ordnungsgemäß nach,_ trägt der Auftraggeber das Risiko der 

Zinssteigerung wahrend einer eventuellen FristverlA"Qerurig nach § 44.2. 1 bis zum Ablauf dar 

verlängerten Frist. Das ·Risiko der Zinssteigerung während einer ev~ntuellen 

Fristverlängerung nach § 44.2.2 trägt der Auftragnehmer, wenn nicht die Parteien im Zuge der 
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Verlängerung eine abweichende Vereinbarung hierüber treffen oder der Auftraggeber das zur 

Fristverlängerung führende Ereignis zu vertreten hat. 

Verringert sich der gemäß den VGU BAFO (Kapitel 5 - Bewerbungsbedlngungen) festgelegte 

Referenzzinssatz für das Fremdkapital für (i) die Bauzwischenfinanzierung und/oder (ii) die 

langfristige Finanzieru.ng nach dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots, 

reduziert sich das monatliche Entgelt auf den Betrag, der sich bei Anpassung der 

Fremdkapitalkosten an die Entwicklung des jeweiligen Referen2Zinssatzes nach Maßgabe der 

VGU BAFO (Kapitel 5 - Bewerbungsbedingungen) ergibt 

Im Rahmen der Zinsanpassung nach diesem § 44.4 ist vom Auftragnehmer im Rahmen 

seiner Finanzierungsstruktur sicherzustellen, dass sich im Vergreich zum Angebot des 

erfolgreichen Bieters keine Erhöhung des DSCR gemäß den Ziffern 6 und 7 und keine 

Erhöhung der Eigenkapitälrendite gemäß Ziffer 21 des Formblattes FM1 {BAF0)1 das mit dem 

Angebot eingereicht wurde, ergibt. Sofern es dem Auftragnehmer im· Rahmen der 

· Optimierung des Finanzmodells bei Financia! Close aus methodischen Gründen unmöglich 

ist, kumulativ eine Überschreitung des DSCR und der Eigenkapi,alrendite im Vergleich zum 

Finanzmodell BAFO zu vermeiden, so hat er zumindest sicherzustellen, dass sich keine 

Erhöhung der Eigenkapitalrendite bei Financial Close ergibt. 

44.5 Der Auftraggeber kann Zahlungen aufgrund dieses Vertrags zurückbehalten, solange der 

Auftragnehmer dem Auftraggeber die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Finanzierungspflichten 

gemäß § 44.1 nicht nachgewiesen hat Soweit der Auftragnehmer seinen sonstigen 

Leistungspflichten nachkommt. wird der Auftraggeber von diesem ZurOckbehattungsrecht keinen 

Gebrauch machen. 

44.6 

44.6.'i 

44.6.2 

Beteiligung des Auftraggebers an Refinanzierungsgewinnen 

Der Au~ragnehmer holt vor jeder Refinanzierung die vorherige Zustimmung des 

Auftragsgebers ein, die nur verweigert werden darf, wenn die Refinanzierun9 nachteilige 

Auswirkungen fUr den Auftraggeber haben könnte. Einer Zustimmu~g bedarf es nicht für 

Refinanzierungen, die bereits im FinanzmodeH einkalkuliert sind, so\lvie für Refinanzierungen 

im Rahmen von Restrukturierungen, die zur Abwendung einer vo~eitigen Beendigung des 

Projekts erfolgen; in diesem Fall zeigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die beabsichtigte 

Refinanzierung vorab an. 

Kommt es nach Abschluss dieses Vertrags zu einer Refinanzierung, die zu einem 

Refinanzierungsgewinn des Auftragnehmers fOhri:, so ist der Refinanzierungsgewinn anteilig 

zu 50 % an den Auftraggeber auszukehren. Dies gilt nicht fOr Refinanzierungen im Rahmen 
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von Restrukturierungen, die zur Abwendung· einer vorzeitigen Beendigung des Projekts 

eJfolgen. Ergibt sich aus dem Finanzmodell im Angebot des erfolgreichen Bieters, dass der 

Auftragnehmer einen Refinanzierungsgewinn bereits einkalkuliert hat, so erfolgt eine 

Auskehrung des Reflnanzie11.1ngsgewlnns nur in Höhe von 50 % des den einkalkulierten 

Betrag übersteigenden Refinanzierungsgewinns. 

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber unverzoglich sämtliche Informationen in Bezug 

auf eine beabsichtigte Refinanzierung zurVerfügung, einschließlich einer Kopie des gemäß 

der beabsichtigten Refinanzierung angepassten Finanzmodells einschlleßrlch der zugrunde 

liegenden Annahmen. Der Auftraggeber ist vor. während und jederzeit nach einer 

Refinanzierung berechtigt, Finanzmodell und Dokumentation im Zusammenhang mit der 

entSprechenden Refinanzierung zu prüfen, dies schließt- auch die Kalkulation eines 

Refinanzierungsgewinns ein. 

Auftraggeber und Auftragnehmer werden sich vor Durchführung der Refinanzierung zur 

ErreJchung eines wirtschaftlich optimierten · Ergebnisses darOber vetstindigen, ob die 

Beteiligung des Auftraggebers am Refinanzierungsgewinn 

(a) als Einmalzahlung zu leisten ist, oder 

(b) als ratierliche Ausk:ehrung in Form monatlicher Auszahlungsbeträge nach geplante·m 

Anfall des Refinanzi~rungsgewinns erfolgen solla 

die der Auftraggeber jeweils mit den an den Auftragnehmer zu leistenden Zahlungen 

verrechnen kann. Für die. ratierliche Auskehrung wird die Summe aus A - B gemäß § 2.3.54 

für das jeweilige Kalenderjahr durch 12 geteilt. 

Grundsätzlich soll die· Auskehrung nach dem prognostizierten Anfall erfolgen. Der 

Auftragnehmer kann jedOch auch etne Einmalzahlung bei Umsetzung der Refinanzierung 

wählen. In diesem Fall Ist der Barwert des. Refinanzierungsgewlnns zu ermitteln; hierfür ist die. 

Summe der relevanten geplanten jährlichen und mittels der Eigenkapitalrendite diskontierten 

Refinan:z:ierungsgewinne heranzuziehen. 

Der Refinanzierungsgewinn wird nach den Regelungen in § 2.3.54 unter Berücksichtigung 

des Wahlrechts nach vorstehendem § 44.~.4 . vom Auftragnehmer ermittelt. Ist der 

Auftraggeber mit der Ermittlung nicht einverstanden und können .die Parteien keine Einigung 

erzielen, so soll ein einvernehmlich bestellter Sachverständiger hierüber entscheiden. Können 

sich die Parteien nicht auf ~lnen Sachverständigen einigen, so wird dieser auf Antrag einer 

der Parteien vom Präses der Handelskammer Hamburg bestimmt. · Die Entscheidung des 
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Sachverständigen ist bindend, bis sie in einem ordentlichen Verfahren aufgehoben wird, ein 

Schlichtungsveifahren findet betreffend die Entscheidung des Sachverständigen nicht statt. 

Oie Kosten des Sachverständigan tragen die Parteien je ZU{ Hälfte. 

Bei der Berechnung des Refinanzierungsgewinns soUen die berechtigten und angemessenen 

Beraterkosten beider Parteien im Zusammenhang mit der Refinanzierung berücksichtigt 

werden, dabei sollen dem Auftraggeber die berechtigten und angemesser1en Kosten binnen 

28 Tagen nach jeder Refinanzierung vom Auftragnehmer gezahlt werden. 

Der Auftragnehmer infonniert den Auftraggeber unter Angabe aller Details, sobald eine 

Refinanzierung abgeschlossen wurde. Der Auftraggeber kann eine Kopie der neuen oder 

angepassten Finanzierungsverträge verlangen. 

Der Auftraggeber hat das Recht, unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des 

Auftragnehmers eine Refinanzierung zu verlangen, wenn er der Ansicht ist1 dass die 

generellen Marktbedingungen sich, auch unter Berücksichtigung der Kosten einer 

Refinanzierung, im Vergleich zu den Finanzierungskonditionen im Angebot des erfolgreichen 

Bieters verbessert haben. Der Auftragnehmer ist verpflicntet, im Rahmen des wirtschaftlich 

Vernünftigen eine Refinanzierung zu ermöglichen und hierzu Refinanzierungsangebote 

einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen. Der Auftraggeber kann dem Auftra.gnehmer 

ebenfalls Refinanzierungsangebote vorlegen. Der Auftraggeber kann verfangen, dass eine 

bestimmte Refinanzierung umzusetzen ist, wenn nicht der Auftragnehmer ihm nachweist, 

dass diese bestimmte Refinanzierung für den Auftragnehmer erhebliche wirtschaftliche 

Nachteile hat. Das Recht des Auftraggebers nach diesem § 44.6.8 steht unter der 

Einschränkung, dass der Auftraggeber keine Refinanzierungen verlangen kann, die einen 

Konflikt mit den bereits im Finanzmodell einkalkulierten Refinanzierungen, bei denen der 

Auftragnehmer den einkalkulierten Refinanzierungsgewinn nach den Regelungen dieses 

Projektvertrags komplett behalten dürfte, herbeiführen können. 

44. 7 Nachträgliche Einbindung von Förderinstituten 

Wird nach Vertragsschluss ein Förderinstitut in die Finanzierung eingebunden und führt dies zu 

einer Verbesserung der Finanzierungskonditionen, die noch nicht im Angebot des erfolgreichen 

Bieters einkalkuliert ist, so ist der Auftraggeber vorbehaltlich anderweitiger Regulanen des 

Förderinstituts mindestens zur Hälfte an den daraus resultierenden Vorteilen zu beteiligen. Der 

Auftragnehmer legt dem Auftraggeber nachvollziehbar die aus der Einbindung resultierenden 

Vorteile und den dem Auftraggeber nach Satz 1 zustehenden Anteil hieran dar. Im Übrigen. gelten 

die Regelungen des § 44.6 entsprechend. 
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D~ · Auftraggeber verpflichtet sichl dem Auftragnehmer während der Bauphase 

Abschlagszahlungen in Höhe von . insgesamt EUR 239.500.000,00 (in Worten: 

zweihundertneununddreißig· MilJionen fünfhunderttausend Euro) zuzüglich der gesetzlichen 

Umsa1zsteuer zu zahlen. 

45.2 Die Auszahlung der Abschlagszahlungen erfolgt vorbehaltlich der Regelungen irl § 45.3 und 

§ 45.4 . in Teilzahlungsbeträgen gemäß Ziffer 2.1 des Angebotsschreibens des erfQigreichen 

Bieters (Anlage 8) Die Zahlung erfolgt jeweirs · binnen 15 Werktagen nach dem im 

Angebotssehreiben bezeichneten Auszahlungstermin, wenn zu diesem Tennin die TeilObergaben 

der Bauabschnitte, 'die mit dem jeweiligen Auszahlungstennin verknüpft sind, erfolgt sind, wobei 

die Zahlung der letzten Abschlagszahlung binnen 15 Werktagen nach erfolgter endgültiger 

Obergabe nach §31.1 erfolgt . •••••••••••••••••• 

•••••••••••••• Ist die letzte Abschlagszahlung kielner ars die 
Summe der vorzunehmenden Reduktionen, so erfolgt eine Reduzierung auf Nulli und im Übrigen 

kann der Auftraggeber eine Verrechnung mit . vorherigen, noch nicht ausgezahlten 

Abschlagszahlungen oder mit Entgeltzahlungen nach § 46 vornehmen. 

45.3 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens 18 Werktage vor dem jeweiligen 

Auszahlungstermin nachvollziehbar darzulegen, dass der Anteil der Summe aus den bisher 

ausgezahlten und der zur Auszahlung anstehenden Abschlagszahlungen am Wert der zu diesem 

Zeitpunkt erbrachten Bauleistung nicht höher ist als der . Anteil der gesamten 

Abschlagszahlungen an den Gesamtbaukosten gemäß Ziffer 6 des Formblatts OKE des 

Angebots des erfolgreiche~ Biet~rs. Die Darlegung des Auftragnehmers hat insbesondere 

Angaben ~um Grad der Fertigstellung bezogen auf die Gesamtbauleistungen, zur Fertigstellung 

der Richtungsfahrbahnen und der Überführungsbauwerke zu enthalten. Die Darlegung kenn 

anhand der durch den technischen Berater der finanzierenden · Banken testierten 

Abschlagsrechnungen des Nachunternehmers Bau ·erfolgen ... Sofern die$er Nachweis 

unzutreffend ist oder nicht auf ein entsprechendes Bauvolumen abstellt~ kann der Auftraggeber 
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ihn zurückweisen. lst der Auftr~gnehmer im Fall der Zurückweisung der Ansicht, dass der Wert 

der erbraqhten Bauleistungen seitens des Auftraggebers unzutreffend ermittelt wurde, so ist der 

Wert der erbrachten Bauleistung durch einen von den Parteien einvernehmlich zu benennenden, 

öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen zu ermitteln, die Regelungen des 

§ 27.6 gelten entsprechend. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer zum gleichen Zeitpunkt dem 

Auftraggeber einen aktuellen Soll-Ist-Vergleich seines Terminplans Bau zur Verfügung zu stellen. 

Die Parteien halten den Grad der Fertigstellung in einem gemeinsamen Protokoll fest. Im Falle 

des Entfalls von Leistungen des Auftragnehmers im Zusammenhang mit den geplanten 

EJWeiterungen der Lkw-Parkflächen oder im Zusammenhang mit der Gri.Jnbrüci<e "Clashomu (BW 

7.18) werden für die Zwecke der Verhältnisbildung nach § 45.3 Satz 1 dle entfallenen Leistungen 

als fertig gestellt betrachtet Ist zu dem relevanten Auszahlungstermin noch keine der mit dem 

Auszahlungstermin verknüpften Übergabeinspektionen erfolgt, steht jedoch fest, dass die 

Übergabevoraussetzungen binnen zehn Wochen erfüllt werden, so erfolgt unter Beachtung der 

Voraussetzungen dieses§ 45.3 gleichwohl eine Auszahlung der Abschlagszahlungen, wenn der 

/\Liftragnehmer dem Auftraggeber eine Vorauszahlungsbürgschaft in für den Auftraggeber 

zufriedenstellender Form und Höhe im Hinblick auf die ausstehenden Bauleistungen übergibt 

Die Bürgschaft ist nach erfolgter Übergabeinspektionen des betreffenden Bauabechnitts 

zurückzugeben. 

45.4 Hat der Auftragnehmer nach den Bestimmungen dieses Vertrags infolge eines Ereignisses einen 

Anspruch.auf Anpassu11g des Terminplans Bau nach Maßgabe des§ 29.3 und führt das Ereignis 

dazu, dass sich Teilübergaben von Bauabschnitten derart verzögern, dass die Zahlung der 

entsprechenden Abschlagszahlung gemäß den Regelungen des § 45.2 erst zu einem späteren 

Zeitpunkt als 15 Werktage nach dem jeweiligen Auszahlungstermin erfolgen würde, so gelten 

ergänzend nachfolgende Regelungen: 

45.4.1 

45.4.2 

45.4.3 

Der Auftraggeber kann die Zahlungsfrist von 15 Werktagen nach§ 45.1 verkürzen, um eine 

Verzögerung der Auszahlungstermine zu vermeiden oder zu verrjngern. 

Abweichend von § 45.2 erfolgt die Auszahlung der betroffenen Abschlagszahlung auch dann, 

wenn eine oder mehrere mit einem Auszahlungstermin verknüpfte Teilübergaben noch nicht 

erfolgt sind, der.Auftragnehmer jedoch an .-anderer Stelle der Veriragsstrecke Bauleistungen 

erbracht hat, die wertmäßig der noch ausstehenden Leistung mindestens entsprechen. Für 

den Nachwei~ des Werts der erbrachten Bauleistungen gilt§ 45.3 entsprechend, wobei die 

Frisi für die Darlegung des Auftragnehmers angemessen zu verkürzen ist. 

Ist ein Ereignis im Sinne des § 45.4 Satz 1 als höhere Gewalt oder Drittgewalt zu quaiifizleren 

und führt dieses Ereignis aufgrund entsprechender Beschädigung oder Zerstörung von Teilen 
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der Vertragsstrecke dazu, dass dem Auftragnehmer der Nachweis anderweitjg erorachter 

Bauleistungen nach vorstehendem § 45.4.2 nicht m~hr möglich ist und erfolgt keine 

Erstattung des Verzögerungsschaden~ durch eine Versicherung des Auftragnehmers, so 

erfolgt gleichwohl die Auszahlung der betroffenen Abschlagszahlung, wenn der 

Auftragnehmer eine zufriedenstellende Sicherheit in Höhe des Wertes der ·für die 

Abschlagszahlung noch ausstehenden Wertes stellt. Die angemessenen Kosten der 

Sicherheit trägt der Auftraggeber. 

Nur soweit nach vorstehenden Regelungen ein~ Au.szahlung von Abschlagszahlungen nicht 

möglich ist und nur in den Fällen der Vetwirklichung eines dem Auftraggeber nach § 18, § 27 

oder § 30 zugewiesenen Risikos hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Ersatz der durch 

die Verzögerung der Auszahlung von Abschlagszahlungen entstehenden 

Finanzierungsmehrkosten im Rahmen der Erstattung unvorhersehbarer Mehrkosten. 

45.5 Kommt es während der _Bauphase zu einer Erhöhung der Umsatzsteuersätze auf die v9m 

Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen, so wird diejenige Abschlagszahlung nach § 45.2, 

die ~nmlttelbar auf den Eintritt der Pflicht des Auftragnehmers zur Abführung der erhöhten 

Umsatzsteuer auch im Hinblick auf bereits geleistete Abschlagszahlungen folgt. um den Betrag 

erhöht, der sich aufgrund der Erhöhung der Umsatzsteuersätze im Hinblick auf die bereits 

geleisteten Abschlagszahlungen ergibt. 

45.6 Die Abschlagszahlungen sind In Ihrer Höhe allein nach Maßgabe dieses§ 45 anzupassen und im 

Übrigen unveränderlich. 

§ 46 Monatliches Entgelt 

46.1 Bestandteile des monatlichen .Entgelts 

Der Auftragnehmer erhält fOr seine unter diesem Projektvertrag zu erbringenden Leistungen 

neben den Abschlagszahlungen in § 45 während des Vertragszeitraums ein monatliches Entgelt 

nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften und· vorbehaltlich etwaiger nach diesem 

Projektvertrag vorzunehmender Entgeltkürzungen und Zurückbehaltungsreehte des 

Auftraggebers. Das monatliche Entgelt setzt sich zusammen aus: 

.„ ·1 
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46.1.2 Entgeltbestandteil in Höhe von monatlich ••••••••••••• 

••••••••••••••••••• itige Leistungen unter diesem 

Projektvertrag einschließlich Leistungen der Erhaltung gemäß Definition in § 2.3.13(b) und 

Leistungen des Betriebs gemäß Definition in§ 2.3.13(a). Im Falle des Entfalls der Leistungen 

des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der gepianten Erweiterung der LkwMParkflächen 

auf der Rastanlage Holmmoor Ost nach § 6.6 reduziert sich dieser Entgeltbestandteil mit 

Wirkung ab dem 01.01.2016 um EUR600,00 {in Worten: sechshundert Euro) netto. lm Falle 

des Entfalls der Leistungen des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der geplanten 

Erweiterung der LkwaParkflächen auf der Rastanlage Moorkaten Ost nach § 6.6 reduziert sich 

dieser Entgeltbestandteil mit Wirkung ab dem 01.01.2016 um EUR 900 (in Worten: 

neunhundert Euro) netto. Im Falle des Entfalls der Leistungen des Auftragnehmers im 

Zusammenhang rnlt der GrOnbrUcke „Clashorn" {BW 7.18) nach § S.7 reduziert sich dieser 

Entgeltbestandteil mit Wirkung ab dem 01.01.2016 um EUR 400 (in Worten: vierhundert Euro) 

r.etto. 

Das monatliche Entgelt nach diesem § 46.1 ist zwischen den Parteien fest, abschließend und 

unveränderlich vereinbart. Es wird nur angepasst, ·um eine Anpassung an die Entwicklung des 

Referenzzinssatzes nach § 44.4, einen Entfall von Leistungsteilen nach § 46_ 1.2 oder. eine 

Anpassung an die Entwicklung des Preisindex nach § 46. 7 zu berücksichtigen. 
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Kürzungen des monatlichen Entgelts aufgrund von Verfügbarkeitseinschränkungen 

Grundsätze für den Ansatz von Abzugsbeträgen 

FOr Verfügbarkeitseinschränla.ingen werden Abzugsbeträge ·in der in § 46.2.2 genannten 

Höhe angesetzt. Dabei sind bei der ZUWeisung von Abzugsbeträgen zu den 

VerfOgbarkeitseinschränkungen die nachfolgenden Ausnahme-, Sonder- und Kollisionsregeln 

zu beachten. Die Fälligkeit und Abrechnung der Abzugsbeträge rfchtet sich nach§ 46.4. 

(a) (fiejbleibend} 

(b) Im Bereich einer Arbeitsstelle werden Verfügbarkeitseinschränkungen wie folgt mit 

Abzugsbeträgen belegt 

(i) · ·Treffen in · einer Arbeitsstelle Geschwindigkeitsreduzierungen und 

Einschränkungen des Fahrbahnquerschnitts . (wie in § 2.3.61 definiert) 

zusammen, so werden nur . die nach § 46.2.2 für die Etnschrinkung des 

Fahrbahnquerschnijts ·anzusetzenden Abzugsbetrage angesetzt (ie Fahrstreifen), 

nicht jedoch ein Abzugsbetrag für Geschwindigkeitsreduzierungen. Beträge nach 

§§ 46.2.2{c) und 46.2.2(d), nach §§ 46.2.2(c) und 46.2.~(e) sowie nach 

§§ 46.2.2(c) und 46.2.2(f), können kumulativ anfallen. 

(JQ Ist der Arbeitsstelle eine Geschwindigkeitsreduzierung vor- oder nachgelagert, so 

wird für diese dann kein gesonderter Abzugsbetrag angesetzt, wenn die 

Geschwindigkeitsreduzierung allein auf .der verkehrsbehördlichen Anoronung 

betreffend die Verkehrsführung beruht, dagegen wird ein Abzugsbetrag . 

angesetzt1 wenn es sich um eine zustandsbedingte Geschwindigkeitsreduzierung 

· handelt. 

(iii) Für eine Geschwindigkeitsred1,12ierung wird in· Abweichung von § 46.2.1(b)(i) 

·dann ein Abzugsbetrag in Ansatz gebracht, · wenn sie aufgrund 

verk.ehrsbehöldfJcher Anordnung im Anschluss an den Abschluss · von 

Maßnahmen im Bereich der Arbeitsstelle (z. B. Arbeiten an der Fahrbahndecke) 

angeordnet wird. 

{c) Befindet sich . eine VerfOgbarkeltseinschränkung teilweise in den in § 46.2.2(k) und 

§ 46.2.2(1) genannten StreckenabschnHtenf so findet der h~here Abzugsbetrag fOr dte 

gesamte VerfOgbarkeitseinschränkung Anwendung. 
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{d) Bel zustandsbedingten Geschwindigkeitsreduzierungen über einer Länge von ;::: 5 km 

fällt für jede Teilstrecke von bis zu 5 km ein Abzugsbetrag an. 

(e) Arbeitsstellen auf dem Seitenstreifen führen nicht zum Ansatz von Abzugsbeträgen, 

wenn hierdurch kelne Verfügbameitseinschränkung verursacht wird. 

(f) VerfOgbarkeitseinschränkungen .im Rahmen von Winterdienstleistungen (Räum- und 

Streudienste) im Betriebsdienst werden nicht mit Abzugsbeträgen belegt 

(g) Wenn der Auftragnehmer nachweist, dass Verfügbarkeitseinschränkungen durch 

höhere Gewalt oder Drittgewalt oder durch konkrete Sondernutzungen der 

Vertragsstrecke verursacht sind, fallen keine Abzugsbeträge für diese 

Verfügbarkeitseinschränkungen an. Ebenso fallen keine Abzugsbeträge an 1 wenn der 

Auftraggeber oder nicht auf Veranlassung des Auftragnehmers tätige Dritte 

Maßnahmen entweder auf der Vertragsstrecke oder auf vor- und nachgelagerten 

Streckenabschnitten mit Auswirkungen auf die Vertragsstrecke vornehmen, es. sei 

denn, bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Ersatzvornahmen nach § 49. F Or 

VerfOgbarkeitseinschränkungen infolge von zusätzlichen oder geänderten Leistungen 

oder im Rahmen der Abwicklung von unvorhersehbaren Mehrkosten des 

Auftragnehmers gilt§ 46.2.1{i). 

Von der Abzugsfreiheit mit umfasst sind .die erforderlichen Maßnahmen des 

Auftragnehmers zur Beseitigung der hierdurch vemrsachten v~rtragswidrigen Zustände 

Ünd zur Wiederherstellung geschuldeter Zustandswerte des Vertragsgegenstands. Dies 

gilt jedoch nicht, soweit infolge dieser Maßnahmen vom Auftragnehmer geplante 

Betriebsdienst- oder Erhaltungsmaßnahmen entfallen. Dafür, dass dies nicht der Fall 

ist, ist der Auftragnehmer darlegungspfllchtlg. Führt der Auftragnehmer bei Gelegenheit 

vorstehender Verfügbarkeitseinschränkungen weitere Betriebsdienst- oder 

Erhaltungsmaßnahmen durch, so unterliegen diese nicht der Abzugsfreiheit. 

Die Regelungen zur Risikoverteilung hinsichtlich höherer GewaH und Drittgewal~ 

betreffend die Kostentragung für Schäden am Vertragsgegenstand nach § 27 bleiben 

unberührt. 

(h) Verfügbarkeitseinschränkungen werden vorbehaltlich der nachstehenden RegeJungen · 

jeweils erst nach erfolgter Übergabe gemäß § 31 und Verkehrsfreigabe beider sich 

bezogen auf die Richtungsfahrbahn gegenüber1iegenden . Bauabschnitte mit 

Abzugsbeträgen belegt; eine zu diesem Zeltpunkt noch ausstehende Fertigstellung von 

landschaftspflegerischen Maßnahmen steht einem Ansatz von Abzugsbeträgen nicht 
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entgegen. Zur Vereinfachung der Vertragsabwicklung werden über Satz 1 hinaus auch 

Verfügbarkeitseinschränkunge~ infolge von Maßnahmen zur Beseftigung von solchen 

Mängeln, die bei der Übergabe oder Abnahme nach§ 31 festgestellt und im Protokoll 

festgehalten wurden, dann nicht mit Abzugsbeträgen beregt, wenn und soweit es sich 

um die erstmalige diesbezügliche Mängelbeseitigung handelt und die für die 

Beseitigung dieser Mängel im Übergabe- oder Abnahmeprotokoll vereinbarten 

Zeitansätze nicht überschritten· werden. Im Übrigen verbleibt es jedoch dabei, dass alle 

Mängelbeseitlgungsmaßnahmen nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt mit 

Abzugsbeträgen· belegt werden. Erstmalige Übergabeinspektionen · und erstmalige 

Griffigkeitsmessungen werden nicht mit Abzugsbeträgen belegt. Sollten Prüfungen zu 

wiederholen sein, so werden die Wiederholungsprüfungen mit Abzugsbeträgen belegt 

(i) Im Fall von Leistungsänderungen oder zusätzlichen Leistungen (§ 47) oder im Rahmen 

der Abwicklung von unvorhersehbaren Mehrkosten (§ 48) hat der Auftragnehmer im 

Rahmen seines Angebots oder im Rahmen des Berichts Ober die Mehrkosten 

anzugeben, welche VerfOgbarkeitseinschrankungen damit verbunden sJnd. Soweit die 

Parteien über den Umfang der Verfügbarkeitseinschränkungen Einigkeit erzielen, fatlen 

.keine Abzugsbeträge an, wenn der Auftragnehmer den vereinbarte!J Umfang der 

VerfOgbarkeitseinschränkungen nicht überscheitet. Wird der vereinbarte Umfang der 

Verfügbarkeitseinschränkungen Oberschritten1 fallen Abzugsbeträge an, es sei denn, 

der Auftragnehmer hat die Überschreitung nicht zu vertreten. Wenn sich die Parteien 

nicht über den Umfang der VerfOgbarkeitseinschrankungen einigen können, fallen ·in 

unstreitigem Umfang keine Abzugsbeträge an. während b~ zur KIArung des streitigen 

Teifs insoweit Abzugsbeträge anfallen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, bis zur 

Klärung eines Streits Ober die Höhe der Abzugsbeträge seine Leistung zu verwei_gem. 
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(a) Der Auftraggeber fahrt eln VerfOgberlceltsvazeicltnls als Beatandtell des Managem„t­

lnfonnatlonssystems. In dem Verfilgbarkeilsverzeichnis werden dle Betrage nach 

Maßgabe des Formblatts KG Im AngebOt des erfolgleichan Bieters (Anlage 10) jeweils 

xum Beginn eines Vertragsjahms kalkulatoflsch gutgeschrieben. Oie jahitichen 

Gutschriften werden unter Heranziehimg des Preisindex fortgeschrieben. Der 

Auftragnehmer kann · durch entsprechende Kennzelehnung bestimmter 

VEirfOgbarke118elnschrankungen Im Rahmen der von ihm nach § 46.4 21,1 erstellenden 

Entgeltabrechnung eine Verrechnung der emprechenden EntgeltabzOge mit den 

jAhrllchen Gutschriften beantregen. ~liaaige Verrechnungen werden entsprechend 

vom ~raggeber In dem VerfOgbarkeftSwrzelchnls und bei der Ennltltung und der 

Prüfung des Abzugsbetrages berOcl<sichtigt. Der Saldo des 

VerfOgbarkeitsverzeichnisses kann zu keiner_n Zeitpunkt kleiner als 0,00 EUR warden. 

(b) Ist der A~eber der Ansicht, da$$ eine Verrechnung In der vom Auftragnehmer 

beantl"9gten Weise gemäß den Regelungen des Projektvertrags nicht zuiassig Ist, so 

lässt der Auftraggeber die streitige Verrechnung beim. Abzugsbetrag außer Belracht 
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und teilt dies dem Auftragnehmer mit Hält der Auftragnehmer daraufhin ganz oder 

teilweise an seinem Antrag fest, so unterbleibt In dem umstmtenen Umfang eine 

Verrechnung, der Auftrae1!'l'llhmer kann in diesem Fall den Schlichtungsaasschuss 

anrufen. 

(c) Zum Ende eines jeden Vertraqsjahres Obermlttelt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

eine Verzeichnisobersicht mit sämtlichen Verrechnungen im jeweiligen Vertragsjahr, 

diese wird auch in das Management-Informationssystem elngestellt Soweit das 

VerfOgbarkeitsverzeichnh~ %\Im Ende eines Vertragsjahres ein Guthaben aufweist, 

erfolgt eine Verrechnung des Guthabens mit Entgeltabzügen Infolge von 

Verfügbarkeitseinschrt:lnkungen, die in den vergangenen Vertragsjahren 

zahlungswirksam geworden sind, bis das zur Verrechnung zur Verfügung stehende 

Guthaben vemraucht ist Erstattungen erfolgen binnen 30 Kalendertagen nar.h 

Abschluss der Berechnungen 'Jnd Prüfungen durch den Auftraggeber. Soweit nach den 

vorst~henden Verrechnungen zum Ende eines Vertragsjahres ein Guthaben verllleibt, 

wird dieses unter Heranziehung der Änderungsrate des Preisindex für dieses 

abgeschlossene Vertragsjahr gegenüber dem Preisindex fl.lr das Votjahr angepasst und 

entsprechend kalkulatorisch in das Folgejahr Obertragen. 

(d} Wird eines der in Anlage 9 aufgeführten Ingenieurbauwerke nach cler endgültigen 

Übergabe der Baulelst1ungen gemäß Kapitel 9 (Leistungsbeschreibung Ausbau), 

Lelstungsteil 9.2, Ziffer .1.2.2 der VGU BAFO erneuert, so finden für d!e 

Emeuerungsmaßnahme die Regelungen des § 46.2 mit Ausnahme der Regelung rjes 

§46.2.1(h) Anwendung. Zugleich wird das Verfügbarkeitsverzelchnis fOr das Jahr des 

Beginns der Erneuerungsmaßnahme um den Gutschriftbetrag erhöht, der diesem 

Ingenieurbauwerk nach Anlage 9 zugeordnet ist Die Gutschriftbeträge untertiegen der 

Wertsicherung gemäß § 46.6. Wird durch die Erneuerungsmaßnahmen der jeweilige 

Gutschriftbetrag nicht ausgeschöpft:, verfällt er und wird nicht nach § 46.2.3(c) 

·verrechnet. VerfDgbarkeit&einschränkungen infolge von Maßnahmen zur Beseitigung 

von solchen Mangeln, die nsch Fertigstellung dar Emeuerungsmaßnahme festgeste!lt 

und in einem Pmtokol festgehalten wurden, werden dann nicht mit Abzugsbeträgen 

belegt, wenn und soweit es sich um die erstmalige diesbezOgllche Mängelbeseitigung 

handelt und die für die Beseitigung dieser Mängel Im Protokoll vereinbarten Zeltansätze 

nicht Oberschritten werden. 

{e) Soweit das Verfügbark(~itsverzeiehnis zum Ende der Vertragslaufzeit ein Guthaben 

ausweist, so verfänt dieses; der Auftragnehmer hat hieraus keinen Z3hlungsanspruch 

gegen den Auftraggeber. 
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46.3 EntgelkOrzungen aufgrund von Pfllchtvertettungen 

48.3.1 Pfl~•n und Behebungsfristen gemaß Qualitätskatalog; Frlstbeglnn 

Das monatliche Entgelt Wird rOokWlrkend gemaß den nachfolgenden BestkMtungen im Falle 

von Pflichtverletzur:igen, die im. Qualitätskatalog ·tn Anlage 7 aufgefOhrt sind, reduziert Der 

Qualitätskatarog bestimmt für die Lelstungsberelclie Beu, Betrieb und . Erhaltung 

Pflichtverfeizungen, die jewells In Umsetzung der VGU BAFO an das Eintreten bestfmrnter 

Zustände anknOpfen. GNndlage fUr die Feststelklng. Ob eine Pftlchtvertel%ung vorliegt, sind 

neben den In das Management-lnformatlonggystem eing~ellten und· einzush911anden 

Informationen auch Eigenfeststellungen des Auftraggebers sowie Feststellungen und 

MltteUungen der StraßenwrkehrsbehOrden und .sanstiger . Behörden der Freien und 
Hansestadt Hamburg oder des lande& Schleswlg-Holatlin, inabeaondere Meldungen wn 
Polizei. FflU81'M9hr und Rettungadlenaten. Beetlrmlt der Oualitltskatalog, dass bei Eintreten 

eines bestimmten Zustands sofort zu handeln iat. so hat der Auftragnehmer unverzOglich, 

also ohne schuldhaftes Zögern, zu handeln. Ist nach dem QualltAlskatalog eine Frist 

bestimmt, so beginnt die Frist mit dem frOheren Zeitpunkt von 

{a) det Kenntnisnahme durch den Auftragnehmer, 

(b) der EIMtenung der entsprechenden lnfonni.rtion in das Management-

lnformation81ystem, oder 

(c) der Mittelung an den Auftragnehmer. 

Ist weder eine Frist vorgesehen noch bestinirm, dass der Auftragnehmer unverzOglfch zu 

handeln hat so ftlllt der Betrag nach § 46..3..3 mit Verwirklichung der entspMChenden 

Pflichtverletzung ·an . 

.W.3.2 Handelt der Auftragnehmer nicht wie geschuldet unverzOglieh oder verstreicht die 

vorgesehene Frist, ~ne dass der Auftragnehmer den Zll9tand wie geschuldet beseitigt, so 

fällt ein Abzllgabetiag nach § 46.3.3 an. Unmltteliar mit erfolgl~m Veretrelchen einer Frist 

beginnt der Fiflllauf von neuem und es wir.d erneut ein Abzugsbetrag fllBg, wenn der 
Auftragnehmer den ZUstand auch danrt nicht wie geschuldet beseitigt. Soweit die VGU BAFO 

bestimmen, dass beStin'mte Zustände zunädlst provisorisch · zu beheben sind, fält ein 

Abzugsbetrag nicht an. wenn und solange die vom Auftragnehmer unternommenen 

Maßnahmen den Vorgaben derVGU BAFO ents~en. 
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Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer die Zustimmung zur Anpassung der im 

Qualitätskatalog enthaltenen Fristen ver1angen. wenn sich im Zuge der Vertragslaufzelt unter 

dem Gesichtspunkt der Praktikabilität oder der Vermeidung von VerkehrssicherheiisM, 

Gesundheits- oder Umweltgefährdungen ein entsprechendes Erfon:temis ergibt. Der 

Auftraggeber hE1t zudem daa HE•t:ht, die Zustimmung zur Anpassung des Qualitätskatalogs 

dahingehend zu verlangen, dass gleichwertige Tatbestande ergän%t oder bestehende 

Tatbestände durch andere, gleichwertige Tatbestände ersettt werden. Dieses Redrt. besteht 

insbesondere dann, wenn sictl die den Tatbe...~Anden zugrunde liegenden technischen oder 

rechtlichen Normen ändern. O&r Airrtmgnehmer darf seine Zustimmung zu einem Verlangen 

nach Satz 1 nur unter Berufung daraUf verweigern. dass ein entsprechendes Erforoernis nicht 

vorliegt; die Zustimmung zu einem Verlangen nach Satz 2 darf nur im Falle fehlender 

Glek:hwertigkei! verweigert wen:!en. In Streitfällen entecheidet der SchlichtungsausS<".huss 

nach § 57. Es wird klargestellt, dass durch die vorstehenden Regelungen keine neuen 

Leistungspflk:hten begründet, sondern nur Verletzungen von zum jeweiligen Zeitpunkt 

bestehenden Leistungspflichten san~rtlonlert weroen könnsn. 

Jede Pflictttver1etzung des Auftragnehmers, die zu 

(a) einer Störung oder einer konklllten Gefährdung der Sicherheit des Verkehrs auf der 

Vertragsstrecke, oder 

(b) einer Gesundheitsschadigung oder einer konkreten Gesundheitsgefflhrdung eines 

Verkehrst9llnehmers auf der Vertragestreck.e, oder 

(c) einer Umweltsehädigung oder konkreten Umweltgefflhrdung bezogen auf den 

Vertragsgegenstand 

führt, stellt eine qualifizierte Pflichtverletzung dar. Eine qualifizierte Pflichtverletzung führt nicht 

zu einer EntgeltkOrzung nach § 46.S.3, sondem zu einer erhöhten EntgettkOrzung. Dabei kann 

ein und dieselbe qualifizierte P1lichtverletzung nur eine Entgeltkarzung ausl~n. 2uch wenT! 

sie mehrere der vorstehend genannten Störungen, Schädigungen oder GeUihrdungen ;:ur 

Folge hat Grundlage fOr die Feststellung des Auftraggebers, ob eine qualifi?.ierte 

Pflichtverletzung vorliegt, ~;ind neben den in das Managament-lnfomlationssystem 

eirlgestellt~n und einzustellenden lnfonnationen auch E~enfeststellungen des Auftraggebers, 

der Straßenverkehrsbehörden und sonstigen Behörden der Freien und Hanestadt Hamburg 
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ood des Landes Schleswig-Holstein, insbesondere Meldungen von Pof'izei, Feuerwehr und 

Rettunasdlensten. 

46.3.6 Ausnahmen vom Entgeltabzug wegen Pfllehtverfeti:ungen 

Ein AbZugabelrag ra1 · !,'leht an, wenn der Aut\lagnehmer die Pflichtverletzung ~ zu 
vertreten . hat; der Auftragnehmer Ist hlerfllr dartegungt- lD'ld bewelspflJchUg. H'iervan 
unbe11ihrt blelben die Pflichten des Auftrag"9hrn..., gemlß den Vorgaben dia8. Vertrags 

und der Leistungsbeschreibung eingetretene vetbagswidrige zustande zu beseitigen und 

~mmte Zustandswerte fOr die VertregsslRK:ke wieder herzustellen und elfordertlche 

Verkehrssichenmgsmaßnahmen vorzunehmen.. Die Pflichten des Auftragnehmers umfassen 

es auch, Planungen unverzDgllch vorzunehmen~ Daher liegt eine Pflldrtverletzung mit der 

Folge des Anfalls von Abzugsbeträgen vor, wem der Auftragnehmer die vorgenannt$1 
Pflichten im Anschluss an das Ereignis höherer .Gewalt . oder DrlUgewalt ~ und 

hlen:lurch einen Tatbestand des Q~titsl<Stalop verwlrldlcht, ee sei denn, er hat die 

Pflichiverfetzung nicht zu vertAsten. 

Vorstehende Regelungen gelten · aßein fOr die Frage, ob ein Entgeltabzug wegen 

Pflichtverletzung vorzunehmen ist. Die Regelungen zur Rlsikovertellung hlnsichtlldl höhere 

Gewalt und Drittgei.valt betreffend die Kostentragung für Schaden am Vertragsgegenstand 

nach § 27 bletben unberührt. 

46.4 Festsetzungs~ und Abrechnungsverfahren 

Auf der Gruodlage der in das Manag~en~·lnform~em eingestellten und einZustllllenden 

Anga~n Ober dia Im Jeweiligen Kalendermonat ein;etratenen Verftlgbali(eltselnachrbkungen 

ermittelt der Auftragnehmer Jeweils binnen drei Wochen nach Ende eines jeden Kalenden1ionals 
im Rahmen einer Entgeltabrechnung den Abzugsbetrag nach § 46.2 und § 46.3 filr den 

abgelaufenen Kalendermonat. Die Darstellung des ~nehmers hat . in einer mit dem 

Auftraggeber noch festzulegenden Form zu erfolgen. Der Auftraggeber prOft die Ermittlung des 

Abzugsbetrags und nimmt, $0fern er keine Einwendungen hiergegen ha~ nach Abschluss der 
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PrQfung, die Im Regelfall binnen eln~r Woche erfolgen soll, einen entsprechenden Abzug vom 

mona1lichen Entgelt des jeweiligar1 Monats vor. 

Der Auftraggeber kann jedoch auch festgestellte Ab:tugsbeträge von späteren monatlichen 

Entgelten während der Vertragslaufzeit in Abzug bringen und entsprechende Einbehalte 

vornehmen, insbesondere wenn die Kürzung die jewelltge monatliche Vergotung übersteigt. 

Ebenso kann eine EntgeltkOrzung immer dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die 

Festsetzung eutgrund . fehlender oder noch auszuwertender Feststellungen oder Meldungen 

längere Zeit in Anspruch nimmt. 

Ist zwischen den Parteien streitig, ob oder In welcher Höhe ein Abzug vorzunehmen Ist, so 

· bleiben die entsprechenden Betrage für die Kürzung solange außer Betracht, bis hierüber Im 

Verfahren nach§ 57.7 eine Entsche'.du:ig getroffen worden isl Ergeben sich aus der Aufhebung 

der Entscheidung Na.chzahlungs- Ode!' Rückzahlungsbeträge, so sind diese ab dem Zeitpunkt 

der Zustellung der aifhebenden Entscheidung mit dem gesetzlichen Verzugszinssatz. zu 

verzinsen t:Jnd unVen:Dgllch ar. die entsprechende Partei zu zahlen oder mit EntgeltansprOohen 

des Auftragnehmers zu verrechnen. 

Abzugsreihenfolge und Begrenzungen der Abzüge nach § 46.2 und§ 46.3 

EntgeltkDrzungen nach §§ 45.2 u!'td 46.3 werden nicht von den Zahlungen nach § 45 

vorgenommen. Entgeltkürzungen erfolgen vorrangig aus dem Entgeltbestandteil der 

monatlichen VeJt!Otung nach § 46.1.2 und erfassen den Entgeltbestandteil nach § 46.1. 1 nur 

und erst im Falle von den Entgeltbestandtell nach § 46. 1.2 Obersteigenden Kürzungen. 

übersteigt eine Kllfzung nach § 46.2 und § 46.3 den Betrag der monatlichen Vergütung nach 

§ 46. 1, so werden überschießende Beträge von nachfolgenden monatlichen Vergütungen in 

Abzug gebracht. Eine Zahllast des Auftragnehmers (d.h. eine monaUiches Entgelt < EUR 

0,00) kann hierdurch nicht entstehen. 

Eine Kürzung nach § 46.3 Ist begrenzt auf einen Betrag, der unter Hinzurechnung aller bereits 

vorgenommenen Kürzungen nach !j 48.3 10 % der Summe aller monaHic:hen Entgelte nach 

§ 46.1 bis. zum Abrechnungszeitpunkt entspricht 

Verhältnis zu anderen Bestimmungen und Rechten des Auftraggebers, Anrechnung 

Die Rechte des Auftraggebers nach diesem Projektvertrag und nach gesetzlichen 

Vorschriften, Aufforderungen ·zur VartragserfOllung auszusprechen, Ersatzvomahmen 

anzudrohen oder durchzuführen, Entgeltkllrzungen und Aufrechnungen vorzunehmen oder 
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cten Projektvertrag aufgrund von Pflichtyerletzungen des Auftragnehmers bei Vorliegen der 

Voraussetzungen dee § 52.8 oder, wenn ihm die Wl!litere Vertragafo~ng unter 

BerOckslchtlgung ·der beiderseitigen Interessen unzumutbar Ist, nach § 52.10 zu kQndlgen, 

bleiben von den Regelungen der§ 48.2 und§ "46.3 unberDhrt. 

-46.6.2 EntgellkOrzungen nach § 46.3 werden auf son9tlge Entgeltkürzungen, Minderungen, 

Scf\adensersatzansprQche und Kostenerstattungsansproche des Auftraggebers angerechnet 

46. 7 Wertaicherung einzelner Bestandteile des monatfichen Entgelts sowie weiterer Betrage 

Das monatliche Entgelt unterliegt mit dem Entgelbestandlell gem!ß § 46.1.2 der Wertstchen.ing 

durch Anpassung gemlß der Entwicklung des Prelalndex. Die· Betrage In § 46.2.2, § 48.3.3, 

§ 46.3.5 . und die -. Belr'Age der Entgeltreduzierung nach § 46. 1.2 Sitze 2 und 3 untatJi,gan 

ebenfalls einer Indexierung mit dem Preisindex. 

Bis zur Vortage dee Jeweiligen Preisindex erfolgt zundchst eine Ermittlung des monatlichen 

Entgelts und der Abzugsbeträge auf Basis des bislang geltenden Preisindex. 

Sobald der Preisindex fDr das abgelaufene Kalenderjahr vorliegt, erfolgt rOckwlrkend auf den 01. 

Januar des auf d8a abgelaufene Kalendetjahr folgenden Jahres die Anpassung des 

Entgeltbe$tancltells · gemäß § 48.1.2 und der Betrage in § 46.2.2 und § 46.3.3. Eine enste 

Anpassung an den Preisindex erfolgt ror das Kalenderjahr 2018 anhand dee Prelalndex fOr da& 

Kalenderjahr 2016. Elwalge Ober- und Unterzahlungen sind mit der Abrechnung dee auf cle 
Berechnung folgenden monatlichen Entgelts all9ZUgleichen. 

Oie Berechnung deT entsprechenden Entgeffanpas&Ungen soll innerhalb von 30 Tagen nach 

Vorlage des Preisindex für das abgelaufene Kalenderjahr erfolgen. 

46.8 Nettobeträge, UmsatzsteuererhOhungen 

46.8.1 Es wird lcfargestellt, dass sofem die unter § 46.2.2 und § "'6.3.3 genannten EntgeltabzOge der 

Umutzstei.ter uftterfallen, enlch bei den genanmn BelrAgen um Netto-Betrage ~ 

48.8.2 Sollte eine ErhOhung des Umsatzsteuersatzes hlnsiclttlich der umsatzsteuerpflichtigen 

Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber erfolgen mit der Folge, 

dass der Auftragnehmer einen höher~ Umeedz&teuerbetrag ab%ufOhren hat als im 

Angebotsschreiben des erfolgreichen Bieters angegeben, so Ist der Auftraggeber verpfflohtet, 

dem Auftragnehmer denjenigen Mehrbetrag, den dieser auf Grund der lioheren Umsatzsteuer 

ab%uf0hren hat, im luge der Zahlungen des monatlichen.Entgelts zu kompensieran. 
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Das nach den vorstehenden Vorschriften ermittelte monatliche Entgelt wird nach Ablauf von 15 

Werktagen nach Verlage des Leistungs- und VerfOgbarkeitsberichts des Auftragnehmers faltig. 
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.4. Tell Sonstige ellgame1ne Ve~agsrigelunaen 

§ lfl Auefahrung gelnderter oder zusätzlicher Leistungen 

47.1 Der Auftraggeber kann von dem Auftragnehmer die AusfDhrung geänderter Leistungen oder 

zusätzlicher Leistungen verfangen, die nicht fOr di& Ausführung der vertraglichen Leistungen 

erfördeitich sind, sofern diese im sachlichen Zusammenhang mit der vertraglichtw1 Lei8tw1Q 

stehen. Der Auftraggeber eratattet dem AUftragnehmer die dadurch entstehenden Mehrkosten. 
Darüber hinaus hat der Auftragnehmer bei unvermeidbaren Terminverachiebungen dnen 
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Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach Maßgabe des § 29.3. Das Recht des 

Auftraggebers, mit solchen Leistungen Dritte zu beauftragen, bleibt unber!lhrt. 

Der Auftragnehmer erstellt und ilbersendet an den Auftraggeber ein Angebot Ober die 

Mehrkosten · einschließlich eines schriftlichen Berichts über alle Auswirkungen, die die 

Änderungswünsche des Auftraggebers auf den weiteren Bauablauf haben. Der Bericht hat 

inSbesondere eine detaßllerte Kalkulation aller dadurch entstehenden und vom Auftragnehmer 

erwarteten unvorhersehbaren notwendigen und angemessenen Mehrkosten und unvermeidbarer 

Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht muss Baurr.ehrkosten sowie Mehrkosten infolge 

eines geänderten Bauablaufs getrenr;t ausweisen. 

47.3 Der Auftraggeber entscheidet nach Prtlfung des Angebots, ob er den Auftragnehmer mit der 

Durchfühnma der gewünschten Leistungen beauftragt. 

§ 48 Abwicklung von unvorhersehbaren Mc;hrkosten 

48.1 Für die Abwicklung von Mehrkosten gelten abschließend die folgenden VorscMlten. 

48.2 Mehrkosten werden nur erstattet, soweit hierfür nach den Regelungen dieses Vertrages eine 

gesonderte Vergütung durch den Auftraggeber vereinbart ist. Die Erstattung darOber hinaus 

gehender Kosten oder sonstiger Vermögensnachteile aufgrund gesetzlicher Vorschriften iSt 

ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 

48.3 Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber ein Angebot für die zu erbringenden Leistungen 

einschliet\lich aller damit Vttrbundener1 Kosten nach Maßgabe des in den jewalligen Regelungen 

dieses Vertrages geforderten Berichts vor. Der Auftraggeber prOft dieses Angebot · anhand einer 

von ihm erstellten Verglelchsberectmung unter Zugrundelegung der geltenden marktüblichen 

Preise. 

48.4 Falls aufgrund von divergierenden Einschätzungen der Kosten für die zu erbringenden 

Leistungen keine Einigung eraleR werden kann, sind die vergütungsfAhigen Kosten durch einen 

gemeinsam festrulegenden Sachverständigen zu ermitteln. Können sich der Auftraggeber und 

der Auftragnehmer nicht auf einen Sachverständigen einigen, wird dieser vom Präses der 

Handelskammer Hamburg bestimmt. Die Entscheidung des Saohverstandigen ist bindend, bis sie 

in einem ordentlichen Verfahren aufgehoben wird, ein Schliclitungsverfah~ betreffend die 

Kostenermittlung des Sectwerstandigen findet nk:ht statt. Die Kosten des SaGhverständigen 

tragen die Parteien je zur Hälfte. 
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48.5 Kommt es all8 anderan Gronclen nicht zur Einigung, insbesondere bei Streitigkeiten Ober die 

Frage, ob es 8k:h llTI unvorhersehbare Mehrkosten handelt, ist das SchJlchtungaverfahren 

gemlß § 57 durchzufQhren. Der Auftragnehmer Ist nicht berechtigt, bis zur KlaNng eines Shits 

wegen unvomensehbarer Mehrkosten seine Leistung zu verwetgem. 

48.6 Der Auftraggeber ist verpHichtet, die vergOtungsfahigen Mehrkosten nach Vorlage aller 

erforderiichen Nachweise durch den Auftragnehmer Innerhalb von zwei Monaten zu entrichten, 

wobei die FAlllgkeit nicht vor dem tal$ächlichen AnfaD der Mehrkosten eintritt.. Ab dem 

Falllgkeltszeltpunkt konnen bei Verzug Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten Cl:ler dem 

jeweiligen Basiszinssatz berechnet werden. 

§ 49 Ersetzvomahme 

49.1 Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrocldleh etwas andenas geregelt Ist, gelten fnr etwaige FAUe 

der Schlecht- oder Nichterfüllung von Leislungspfllchten das Auftragnehmers die nachfolganden 

Regelungen. 

49.2 Kommt der Auftragnehmer seinen aus diesem Vertrag erwachsenden Pflichten nicht oder nur 

mang~haft: nach, kann der Auftraggeber den Auftragnehmer unter Setzung einer angemessenen 

Frist schriftlich auffordern, seine Verpfllohtungen zu etftiDen und etwaige Mangel zu beheben. 

49.3 Werden die ·beanstandeten Mlngal durch den Auftragnehmer nicht, nicht rechtzeitig, nicht 

vollständig oder nicht ausreichend innerhalb der vom Auftraggeber gese1zten Frist behoben oder 

.steht nachweisbar ~t, d&ss sie nicht fristgemäß behoben sein ·werden, well der Auftragnehmer 

nicht rechtzeitig die erforderlichen Handlungen vornimmt , so ist der Auftraggeber berechtigt, d~ 

notwendigen Maßnahmen auf Kosten des Auftragnehmers selbst auszuführen oder auf Kosten 

des Auftragnel'lmets durch Dritte ausfahren zu lassen. 

49.4 Der Anspruch des Auftraggebers · setzt nicht voraus, dass der Auftragnehmer mit der 

Mängelbeseitigung Im Verzug ist; der bloße Ablauf der Frtet genOgt. Die Friitle1zung mUA auch 

nicht mit der Androhung der Ablehnung der Mlngelbeseitlgung mr den Fall des mdglasen 

Ablaufs verbunden sein. 

49.6 Bel Gefahr im Verzug ist der Auftraggeber abweichend von § 49.2 auoh ohne vorherige 

Aufforderung unmittelbar zur Ersatzvomalime berechfigt, um die drohende Gefahr Z1J beseitigen. 

· Die Ersatzvornahme Ist auf Notmaßnahmen zu beschränken. Der Auftragnehmer ist unverzQgfJCh 

zu informieren. Ihm obfiegen die weiteren Maßnahmen. 
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49.6 Der Mängelbeseitigungsansprueh des Auftraggebers besteht auch naCh dem erfolglosen Ablauf 

der gesetzten Frist fort. der Auftragnehmer ist jedoch ~r Mängelbeseitigung nicht mehr 

berechtigt, aber auf Aufforderung vel'Pffichtet. 

49. 7 Die Kosten der Ersatzvornahme hat der Auftragnehmer zu tragen. 

§ 50 Mlnderkosten, Oberzahlung 

50.1 Soweit Leistungsänderungen auf Verlangen oder mit Zustimmung des Auftraggebers im Hinblick 

auf Bauleistungen gemäß den VGU BAFO zu ersparten Aufwendungen des Auftragnehmers 

führen, sind diese dem Auftraggeber zu enstatten. Gleiches gilt fOr den Faß, dass sich technische 

oder rechtliche Normen nach der letzten Aktualislerung des Angebots des erfolgrek:Mn Bieters 

ändern, der Auftraggeber ihrer Anwendung zugestimmt hat uod dies zu ersparten Aufwendungen 

des Auftragnehmers führt. Hierzu teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Höhe der zu 

·erwartenden ersparten Aufwendungen unvmUglich mit. Die Erstattung ist zum Zeit;:'>unkt der 

Ernpamis der Aufwendungen vorwr.ehmen und kann vom Auftraggeber mit dem monatlichen 

Entgelt verrechnet werden. 

50.2 Sollte hinsichtllch der umsatzsteUEl!l)fiit:;htlgen Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers 

an den Auftraggeber Infolge einer Gesetzesänderung ein niedrigerer Umsatzsteuersatz ·als der 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Umsatzsteuersatz gelten, ·so isi der 

Auftragnehmer dem Auftraggeber mr Erstattung derjenigen Beträga verpflichtet, dle der 

Auftragnehmer arJf Grund der niec!rigeren Umsatzsteuer weniger abzufOhren hat. Der 

Auftragnehmer hat dem Auffraggeber den Umfang der Verringerung der Abführung nachpr()fbar 

dal'%Ulegen. Der Auftraggeber kann die zu l!lrstattenden Beträge mit Zah!ungen gemäß § 45 und 

§ 46 verrechnen. 

50.3 Falls aufgrund von divergierenden Einschätzungen hinsichtlich der Höhe der Erstattung nach 

§ 50.1 oder § 50.2 keine Einigung er;:blt werden kenn, ist die Höhe der Ers\atl\lng durch einen 

gemeinsam festzulegenden Sachverständigen zu ermitteln. Die Ennittfung dss Sachverständigen 

ist fiir die Parteien bindend, bis sie in elnem ordentlichen Verfahren aufgehoben wird, ein 

Schlichtungsverfahren findet betreffend die Ermittlung des Sachverständigen nicht statt. Können 

sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer nicht auf einen Sachverständigen einigen, wird 

dieser vom Präses der Handelskammer Hamburg bestimmt. Die Kosten dM Sachverstöndlgen 

tragen die Parteien je :zur Hälfte. 
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50.4 Kommt es aus a~n Gründen nicht zur E'migung, insbesondere bei Streitigkeitert über. die 

Frage, ob es sich um ersparte Auf.vendungen handelt, ist das Schliehtungaverfahren gemaß § 57. 
durchzufahren. · 

50.5 Bel. RDckfOrdertingen de8 Auftraggebers aus Obemlhfungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der 

Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Berejcflermg (§ 818 Abs. 3 -BGB) berufen. 

§ 51 KOndfgungsrechle 

Dieser Projektvertrag kann nur nach den hierin a..irllddleh geregelten KOndlgun9srec1lten 

gekOndlgt . werden. Insbesondere alnd alle aoß!lllgen ges~lchen KOndlgungllechte 

ausgeschlossen, eoweft dln gesetzlich zulAsalg Ist. 

§ 52 Kündigung durch den Auftraggeber 

52,1 Planungsleistungen 

Kommt der Auftragnehmer bereits vor Beginn der ~ualt>eiten an der -Vertragsstrecke dan ihm 

gem!B § 13 obliegenden Verpflichtungen zur Erbrlngung VQn Planungsleistungen nicht cder 

nicht In ausreichendem Maße nach; &0 dau der Auftraggebergemaß § 49.3 zur Ersatzvornahme 

berechtigt wtre. steht dem Auftraggeber nach seiner Wahl i!iueh de& Recht zu, anstelle der 

Durchführung der Ematzvcmahme diesen Vel'tfag ohne Schlichtungsverfahren und ohne 

Eintrlttarecht der .fremckapitalgeber fristlos zu kündigen. Das KOndlgungsrecht besteht nicht, 

wenn die Pflichtverletzung nicht wesentlich Ist Daa Kündigungsrecht erlischt mit Beginn der 

Ba!Jarbeiten. .Dabei Ist von einem ·erfolgten Beginn der Bauerbelten auszugehen. \venn 

nachgewiesen wurde, dass Bauleistungen mrkonstruktl\IEI Bauwert<e.begonnen wurden. 

52.2 Baugrundrisiko · 

Im Fall· der § 30.8 und § 30.7 kann der Auftraggeber anstelle alner Enstatb.llQ der 

unvorh~rsehbSllll'l Mehrkosten die Kündigung <fieses Projeldvertra9es el1daren, faßs die 

Gesamtsumme der nach diesen Regelungen erstatteten und zu erstattenden unvorheraehbaren 

Mehrkosten einen Betrag von EUR 15.000.000,00 ~ Wort~n fOnftehn Millionen Euro) 

Obersd'lreitet. 
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52.3 Gesellschafterstruktur 

52.4 

Jeder nicht nur unwesenttiche Verstoß gegen die In § 60 vereinbarten Verpflichtungen berechtigt 

den Auftraggeber zur Kündigung dieses Projektvertrages. 

Finanzierungsverpflichtung 

Jeder Verstoß gegen die in § 44 vereinbarte Finan%lerungsvetpfliehtung, der dazu führt. dass die 

Fähigkeit des Auftragnehmers. den Projektvertrag zu erfOHen, gefährdet Jst, berec."ttigt den 

Auftraggeber zur Künefrgung dieses Prtjektvertrages. Hierzu ~hlt auch, soweit die Einbindung 

von Fremdkapital vorgesehen iSI, d~s Nichterreichen des financial Close binnen der in § 44.1 

genannten Frist Eine KOndlgung nach § 52.4 ist während einer etwaigen Fristverlängerung 

gemäß § 44.2.1 und §. 44.2.2 nicht zulässig. Für den Fall des Nichterreichens des Financiaf 

Close innerhalb der gesehuldeten Frist findet § 54.2 keine Anwendung, ein 

Schflchtungsverfahren nach § 57 findet nicht statt. 

52.5 Insolvenz 

Der Auftraggeber kann diesen Projektvertrag knndigen, wenn 

(a) der Auftragnehmer seine Zahlungen el!'stellt. 

(b) das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzJiches Verfahren gegen den 

Auftragnehmer beantragt oder eröffnet wird und stcfl . der Auftragnehmer zu diesem 

Zeitpunkt bereits in v .erzug befindet. Im Fall eines Antrags des Auftraggebers oder 

eines · Dritten er1ischt das Kündigungsrecht fOr den konkreten Faß, wenn der 

Auftragnehmer binnen einer Frist von drei Wochen nach schriftlicher Mitteilung der 

KOndigungsa\'.lslcht durch Vorlage eines Gutachtens eines Wlrtschaftsprcrfers 

nactr.veist, dass die Fähigkeit des Auftragnehmers, seine Pßichten unter dem 

Projektvertrag zu erfüllen, nicht konkret gefährdet ist, oder 

(c) die Eröffnung eines lnsolven2Verfahrens oder eines vergleichbaren gesetzlichen 

Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird. 

§ 54.2 findet keine Anwendung, ein Schlichtungsverfahren nach § 57 findet nicht statt. 

52.6 Wettbewerbswidrige Abreden 

Der Aufti'aggeber k'.inn diesen Proiektvertreg kündigen, wenn der Auft'IS.gnehmer oder der 

erfolgreiche Bieter aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die eine unzulässige 
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Wettbewerbsbesch$1kung darstellt. § 54.2 findet keine Anwendung, ein Schfichtungswrfahren 

nach § 57 findet In diesem Fall nicht statt 

52.7 Veralcherungen 

Der Auftraggeber ist zur KOndigung dieses Projeklvertrages berechtigt. wenn der Auftragnehmer 

gegen die -ihm gemäß §56.1 bis §56.3 obliegenden Verpflichtungen verstößt. 

52..8 Mehrfach& Ersatzvcmahme, Aufforderung zur Verlrag$erfilllung 

52.8.1 Der Auftraggeber_ ist berechtigt, den Projektvertrag zu kündigen, wenn er mindestens fDnf Mal 

eine Ersatzvornahme gemäß § 49.3 dieses . Vetttages innemal> von zwei Verbagsjahl8n 

durchgeführt hal Dabei werden Ersatzvomah11l9!' aufgn.rnd von Nicht- oder Schlechterfllllung 

wn Pflichten dea Auftraanehmets, die nicht weaentllch sind, nicht angerechnet. In Jedem Fall 

kann der Auftfaggeber den Vertrag kllndlgen.. wenn er mindestens zehn Mal eine 

Ersatzvornahme gemäß § 49.3 dieses Vertrages Innerhalb von zwei Vertragsjahren 

durchgefQhrt hat. Vor" einer KUndlgung wegen mehrfacher Etsatzvomahme i&t der 

Auftraggeber verpMchtet, den Auftragnehmer schriftlich atmonahnen und ausdrllcldlch darauf 

hinzuweisen, dass er im Fal einer weiteren Eraatzvomahme berechtigt ist, diesen Vertrag zu 

kündigen. 

52.8.2 Der Auftraggeber l&t berechtigt, den ProfeklVe~ zu kondlgen,_ wenn er den Auftragnehmer 

mlndestena d„I Mal iftnerhalb von einem Vertragaiehr zur ordentlichen V81trag8erroßung 

nach § 49.2 aufgefordert hat. Dabei werden solche Airflbrderungen nicht milgeraehnet, bei 

denen der Auftragnehmer unverzüglich nach Ethalt der Aufforderung den vertl'ägswidrigen 

Umstand beseitigt hat 

52.9 Ordenttiche KDndigung 

Der Auftraggeber ist beredltlgt, diesEln Vertrag mit einer Frist von mindestens ZWOlf Monaten 

zum Ende eines Vel'tragsjahre& ohne Angabe.von Granden zu kOndlgen. §. 54.2 findet keine 

Anwendung. 

52.10 KOndlgung aus wichtlgem Grund 

Des Weiteren kann eine Kündigung dieses Vertrages durch den Auffraggeber nur aus wid\tlgem 

Grund erfolgen. Die KOndigung muss unverzOglich, epateatens innerhalb von einem Monat nach 

Kenntnis von dem wiclltigen Grund, unter Angabe des KOndlgungsgnmdes erklärt. werden. 
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§53 KOndlgung duroh den Auftragnehme:" 

53.1 

53.2 

Ver.tögerungen 

Der Auffragnehmer ist zur Kündigung ~ieses Vertrages berechtigt, wenn sich die Bauarbeiten 

nach § 28 bis § 31 dieses Vertrag~s um mehr als sieben Monate verzögern, soweit 

ausschßeßllch oder überwiegend der Auftraggeber diese Verzögerungen zu vertretan hat, und 

wenn nlcht erstattungsfählge unvomersellbare Mehrkosten infolge der vorgenannten 

• Verzögerungen dazu führen, dass wegen der Verzögerung eine wirtschaftlich vertretbare 

Realisierung des Vertragsgegenstandes trotz einer Anpassung des Temiinplans Bau nicht mehr 

möglich ist. 

Hat keine der beiden Vertragsparteien diese Verzögerung zu vertreten, besteht das 

Kündigungsrecht erst bei Verzögerungen von mshr als neun Monaten, und wenn nicht 

erstattungsfähige unvorhersehbare Mehrkosten infolge der . vorgenannten Verzögerungen dazu 

fütiren, dass wegen der Verzögerung eine wirtschaftlich vertretbare Realisierung des 

Vertragsgegenstandes trotz Anpassun~ des Terminplans Bau nicht mehr möglich ist. 

HOhere Gewalt und Drittgewalt 

Der Auftragnehmer ist zur Kündigung dieses Vertr.8ge$ berechtigt, wenn die Wiederaufbaukosten 

in Fällen des § 27 .3 nach Schätzung des von den Vertragsparteien oder vom Präses der 

Handelskammer Hamburg benannten öffentlidi bestellten und vereidigten BausachverstAndlgen 

den dort genannten Höchstbetrag übersteigen und dem AUftragnehmer Infolge der Unterlassung 

der Wiederherstellung eine F<lftsetzu;ig des Vertrages wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Kündigung durch den Auftragnehmer dadun::h abzuwenden, 

dass er sich verpflichtet, die den Höchs~betrag Obersteigenden Kosten zu vergüten. 

53;3 Verzug mit Zahlung der Vergütl.lll'lg 

Der Auftragnehmer ist zur Kflndlgung berechtigt. wenn der Auftraggeber · mit der Zahlung \!On 

mindestens drei monatlichen Zahlungen des monatlicl1en Entgelts für die gesamte 

Vertragsstrecke Im Verzug ist Das gleiche gilt, wenn der Auftraggeber mit Teilzahlungen des 

monatlichen Entgelts in entt>prechender HOhe oder für mindestens drei Monate mit einer 

Abschlagszahlung in Verzug ist. 
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Des Weiteren kann eine KCndlgung dieses Vertragea durch den Auftragnehmer · nur &US 

~ichtigem Grund erfolgen. Die. KDndlgulig muse unverzOglich, epat.ettens lnnertlalb von einem 

Monat .nach Kenntnis von dem WlchHgen Grund erklart werden. 

Eine Kündigung aus wichtigem Grund dl.ll'ch den Auftragnehmer Ist nur :.:ulässlg, wenn Ihm aus 

einem wichtigen Grund, den er nicht zu vertreten hat, die Fortsetzung dieses Vertrages nicht 

mehr zumulbar ist. 

§ 54 Allgemeine Resielungen zur KQndlgung des Vartragea 

Soweit voretehend rdcht ~s enderaa vereinbart Ist, gelten fDr die KOndigung die folg9nden 

Regelungen: 

54.1 Eine Kündigung hat unter Angabe des KOndigungsgrund8s schriftlich zu erfolgen. 

54.2 Vor Ausübung eines KOhdigungsrechts Ist die beabsichtigte KOndigung schriftlich anzudrohen 

und eine angemessene Frist zur Beseitigung des die Kondigung rechtfertigenden Grundes zu 

setzen. Kommt nacf'I der Art der Pflichtverletzung eine Frlet9etzung nicht In Betracht. eo tritt an 

deren Stelle eine Abmahnung. Im Falle. einer KOndigung aus wichtigem Gnind bedarf es einer 

Androhung und Fristsetzung nach Setz 1 oder einer Abmahnung . nach Satz 2 nur dann, wenn 
eine ~r Parteien den wichtigen Grund zu vertreten hat. Oie Fristsetzung oder Abmahnung ist 

auch In diesen Fällen entbehrlich, wenn die andere Partei die Leistung ernsthaft und endgOltlg 

veJWelgert oder besondere Umstande. vorliegen, die unter Abwägung · der beiderseitigen 

Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen. 

54.3 Ist nach § 54.2 die · Kündigung anzudrohen, ist nach fruchtlosem Ablauf der nach § 54.2 

gesetzten Frist zunachst das Schllchtungsverfahren gemäß § ST durchzufQhren. Im Falle einer 
Abmahnung ist bei einem . erneuten Zuwidertlandeln ebenfalls zunachet das 

Schlichtungaverfahn111 gemaß § 57 durt:hzutahnln. 

54.4 Ist nach vorstehenden Regelungen mangels ErfOrdemis der Androhung oder Abmahnung oder 

aufgrund ausdrücklicher Regelung In diesem Vertrag ein Schlichtungsverfahren gemGß § ö7 

nicht durchzufahren, Ist öte KOndigung erst nach Ablauf einer Konsultalionsphase von drei 

Wochen zulasslg. o;e Konsultationsphase beginnt in diesen Fällen mit der schriftlichen Mitteilung 

der Absicht der jeweiligen Partei, den Projektvertrag aus einem wichtigen Grund zu kOndlgen. In 

der Konsultationsphase haben •lctr beide Parteien unter. Einschattuig des 
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Schlichtungsausschusses um MOglict.keiten einer Fortsetzung des Vertrages zu bemOhen. In 

den Fallen der§§ 52.4 letZter Satz. 52.6 und 52.9 findet keine Konsultationsphase statt. 

Nach erfolgloser DurchfOhrung des Scldichtungsverfahl'el'IS gemäß § 57 oder nach der 

erfolgtosen Konsultation geinäß § 64.4 hmn die Kündigung nur innerhalb von drei Monaten unter 

Angabe des KUndigungsgrundes erklärt werden, wenn keine Vertragsübernahme gemäß dem 

nach § 59 abz!J$Chließenden Direktvertrag erfolgt. 

54.6 Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Vertragsverhältnis unmittelbar. Der Auftraggeber 

kann aber verlangen, dass der Auftragnehmer die Betriebspflicht gegen angemessene 

Vergütung bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten erfQllt. Die Beendigung des 

Vertragsverhältnisses bezieht sich nicht auf solche vertraglicflen Verpflichtungen. die nach der 

Natur der Sache auch Ober eine vcr:zuiti~1e Beendigung des Vertrags hinaus Anwendung finden. 

54.7 In den im gemäß § 59 abzuschließenden Direktvertrag geregelten Fällen einer 

Vertragsübernahme Ist vor Ausübung eines Kündigungsrechts das dort geregelte Verfahren 

einzuhalten. Das Vertragsübernahmeverfahren hemmt die in § 542 genannte Frist 

54.8 Endet cfieser Vertrag durch KOndigung, so is1 der Auftragnehmer verpflichtet, sämtliche zum 

Zeitpunkt der Kündigung bestehenden Redlte in Bezug auf den Vertragsgegenstand auf den 

Auftrags@er zu Ubertragen oder diesem einzuräumen. 

54.9 Der Auftraggeber ist weiterhin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, in alle oder einzelne Verträge 

des AUfti:aghehmers ml Driften, die dieser Im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und 

dem Betrieb des Vertragsgegenstandes abgeschlossen hat, einzutreten. Der Auftragnehmer hat 

in allen Verträgen mit Dritten eine entsprechende Regelung vorzusehen, wonach der 

Auftraggeber ausschließlich durch Obersendung einer einseltlgen formlosen Erklärung an den 

Dritten und den Auftragnehmer den Eintritt in den Vertrag erklären kann. Der Eintritt in de."\ 

Vertrag muss binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang der KQndigungsel1darung erklärt 

werden. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Verträge mit Dritten jeweils unverzoglieh 

nach Abschluss in Kopie vorzulegen. Weiterhin enthält der Direktvertrag nach Anlage 4 ein 

Eintrittsrecht des Auftraggebers in die Finanzierungsverträge. 

54.10 Der Auftragnehmer ist außerdem Im Falle einer KOndigung verpflichtet, an den Auftraggeber 

samtrrche Unterlagen Im ZusammenMng mit dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des 

Vertragsgegenstandes, insbesondere elle in seinem Besitz befindlichen Genehmigungen und 

Gestattungen sowie Planungen. Planungsunterlagen und sonstige Sludien _und Untersuchungen, 

auch in elektronischer Form, auf erste.s Anfordern zu Obergeben. Dem Auftragnehmer stehen 

keine Einreden oder Zurückbehaltungsrechte zu. 
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55.1 lm Falle der KOndlgung findet eine Kostenerstatbmg nur In dem Vertraglich geregelten Umfang 

statt. 

55.1.1 Kündigung aufgrund eines von keiner Partei zu vertretenden Kündigungsgrundes 

Im Fale einer Kündigung gemäß § 52.2 (Baugrundrisiko), § 53.1 (2. Abs.) (Ve~ftgerungen), 

§ 53.2 (Höhen: Gewalt, Drittgewalt}, § 56.5 . (\Jnvet'.'Sk:herbarkeit) sowis im Falle einer 

KOn~lgung aus wichtigem Grund, den keine der Parteien zu vertreten hat, hat der 

Auftraggeber. dem Auftragnehmer gegen Obergabe des Vertragsgegenstandes folgende 

Betrlge Zll zahlen: 

(a) daa zum KOndlg4ngaatichtag auBShthende Fremdkapital sowie die teit dem. letzt4n 

regulämn . Zinszahlungstermin bis. zum Kllndigunggstichtag aufgelaufenen, aber noch 

nicht gezahlten Zinsen (mit Ausnahme e>ientueßer Veraugszinsen, es sei denn, diese 

sind aussctrrießlich auf das zur Kündig~ berechtigende Ereignis zurilckzuf'Ohren). Der 

nach dieeem § 55.1.1 (a) zu zahlende Betrag Ist begrenzt auf den Betrag des nach dem 

Finanzmodell .w diesem Zeitpunkt planmaßiO ausstehenden Fremdkapllels, zuzOglich 

des ausstehenden Fremdkapitals, das mr eine WJederherstellung nach § 27 .1 oder 

nach § 27 .2 aufgenommen wurde (aber nur soweit dle&bezDgllch ein Ersatzanspruch 

gegea eine Vf3t9icherung besteht), zuzllglich der nach Satz 1 zu emattenden Zinsen. 
Bel Verwendll"lg revoMarender KredHlinlen ror die ZWischen1lnanzierung wn 

Abschlagszahlungen umfasst das planmaßig ausstehende Fremdkapital alle innerhalb 

des VerfQgbarkeitszeitraums der jeweiligen Kreditfinie tatsächlich ausstehenden 

TUgungsbelräge zum KDndigungsstidltag, die. nicht auf die Verwirklichung eines dem 

Auftra~er zugewiesenen Risikos zUTtlckzufiltiren sind. Der Betrag des planmaßig 

ausstellenden Fremdkapitals erhöht sich um den Betrag von lilgungsleistungen des 

Fremdkapitalanteils der langfristigen Finanzierung, . die aufgrund einer nicht vom 

Auftragnehmer zu vertretenden Verzeg9'Ung dea Zahlungsbeginns des Entgelta nach 

§ "6.1.1 · &1sstehend sind. Zll'n ausatehenden Fi'emdkepltal Zlhlt auch der durch 

Abzlnsung mlt dem Flnanzlerungazlnssatz. ("inkl. Margent>eatandteile) ermittelte Barwert 

der · zum Zeitpunkt der Kondtgung noch nicht getilgten Forderungen und 

Tellforden1ngen, die der Auftragnehmer Im Rahmen einer Forfaitierung an den 

Forderungskauferverkauft und abgetreten hat 

Zusätzlich werden solche Beträge erstattet, die zum Kündigungsstichtag unter einem 

Instrument zur Verbesserung der Krec!ltWOrdlgkeit ausstehen, soweit diese Betrage zu 
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einer Reduzierung des ausnbhenden Fremdkapttals unter das nach dem vorstehenden 

2. Satz dieses § 55.1.1 {a} zu diesem Zeitpunkt planmäßig ausstehende Fremdkapital 

gefOhrt haben. 

Der dem Auftragnehmer zu zehlende Betrag Ist maximal begrenzt auf den Betrag, der 

bei einer Fortsetzung des Vertrags bis zum Ende des Vertragszeitraums als 

Fremdkapital an die Fremdkapitalgeber des AUf!ragnehmers und die Steller des 

Instruments zur Verbesserung der KreditwOrdigkeit zurOckfließen würde. Dieser 

Höchstbetrag Ist Im Wege einer Prognose unter Berflcksichtigung der bisherigen 

Entwicklung und des Finanzmodells zu ermitteln. Dabei haben die Auswirkungen des 

zur KOndigung berechtigenden Ereignisses außer Betracht :zu bleiben. 

(b) das bis zum Termin nach 5 29.2.2 in die C--esellschaft eingezahlte Eigenkapital, soweit 

es nicht an die Gesellschafter des Auftragnehmers zurQckgeflos&en ist, z. B. im Wege 

der Tilgung von Gesellschafterdarlehen, .Auflösung von Kapitalrilddagen oder 

Herabsetzung des Stammkapitals. Der dem Auftrag11ehmer zu zahlende Betrag ist 

maximal begrenzt auf den Betrag, der bei einer Fortsetzung des Vertrags bis zum Ende 

des Vertragszeitraums als :lgenkapltal an die Gesellschafter·. des Auftragnehmers 

zurOckf!ießen w!lrde. Für die Erm!Wung dieses Höchstbetrags wird zunächst das 

Fmanzmodell aktualisiert. Im Rahmen der Aktuatislerung werden die bisherige 

· Entwicklung bis zum KOndigungsstlchtag und das Ergebnis einer 

Prognoseentscheidung hinsichtUch der erwartetel'I Kosten (einschließlich der unter den 

Fremdkapitalverträgen künftig zu leistenden Zahlungen) und der eiwarteten Einnahmen 

für die Restlaufzeit des Projekts im Finanzmodell barOcltsichügt, die Auswirkungen des 

zur Kllndlgung berecht.lgenden Ereignisses bleiben außer Betracht Diese 

Prognoseentscheidung Ist vom Auftragnehmer unter Beifügung ent..spreehender Be!ege 

vorzulegen und kann vom Auftraggeber unter anderem durch die Einsichtnahme in die 

Bücher und Unterlagen des Auftragnehmers Oberprüft werdeii. Der Höchstbetrag der 

nach Satz 1 zu leistenden Zahlungen ergibt sich sodann aus der Summe der auf Basis 

d~ aktualisierten Finanzmodr•lls fOr die Bedienung 

(i) des Eigenkapitals, 

(ii} von Ober das nach § 55.1.1{a) zu erstattende Fremdkapital hinausgehende 

Fremdkapital, sowie 

{iii) der unter einem Instrument zur Verbesserung der KreditwOrdigkeit 

ausstehenden Betrage, soweit diese nicht nach§ 55.1.1(a) erstattet WGrden, 
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(c) die angemessenen und notwendigen An8prQche der anderen Vertragspartner d• 

Auftragnehmeis aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Verträge (es sei denn, der 
Auftraggeber tritt ·In diese Vertrage ein), m1t · Ausnahme einer Projekta'llelhe 

elnschließlic::h Vorfälligkeitsentschädigungen unter den Fremdkapttalverlrigen und 

Kosten aus der vo~eitigen Beendigung von Zi_nssicherungsgeschaften; 

abzDgßch 

(d) qes Verkehrswertes des SaehM und Barvermögens deS AUftragnehmers; hiervon 

· auagenoinmen sind Reaervekonten, die ausechlleßllch . der. BeslchlNllQ einer 
VerttagaerfO!lunGsbQrg8chaft Emaltung . dienen, · aolaige und soweit eine aofche 

aorgschaft auuteM; 

(e) der Anspl'Qc:he des Auftragnehmers gegen seirie an~ren _ Vertragspartner, unter 

anderem· aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Verträge, einschReßllch 

ZahlungsansprOche aus der Beendigung YOn Verträgen mit den Fremdkapitalgebern 

und Gewinnen aus der vo12eltlgen Beemßgung von Zlnssicheru~ 
{breakage galns); nicht abgezogen werden Anspl'Uehe aus einem Instrument zur 

. Vetbesasung der KredltwOrdlgkelt, und 

(f) der Zahlungsensprtk:he des Auftragnehmers aegen Versicherungen; 

(g) - soweit nk;ht bereits im Rahmen der Berechnung des Höchstbetrags na.ch-§55.1.1(a) 

berüd<sichtigt sowie unter Außerachtlassung der Auswlrt:ungen des zur KQndigung 

fahrenden EreignisSM - des Aufwand& des Auftraggebers, der erfordertich ist. um den 

Vertragsgegenstand in einen vertragsgerecht.en zustand zu versetzen. Bestehende 

Sicherheiten wei'den angerechnet; soweit Versicherungsansprüche zur 

Wiederherstellung des vertrag$gemAßen Zustands verwendet werden, erfolgt .der 

entsprechende Abzug nur einmal. 

55.1.2 Von dem ~Uflnlgnehmer iu ~tender l<Ondlgungsgrund 

(a) Im Fale der Kündigung nach . den . §§ 52.1 (Planungsleistungen), 

52.3 (Gesellschafterstruktur), 52.4 (Finanzierungsverpflichtung), 52.5 (lnsahrenz), 

.52.6 (Wettbewerbswidrtge Abreden), 52.7 (Vemicherungen), 52.6 (Mehrfache 

Ersmvomahm~, Aufforderung zur VertragserfOllung), oder aus einem wichtigen Grund 

nach § 52.10, den der Auftragnehmer zu vertreten hat. steht dem Auftragnehmer gegen 
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den Auftraggeber ein Anspruch aUf Emtattung ln Höhe von 80 % des zum 

Kündi9ungastichtag ausstehenden Fremdkapitels zu. zum Fremdkapital zählt auch der 

durch Abzinsung mit dem Finanzlerungszinssab: (inkl. Margenbestandtaile) ermittelte 

Batwert der zum Zeitpunlct: der Kündigung noch nicht getilgten Forderungen oder 

Teilforderungen, die der Auftragnehmer Im Rahmen einer Forfaitierung an den 

Forderun99käufer verkauft ul\d . abgetreten hat. Der nach den vorstehenden Sätzen 

dieses § 55.1.2(a} zu zahlende Betrag ist begrenzt auf 80% des Betrags des nach dem 

Finanzmodell zu diesem Zeitpunkt planmäßig ·ausstehenden Fremdkapitals. Bei 

Verwendung revolvierender Kredltßnlen fOr die Zwischenfinanzierung von 

Abschlagszahlungen u~ das planmäßig ausstehende Fremdkaplt.al ane innerhalb 

des VerfUgbark.eitSzeitraums der jeweiligen Kreditlinie tatsächlicti ausstehenden 

Tilgungsbeträge zum KOndigungsstichtag, die nicht auf die Verwirklichung eines dem 

Auftragnehmer ;rugewiesenen Risikos zurlic:kzl;!fOhren ist. 

Zusätzt'«:h werden 80 % der Beträge erstattet, die zum Kür.digungsstichtag unter einem 

Instrument zur Verbesserung der KreditwOrdigkeit ausstehen, soweit diese Beträge zu 

einer Reduzierung des ausster..enden Fremdkapitals unter das nach dem vorstehenden 

Satz zu diesem Zeitpunkt planmäßig ausstehende Fremdkapital gefOhrt haben. 

(b) Ist der zum KOndlgungssticht.ag ermittelte ErtragslHEll't des Projekts fOr des Restlaufzeit 

{unter . Nichtber:Dcf-t,!ichtigung der vorzeitigen Beendigung des · Projektvertrages) 

niedriger als 80 % des ausstehenden Fremdkapital$ %0%0glich der erstattungsfähigen 

Beträge aus einem Instrument zur Verbesserung der Krecfftw(lrdigkelt (jeweils Wie in 

§ 55.1.2(a) konkretisiert), ist der Anspruch des Auftragnehmers auf den Ertragswert des 

Projekts fDr die Restlaufzeit des Projektvertrags begrenzt. 

(c) Der Er.ragswert deti Projekts Ist zum KDndigungsstichtag zu emiitteln. Hierzu wird 

zunächst das Finanzmodell aktuaHsiert. !m Rahmen der Aktualisierung werden die 

bisherige Entwk:klurig bis zum Kündigungsstichtag und das Ergebnis einer 

Prognoseentscheidung l'linslehtlich der erwarteten Kosten (einschließlich der unter den 

Fremdkapitalverträgen kOnftlg zu leistenden Zinszahlungen und sonstiger Vergctungen 

fOr die Fremdkapitalgeber. aber ausschließlich der unter den Fremdkapitalverträgen 

kQnftig zu leistenden 1ilgungszahlungen, SOWie einschließlich der Vergütungen an die 

Steller des Instruments zur V€!rbessen.mg der KreditwOrdlgkeit) und der erwarteten 

Einnahmen für die Restlauf2elt des P~ekts im FinanzmOde!i berücksichtigt. Die 

Prognoseentscheidung ist vom Auftragnehmer unter Beifügung entsprechender Belege 

vorzulegen und kann vom Auftraggeber unter anderem durch die Ei!181chtnahme in die 

Bücher und Unterlagen des Auftragnehmers überprQft werden. Der Ertl'ag$wert im 
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Sli'lne des § 55.1.2(b) ist ~ann die Summe der auf Basis dea aktuallsierten 

Finanzmodells fOr die Be<ienung. des Fremdkapitals (Tllgl.Wlg) sowie des lnstnimenta 

zur Verbesserung der KredltwOrdlgkelt zur .VerfOgung stehenden Beträge. 

(d) Van d~r Eratattung werden abSQogen: 

{I) Der Verkehrswert des Sach- und Barvennögens des Auftragnehmers; hfefvon 

ausgenommen sind ReservekontE!ll, die ausschließlich der Besichen.ing einer 

VerfmgserfQllungsbOrgschaft Ertlaltung dienen, solange und soweit eine ~e 

80igschafl: aussteht; 

(ff) die AnsprDche dea Auftragneh~ gegen seine anderen \/ertragapartner, unter 

8nderem aufgrund der vor%eltlgen Beend:lßung der Vertrlge, · elltldlßeßllch 

Zahilngaanaprache aus dar Beendigung von VertrAgen . mit den 

Frerndkapllalgebem und Gewinnen aus der vorzeitigen Beendigung. von 

Zinssicherungsgeschäften (breakage gains); nicht abgezogen werden AnsprOche 

aus i;rinem Instrument zur Verbesserung der KredltwOrdlgkelt, und 

(iii) die ZahlungsansprOche des Auftragnehmers gegen Versicherungen; 

(iv) soweit nicht bereits Im Rahmen der Berecfm.ung des l:rtragswerts berodcslchtigt, 

dar All.vand das Auftraggebers; der erforderlld1 Ist, um den Vertragagegenstand 

In einen vertraasgerechten Zustand zu ~an. Bestehende Sicherheiten 

werden angerechnet Soweit Verslc:MrungsansprOche zur Wlederherstelfung des, 

vertragsgemäßen ZUstand verwendet werden, erfolgt der errtspreehende Abzug 

nur einmal. 

(e) 06r Aufttegnehmer ist dem Auftraggeber :zum Ersatz aller dem Auftraggeber dl.ftlh die 

KOndigung entstehenden und vor der Kündigung bereits entstandenen sowte XQ äiesem 

· zeftpunkt nicht mehr abWendbaren Kosten und AuflNendungen. verpflichtet. Dies gBt 

lnebesondere fl.)r Kosten, crie dem A~ggeber durch ein neues Ausschrelbultgl- Ll1Cf 

Vergabeverfahre" entstehen. Im Falle d.es 5 52.8 steht dem Auftraggeber mlndelltens 

ein Pauiichal>etrag In Höhe von EUR 10.000.000,00 On Worten; zehn Millionen Euro) 

zu, es sei denn, der Auftragnehmer weiat nach, dass dem Auftraggeber ein geringerer 

Schaden entatanden ist; dem Auftraggeber steht . es frei, einen höheren Schaden 

nachzuweisen. 
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55.1.3 Von dem Auftraggeber zu vertrete1".i.e1r Kündigungsgrund 

(a) Im Falle einer Kündigung nach den§§ 52.9 (Ordentliche Kündigung), 53.1 (1. Abs.) 

(durch Auftraggeber zu vertretende Veizegerungen der Bauarbeiten), 53.3 (Verzug mit 

Zahlung der Vergotung) o~er aus einem wichtigen Grund, den dar Auftraggeber zu 

vertreten hat, steht dem Auftragnehmer vorbehaltlich des nachfo!genden § SS.1 .3(b) ein 

Anspruch gegenOber dem Auftraggeber auf Übernahme aRer Rec.Jite, Pflichten und 

Verbindlichkeiten des Auftragnehmers gegenüber Ftemdkapltaigebem und sonstigen 

Dritten {einschließlich solcher aus einem Instrument zur Verbesserung der 

Kreditwür':figl<eit) elnschlleßllch aller nach dem KOndigungsstiehtag noch entstehenden 

(künftigen) Pflichten und V~rbindlichkelten zu, ausgenommen jedoch solche PH!chten 

und Verblndlich!<elten, die auf einem vom Auftragnehmer zu vertretenden Umstand 

beruhen. 

(b) Der Auftraggeber kann Wählen, ob er statt der Obamahme gemäß§ 55.1.3(a) Ersatz 

der Kosten der (voizeitigen) Beendigung und Abwicklung solcher Rechtsverhältnisse 

leistet. Dies umfasst auch die angemessenen und notwend!gen Ansprilche cler 

Fremdkapitalgeber und sonstigen Dritten aufgnmd der vol'%eltlgen Beendigung der 

Verträge (einschließlich solcher aus einem lr!strumenl zur Verbesserung der 

Kredltwilrdigkeit}, mit Ausnehme einer Projektanleihe etnschfießileh 

Vorflllig~;eitsentschädlgungen unter den Fremdkapitalverträgen und Kosten aus der 

vorzeitigen Beenäigung von Zinssicherungsgeschäften. Bei vorzeitiger Beendigung 

einer zum Zeitpunkt des Flnanclal Clase abgeschlossenen (anteiigen) Finanziemng 

mittels efner vom Auftragnehmer tor dieses Projekt begebenen Projektanleihe umfasst 

die Kostenerstattung auch eine etwaige Vorfälllgkeitsentschäd'igung der 

Anleihegläubiger in Höhe von •naxlmal der Differenz zwischen 

(i} der Summe der uniar der Projektanleihe kOnflig planmäßlg zu leistenden Zins­

und Tilgungszahlungen, diskontiert mit dem zum KOndigungsstlchtag unter 

BE!lrOcksichtigung des R'.lckzahlungsproflls der Projektanleihe für die Restlaufzeit 

aktualisierten Refe~n,„zinssatz für das s=:rerndkapital für die langfristige 

Finanzierung zuzOglic:!'l 20% der bei Financial Cfose unter der Projektanleihe 

vereinbarten Mllrge (Differenz zwischen dem Nominalzinssatz der Projektanleihe 

und dem Referenzzinss~ rtz ror das Fremdkapital für die langfristige Finanzierung), 

und 
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(II) dem vorzeitig zurockzuzahlenden Nominalbetrag der Projektanleihe zuzQg&ch 

der seit dem letzten regullren Zinalhlungstem'lin aufgelaufenen, aber nocti 

nicht gezahlten Zinsen unter der P~. 

(c) DarOber hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, ·an den AUftragnetinier elne 

Entschldigung im Hinbllck auf das Eigenkapltal i'I Höhe des Ertragswerts des ·Projekt6 

fQr die Restlaufzeit des Projektvertrags zu zahlen. Der Ertragswert ist als Bmwert zum 

Knndigungsstichtag zu berechnen. FOr Cis Enntttlung des Ertragswerts wird zunlchst 

das Flnanzmodelf aktualisiert Hler.i:u Wl!Wden die bisherige Entwicklung und das 

Ergebnl& einer Prognoseentscheidung hinslchßich der eiwarteten Kosten (elnschlleßrICll 

der unter den Fremdkapitalverträgen und dem Instrument zur V~ng der 

Kredi\wOldigkeit kOnftig zu leistenden lahlungen) und der eiwal1eten Einnahmen fOr die 

Restlaufzeit des Projekts Im Fnanzmodell be~f.clitlgt, die Auswirkungen des zur 

KOndigung berechtigenden l:relgnisses bleiben außer BetnlCht. Die 

Prognoseentscheidung Ist vom Auftragnehmer unter BelfQgung entsprechender Belege 

vcnzulegen und kann vom Auftraggeber unter anderem durch die Einsichtnahme in die 

Bücher und Untertagen des Auftragnehmem Oberprüft werden. Grundlage für die 

Barwertennlttlung Ist sodann die Summe der auf Basis des aktualisierten Finanzmodells 

für die Bedienung des Eigenkapitals zur VerfQgung stehenden Betrage. 

(d) All Dlskontlerungtzil')ssatz fOr die Barwertermittlung gemAB §55.1.3(c) wlrd·bll einer 

KOndlgung de EJgenkapitafrendlte herangezogen. 

{e) Der Auftragnehmer muss sich ersparte Aufwendungen anrechnen lassen. 

55.2 Zu den Kostenerstattungsansprllchen nach § 55.1 gehören auch die lautenden 

Zinsaufwendungen Eil> dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung, wenn der Auftraggeber 

den Kündigungsgrund zu vertreten hal Im Falte eines von keiner Partei zu vertretenden 

Kündigungsgrundes zahlt zu den Kostenemtattungsansprüchen eine Verzinsung mit dem 

geltenden Fremdkap!falzlnsaatx ausachließlich der Marge. Der geltende FremdkapitalzfnllR ist 
der jewelllge ordentliche, Wlilhrend des ungeetOrten. Vet1rlgsVerhlltnleses anwendbare Zinssatz 

aus den Vemtgen,ober dU Fremdkapital oder, aowelt mehrere ZlnssAtze Anwendung ftnden, 

der gewichtete Oun:hachnitl hieraus. 

55.3 Besteht ZWischen den Parteien keine Einigkeit Ober die nach §§ 55.1.1(a) bis 55.1.1(g), nach 

§ 55.1.2{a) bis (d), nach § 55.1.3(a) bis (e) oder nach § 55.2 festzusetzenden Betnlge, so 

entscheidet hierüber ein von beiden Parteien (oder, falls die Parteien sich nicht einigen Mmen, 

durch den PrAses der Handelskammer Hamburg) belitellter Sachverständiger. Der 
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Sachverständige hat seine Entscheidung auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der 

Vertragsbeendigung allgemein anerkannten Ermittlungs- und Bewertungsgrunds~e zu treffen. 

Er hat vor Bekanntgabe seiner Entscheidung beide Parteien anzuhören. Oie Entscheidung des 

sachverständigen ist fOr die Parteien bindend. bis sie in einem ordentlichen Verfahren 

aufgehoben wlrd, ein Schlichtungsverfahren fmdet betreffend die Entscheidung des 

Sachverständigen nicht statt. Dle Koster; des Sachvemtandtgen tragen die Parteien je zur Hälfte. 

55.4 Abwicklung der Kostenerstatt•Jngsansprf.lche 

55.4.1 Soweit dem Auftragnehmer nach MaP..gabe dieses Vertragi!l$ Schadenersatz-, 

Kostenerstattungs- oder sonstige Zahlungsansprüche zustehen, Ist er verpflichtet, diese 

binnen vier Monaten nach Beendigung dieses Vertrages In prQfbarer ·Form auf der Grundlage 

des Angebots des erfolgreichen nieters gegenUber dem Auftraggeber abzurechnen. Die 

vorgenannte Frist ist eine Aussch!rn~sfrist. 

55.4.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Abrechnung des Auftragnehmer& innerhalb einer Frist 

von vier Monaten nach Zugang zu prOfen. Erklärt der Auftraggeber nicht innemalb dieser 

Frist, dass er die Abrechnung des Auftragnehmers ganz. oder teilweise nicht anerkennt, dann 

gilt die Abrechnung mit Ablauf der vorgenaMten Frist als anerkannl. Er1därt der Auftraggeber 

innerhalb der vorgenannten Frist. d~<ss er die Abrechnung des Auftragnehmers nur teilweise 

nicht anerkennt, dann gilt die Abrec::hnung nach Ablauf der Frist als anerkannt, mit Ausnahme 

der ausdrücklich nicht anerkannten Teile. 

55.4.3 Kostenerstattungsansprüche des Auftragnehmers sind innerhalb von 30 Werktagen nach 

Vorlage und Ablauf der Prüffrist fällig und zahlbar. 

55.4.4 Erkennt der Auftraggeber die gemäß § 55.4.2 abgerechneten Kostenerstattungsansproche 

des Auftragnehmers gal'\2 oder teilweise nicht an, entscheidet Ober die nicht anerkannten 

Teile der Abrechnung des Auftragnehmers der Schlichtungsausschuss gemäß§ 57. 

55.4.5 Erfolgt die Kündigung vor dem Zeitpunkt der Benennung der Mitglieder des 

Schlichtungsausschusses, dann muss die Benennung unmittelbar nach der KOndigung dieses 

,Vertrages gemäß dem in § 57 vorgesehen Verfahnan erfolgen. Der Schlichtungsausschuss 

trifft innerhalb von drei Monaten nach seiner Einberufung und der Übergabe der geprOften 

Abrechnung hinsichtlich der nicht anerkannten Teile der Abrechnung eine vorläufige 

Entscheidung. Beide Vertragsparteien unterwerfen sich dieser vol1aUfigen Entscheidung und 

werden diese vorläufig umsetzen. Beiden Vertragsparteien bleibt es unbenommen, eine 

abschließende Klärung der Kostenerst.attungsansprilche durch die zuständigen Gerichte 

herbeizuführen. Kostenerstattun1 sansprUc:he, die sich aus der vortä.Ufigen Entscheidung des 
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Schichtungsausechuases ergeben, sind Innerhalb von einem Monat nach ZUgang der 

sehriflfichen Entacheldung des Schllchtung811U88Chu1$M beim Auftraggeber fllllg und 

zahlbar. 

Stehen dem Auftraggeber Im Falle einer KDndigung dieses Vertrages 

Kostenerstattungsansprüche gegen den Auftragnehmer zu, gelten die vorstehenden §§ 55.4.1 

bis § 55.4.5 entsprechend. 

55.5 Sonstige Rechte 

Ein Recht des Auftragnehmers auf ROckttitt wegen Mängeln Ist ausgeschlossen. 

§ 66 Verslimerun'gan 

56.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in der Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeführten 

Versicherungen zu den dort genannten Zeitpunkten.lB'ld für die dort jeweils genannten ~me 

abzuschließen und den Abschluss zu den In der oben genannten Anlage genannlen Tennlnen 

dem Auftraggeber nachzuweisen. Die in Anlage 2.genannten Betrage sind erstmals 60 Monate 

mach Beginn des Vertragueitraums und sodann alle 36 Monate gemäß den Steigel'Wlg8n des 

nach § 2.3.61 heranzuziehenden Preisindex gegenlller dem Preisindex zum Beginn des 

Vertraoszeltra~ms ~aasen. 

56.2 Der Nachweis de$ Abschlusses der Jewelßgen Versicherung erfolgt durch Vortage der 

. Versicherungsporce oder Vorlage einer entsprechenden Bestatlgung des Versicherers Ober den 

Versicherungsschutz gegenüber dem Auftraggeber. 

56.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die In der Anlage 2 genannten Versicherungen während des 

Vertragszeitraums aUfrechtzuerhaften und dafOr ·sorge zu tragen, dass diese in volfem Umf8ng 

wlrktam bestehen.. Insbesondere hat er all& Auflagen und Oblleganheltspfllchten unter den 

Veraicl'lerungeveltrlgen zu etfOllen, die Prlmlen bei F~it zu zehten und Maßnahmen zu 

unterfassen, die den V1nlchen.mgsschutz beelntrlchtigen k6nnen. 

56.4 Kommt es nach der Übergabe gemäß § 31 bei den gemäß Anlage 2 abzuschließenden 

Versicherungen 1rotz besten Bemühens des Auftragnehmers bei der Suche nach einer gOnstlgen 

Versicherung zu einer Pr!m.lensteigerung für eine oder mehrere der drei Versicherungen gemAß 

UntergDederung in Anlage 2 von mehr als 100 % gegenOber den durchschnittlichen 

Veraicherungsprtmien in ersten Vertragsjahr nach Übergabe (Indiziert unter Beti.ICllBichtigung 

der Steigerung des Preisindex) und sind diese Prämlenstelgerungen nicht dureh ein Verhaften 
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des Auftragnehmers (mlt)verursacht worden, beteiligt sich der Auftraggeber zu 50 % an den 

Prämiensteigerungen Ober 100 %. Soweit die auf dieser Basis eJ1Tlittelte Prämiensteigerung 

200 % Obersteigt, betelligt sich der Auftraggeber zu 85 % an den Prämiensteigerungen Dber 

100%. 

56.5 Wird auf dem europäischen Versicherungsmarkt, bestehend all$ dem Gebiet der EU unrl der 

Staaten der Vertragsparteien des Ab~ommens Ober den Europeischen Wirtschaftsraum, eine der 

drei Versicherungen gemäß Untergliederung in Anlage 2 für eines der in Anlage 2 genannten 

Risiken nicht mehr angeboten (,,Unverslcherbarkeit"), wiro der Auftragnehmer ab Mlttellung von 

der Unversicherbarkeit an den Autasggeber fOr den Zeitraum der Unverslcherbarkeit von der 

entsprechenden Versicherungspflicht frei. Erbringt der Auftraggeber während der 

Unversicherbarkeit Leistungen im Zusammenhang mit diesen unversicherten Risil<en, so kann er 

von der dem Auftragnehmer zu zahlenden Vergütung den Betrag in Abzug bringen, der dem 

Betrag entspricht, den der Auftragnehmer vom Zeitpunkt des Eintritte der Unversicflerbarkeit bis 

zur Leistung des Auftraggebers ati'l den Versicherer zu zahlen ~ätte. wenn keine 

Unvers!cherbarl<:eit eingetreten Wäre. Als Maßstab Ist die vor dem Eintritt der Unversicherbarkeit 

an den Veraicherer gezahlte Prämie heranzuziehen. Ans1:att Leil>tungen :zu erbringen, kann der 

Auftraggeber. alternativ diesen Vertrag aufgrund des Eintritts der Unverslcherbarkelt mit den 

Rechtsfolgen eines von keiner Partei :.u vertretenden KOndlgungsgrundes l<Ondlgen, sofern _die 

KOndigung im Hinblick auf die eingetretene Unversicherbarkeit nicht unverhältnismäßig ist Der 

Auftragnehmer ist verpflichtet, mindestens einmal jährlich zu prDfen, ob weiterhin 

Unversicherbarkeit vorlegt; und dies ge{!ebenenfalls dem Auftraggeber nachzuweisen. 

56.6 Eine Unversicherbarkeit im Sinne des § 56.5 liegt auch dann vor, wenn es nach der Übergabe 

gemäß § 31 bei den gemaß Anlage 2 abzuschließenden Versk:herungen trotz besten BemOhens 

des Auftragnehmers zu einer Prämiensteigerung für eine oder mehrere der drei Versicherungen 

gemäß Untergliedemng In Anliage 2 von mehr als 300 % gegenüber den durchsohnittlichen 

Versicherungsprämien im ersten Vertragsjahr nach Übergabe (in<fiziert unter Berücksichtigung 

der Steigerung des Preisindex) kommt und diese Prämiensteigerungen nicht durch ein Verhalten 

des Auftragnehmers (mit~)venmiacht worden sind. 

§ 67 Schlichtungsverfahren 

57.1 Die Vertragsparteien vereinbaren die Bildung eines Schlichtungsausschusses. Jede Partei hat 

das Recht und, ausgenommen in FAiien, in denen sie einstweiligen Rechtsschutz begehrt, die 

Pflicht, vor Beschreiten des ordentlichen Rechtswegs den Schlichtungsausschuss anzurufen, in 
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Fällen, In ~n der Vertrag eine Entscheidung des Schfk:ntungaausschuases vonJleht 

(Insbesondere Im Rahmen von B.austreltlgkelten gemlß § 57. 7), oder wenn. 

Melnungawncttiedenhelten bei der Aullegullg oder Anwendung cJle8es Vertrages 

bestehen; 

sich bei der Durchführung der Bestimmunoen dieses Vertrages zeigt, da8s bezOgllch 

wesentlicher F1'2Qen eine RegelungslDcke beateht, _die nicht Im Konsens der Parteien 

geschlossen werden kann; oder 

die jeweils andere Vertragspartei sich aUf Rechte Infolge einer Störung del'. vertraglichen 

Leistungsbeziehungen berufen wm, lnSbesoodere, wenn eine Vertragspartei den Vertrag 

kündigen wiß. 

57 .2 Die VertragsPartelen verpflichten sich, binnen einea Monate nach Vertragsabschlu11 die 
·Mltglleder des Schlichtungaaussehueaes zu benennen. Dem Schllchtungsausschusa gehoren je 

zwei' vom Auftraggeber benannte (davon je eine aus Schleswig-Holstein und eine ·aus der Freien 

und Hansestadt Hamburg) und zwei vom Auftragn~ benannte Personen an, von denen 

jeweils eine Person nach .Möglichkeit bereits bei Vertragsschluss mit dem Projekt befasst 

gewesen sein soll, sowie ein von den Vertragsparteien einvemehmlich zu benennender 

unabhängiger Vorsitzender. Sollte eine elnvam~mrtche Benennung nicht möglich. sein, dann 

wird der Vonsltzende auf Vertangen audl nur einer Vertragspartsi durch den Prlsel d8r 

Handelskammer Hamburg benannt Die Vertragsparteien unterwerfen eich berei'ts J~ d~aer 
Entscheidung. P8tsonen, die ein öl'l'entllchea Amt ~ einem ßericht innehaben, daa bei 

Beschreitung dE!!I ordentlichen Rechtswegs für Streitigkeiten aus diesem Vertrag :zustAndig ist 

oder werden kann, kOnnen nicht als Vorsifzende benannt werden. 

Veränderungen in der Besetzung des SchllchtUngsaussdlusses sind der jeweils anderen 

Vertragspartei und dem Vors~enden unverzOgliCh sch~ic:h anzuzeigen. ~afem em neuer 

Vorsitzender bestimmt werden muss, werden die Vertragsparteien wiederum eine 

einvernehmliche Benennung anstreben, die vonstehenden N!aßgaben zur · ~ des 

Vorsll2enden sind zu beachten. · Jeweile nach Abschluss e1nea Schllchtungaverfahrene und 

unabhlngtg davon jeweils nach fOnf Jahren, In denen eine Person als VorsltzMder dee 

Schlichtungsauasclwsses fungiert hat, kann jede Partei ~ngan, dass di& Pereon des 

Vorsitzenden gewechselt: wird, die voratehenden Bestimmungen finden entsprechende 

Anwendung. 

Die Kosten des Sdllichtungsverfahrens tragen die Vertragsparteien je zur Hälfte, S<Meit In 

diesem Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist Jede Partei tragt die ihr in dem 

Sciillchtungsverfahien erwachsenden Kosten {einschließlich Gutachterk()Sten) selbst •. 
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57.3 Der Schlichb.mgaausschuss muss binnen zwei Wochen nach der Anrufung durch eine 

Vertragspartei zur Beratung zusammenkommen. Es ist Aufgabe des Schlichtungsausschusses, 

eine einvernehmliche L.OSung von Problempunkten in Form eines schriftlichen 

Vergleichsvorschlags zu erarbeiten. Dieser wird den jeweils zuständigen Gremien cier 

Vertragsparteien zur Entsc:Mldung Ober die Annahme oder Ablehnung vorgelegt. es sei denn, 

die Mitgrteder des Schlichtungsausschusses werden ausdrOckJich und unter Beachtung aHer ggf. 

einzuhaltenden Formerfordemlsse zur Entscheidung bevollmäehtfgt. An den Sitzungen des 

Schlichtungsaussehusses kann ein Vertreter des Bundesministeriums fOr Verkehr und digitale 

Infrastruktur als · Beobachter mit Redt':rechl teilnehmen, auf seinen Wunsch hin ist er in den 

Schrlflverkehr durch Zusendung von Kopien der gewechselten Schreiben einzubeziehen. 

Die Vertragsparteien verpßlc:hten sich, im Rahmen des Schlichtungsverfahrens alles zu 

versuchen, um eine fl.lr beide Vertragsparteien akzeptable und lnteressengerechte Lösung zu 

finden. 

57.4 Schlief'ltungsvorsch!äge sowie Entscheidungen des Schlk:htungtausschuMes haben einstimmig 

zu erfolgen, es sei denn, in diesem Vertrag Ist anderes bestimmt. Entscheidungen Ober eine 

Anpassung des Te1rminpian5 Bau oder einen Anspruch auf Ersatz unvorhersehbarer Mehri<osten 

können in den Fallen des§ 57.7 durch Mehrheitsentscheidung getrofl'en werden. 

57 .5 Gellngt es dem SchllchtutiQsaur,schUss nicht, . binnen drei Monaten nach dem ersten 

zusammentreten eine für beide Vertragsparteien alaeptable und lnteressengerechte Lösung zu 

erzielen, ist das Schlichtungsverfahren gesch9ltert. Die Parteien können die F:ist einvernehmlich 

verlängern, Insbesondere, falls dies aufgrund eJforder1ich.er Abstimmungen mit dem 

Bundesministerium fOr Verkehr und digitale Infrastruktur erforderlich Ist. 

57.6 Die Anrufung eines staatlichen Gerichts nach erfolgloser DurchfOhrung des 

Schlichtungsverfahrens bleibt beiden Vertragspartefen unbenommen. 

57.7 Entstehen im Rahmen der Erbringung der Bauleistung gemäß § 28 bis § 31 Streitigkeiten 

zwischen den Parteien (.Baustreif) und gelingt e$ den Parteien nicht, diese binnen sieben 

Kalendertagen nach einer entsp"'chenden Bena~richtigung durch eine Partei zu lösen, kann 

jede Partei den Schlichtungsaussctmsi; um vorläufige Entscheidung des Baustreits anrufen. Der 

Schlichtungsausschuss hat den Bausbeit Innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anrufung durch 

Mehrf'leltsentscheid schrfftlk:h zu er1tschelden. Er kann dazu nach seinem Ermessen schrfflliche 

Stellungnahmen von den Parteien anfordern, Anhörungen und Verhandlungan durchführen oder 

dritte Sactiverstandige zu Rate ziehen. Die Entscheidung des SchlichtungsauHehusses ist 

vorläUfig verbindlich fOr beide Parteien. Sie wird endgültig verbindlich, wenn nicht eine der 
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Parteien binnen acht Wochen nach Bekanntgabe der. Entscheidung schrfftlk::he Klage erhebt. Die 

Entscheidung bltdlt In dleaem Fall solange vorllullg verblndlch und lat von beiden Parteien zu 

befalgan, bla 118 recl'ltal<rtftig au1gehobt!m wird oder cle Parteien alc:h auf eine andel9 U!eung 

verständigen. Vorsteltende Regelungen fin.den entsPrticliende Anwendung, wenn zwiechen den 

Parteien Uneinigkeit Clber den· Ansatz von Abzugsbeträgen nacii §§ 46.2 und 46.3 dem Grunde 

oder der Höhe nach oder Dber die Voraussetzungen des § 46.3.4 besteht. 

67.8 Weitere Einzelheiten zum Schfrchtungsvemshren werden in einer von den Mitgliedern des 

Schlch1!-lngsausschusses einvernehmlich zu vereinbarenden Verfahrens0rdnung festgelegt. die 

die Vorgaben di9$8S § 57 beachtet. 

S 68 Urheberrecht/Schutzrechte Dritter 

58.1 Der Auftragnehmer rat.lmt dem Auftraggeber hiermit u!\Widenufllch das übertragbare, rälrnlich, 

zeitlich und inhalllich unbeschrankte Recht ein, sämtliche vom Auftragnehmer und/oder dem 

erfolgreichen Bieter tm Zusammenhang mit dem Vertlag8gegenstand erstellten oder zukOnftlg zu 

erstellenden Planungsleistungen und sonstigen Leistungen, insbesondere Bauplane, 

Qualitatssiche:ungskonzepte, Einaatzpline (nachfolgend .Welke" g.enannt)- umfalsänd ·zu 

verwenden, Jnsbeeondere die Werke zu vervletrUiQen, elnsc:hließlich des Rechts, die Werke auf 

eigenen Datentrtgem zu speichern und k6rperllch wiederzugeben, zu bearbeiten, Offentlich 

zugAnglleh zu machen und . zu Obertragen, d.h. das Recht zur unk.örperllchen . Ofi'entlichen 

und/oder indMduellen Übermittlung und Wiedergabe der Wake Ober eigene und/oder fremde 

Datenbanken im Wege der dlgltalen oder analogen elektronischen Verbreitung einschließfich des 

Rechts, Dritten das .downloadlng" und das Speichern auf digitalen Medien ·(z. B. Festplatte, 

Speicherchips, USB oder Memory Stick$, CD-ROM, D~OM) zu gestatten. Dies glt auch fOr 

den Fell, dass das Vertragsverhältnis, gleich aus welchem Grund, vorzeitig enden solle. Das 

umfassende llbedragbare Nutzungsrecht rtumt der Aullnlgnehmer dem Auftraggeber hlennlt 

auch an dem zu erstelenden vertragagegenst!lnduchen Bauwerk ein. 

58.2 Der Auftragnehmer Ist verpftlchtet entsprechende Vereinbarungen mit von Ihm beauftragten 

Architekten und lngenleuren herbeizuführen und diese dem Auftraggeber auf Verlangen 

vo12utegen. 

58.3 Der Auftragnehmer garantiert. dass alle von ihm Im Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden 

Leistungen frei von Schul2.rechten Dritter sind, und stellt den Auftraggeber insoweit von 

sämtlichen Ansprüchen frei. 
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Dlreklvertrag 

Soweit nach <lem Angebot des erfolgreichen Bieters die Einbindung von Fremdkapital 

vorgesehen Ist, gilt Folgendes: Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er und der 

gemeinsame Vertreter der Fremdkapitalgeber den als Anlage 4 belgefOgaeti Direktvertrag 

zeitgleich mit diesem Vertrag abschließen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, das seinerseits 

Erforderliche ZU tun, um den Direktvertrag zeitgleich mit dem Financls:I Close amuschließen. 

§ 61 ste..ern, Abgaben und Kosten 

61.1 Der Aoftragnehmer trägt sämtliche Steuern und Abgaben des Projek1s. 

61.2 Der Auftragnehmer trägt alle Im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Projektvertrages 

entstehenden Kosten und Steuern. /1 
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Im Hinblick ~uf das Gesetz zur Elndammung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe 

(Bsuatrzugssteuel) hat der Auftr8gnehmer eine goltlge Fntietellunasier1<11rui:ie gemAB § 48b EStG 

in Orlglnal oder all beglaubigte Kopie vorzulegen. 

Liegt zum .Zeitpunkt der Auszahlung einer VergOtung fOr Leistungen des Auftragnehmers . 

(elnsehliGßlich Abschlagszahlungen und Erstattungen von Mehrkosten) eine gottige 

Freistellungserklarung nicht vor, ist der Auftraggeber berechtigt, von der jeweiligen Zahlung einen 

Steuerabzug gemaß §§ 48 ff. EStG in jeweils gesetzlicher Höhe vorzunehmen. Diesen 

Steuerabzug rnuss der Auftragnehmer als auf die jeweilige Vergotung geleistet gegen 8ich geften 

lassen. Der Steuerabzug erfolgt von dem jeweils. faligen Betrag In voller HOhe, auch wenn nach 

Ansicht cfes Auftragnehmers die VergOtung fQr eine Lalatung des Auftragnehmers erfolgt. die 

keine Bauleistung Im Sinne des § 48 Abs.1 Satz. 3 EStG fat. Eine Erstattung dea stauerabzugg 

erfolgt at181Chleßlch im Verhältnis der Flnanzvel\'Valtung zum Auftragnehmer nach Maßgabe 

des§ 48c EStG. 

§ 82 Biianzen, Jahresabschl0$se 

Der Auftragnehmer ist ver1)flidttet, jedes Kalende~ahr lnnemab von 120 Kalenderlllgen nach 

Bilanzstichtag dem Auftraggeber die nachfolgenden Untedagen zu Dbennitteln: 

62.1 die Ergebnis- uft(f · LlquiditAtsplanung fQr · den Dreijahreazeltnlum nach dem Ende dn 

abgelaufenen Geschlftejahres; 

62.2 den Jahresabschluss gemaß HGB und den sonstigen Grundsätzen ordnungsgemaßer 

Buchführung des abgelaufenen Geschäftsjahres; 

62.3 den Geschäftsbericht; 

62.4 den Bericht des WlrlschaftlprQfers Ober.die Profung des Jahres.bsohluases; 

62.5 den Bericht des Wlitechaftaprofers Ober die Prafung der. Beziehungen zu Wlt11.A'ldenen 

Untemehmen (analog§ 313 AktG). 

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vorstehend aufgefilhrten Unterlagen zu Oberprüfen und ggf; 

weitere Unterlagen anzufordem oder bei dem Auftragnehmer einzusehen. Insbesondere kann er 

hierzu die Vortage aller zur Prfilung notwendigen Bele~ fordern. Der Auftraggeber kann sich zur 

ErfllMung dieses Rechtes eines von ihm auf eigene Kosten zu beauftragenden Wlrtschaft&prilfer& 

bedienen. 1! ~Ä 
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§63 Aufrechnung und Zurilckbehaltungereehte, Abtretungsverbot 

63.1 Der Auftraggeber kann gegen Fortferungsn d?S Auftragnehmers aufnlchnen. Der Aufrechnung 

steht die Durchftlhrung eines Schlichtungsverfahrens nach § 57 nicht entgegen. Dem 

Auftraggeber stehen die Einreden und ZUrOckbehaltungsrechte nach §§ 273, 320 und 321 BGB 

zu. 

63.2 

63.3 

Aufrechnungs- und ZurOckbehaltungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei 

denn, es handelt sich bei der Forderung des Auftragnehmers um eine unbestrittene oder 

rechtskräftig festgestellte Forderung und die Vorausse1zungen des § 395 BGB sind eingehalten. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand während des Vertragszeiti:aums 

unabhängig von Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten mit dem Auftraggeber oder 

einem Dritten in dem vertraglich geschuldeten Zustand ?U erhalten, vertra~gemäß zu betreiben 

oder nach Maßgabe des § 27 wieder n1mustellen. 

63.4 Oie Abtretung von AnsprOchen des Auftragnehmers aus diesem Vertrag ist ausgesclllossen, es 

sei denn, es handelt sich um eine Abtretung an die Fremdkapitalgeber oder einen von den 

Frerndkapitalgebem bestellten Sicherheitentreuhänder zu Zwecken der Finanzierung von 

Leistungen nach diesem Vertrag In FolTT'l einer Sicherungsabtretung oder · eines 

Forderungsverkaufs {Forfallletung) an Jie Fremdkapitalgeber. Darüber hinaus ist eine Abtretung 

nur mit Zustimm1.111g des Auftraggebers zulässig. 

§ 64 Schriftformerfordernis 

Änderungen, Ergänzungen sowie die Authebung dieses Vertrages bedOrfen der Schriftform. 

§ 65 Gerichtsstandsverelnbarung, Rechtswahl 

Gerichtsstand fOr aRe Streitigkeiten aus diesem Vertrag und Erfüllungsort Ist Hamburg. Dieser 

Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder . sollte dieser Vertrag 

RegelungslOcken !lufweisen, so soll hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages Im Übrigen nicht 

berflhrt werden. Oie Vertragsparteien sind dann vielmehr Yelpflichtet, anstelle der unwirksamen 

Bestimmungen wirksame zu vereinberan oder die RegelungslOcke zu ergänzen, und zwar so, 

dass · die neu zu vereinbarenden Vertragsbestimmungen dem wirtschaftlichen Zweck der 

unwirksamen Bestimmungen und des Vertrages im Übrigen möglichst nahe kommen. Das 

Schlichtungsverfal'lren gemäß § 57 finclet hierbei erforderlichenfalls Al'lwendung. 
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